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Soeben erscheint in der fünften Kuflage

die einzige deutsche autorisierte vollständige

übersetzung

des berühmtesten und wohl populärsten Werkes

Tarlyle's:

Über Helden,
Heldenverehrung und das Helden-

tümliche in der Geschichte

Mit einem Dorwort von Walter von Molo

600 Seiten stark

In dauerhaftem Pappb. mit Einbundzeichn, von Karl Schmiedchen M. 7.50

Vorzugsausgabe vb0 inder resse numerierte

Exemplare auf Bütten in Dergament M. 50.—

In diesem neben der Geschichte Friedrichs des Großen Carlyles berühmtesten Werke haben

alle Sphären des Lebens ihre Herden aufzuweisen. In Odin wird uns der Heros

als Gottheit, in Mohammed der heros als PDrophet, in Dante und Shate-

speare der Heros als Dichter, in Luther und Knox der Heros als Priester,

in Johnson, Rousseau u. Burns der heros als Schriftsteller, in TCromwell

und napoleon der HBeros als Nönig geschildert.

Das Urteil von „Wwestermanns Monatsheften“ im Jahre 1894 für die da-

malige 2. Kuflage gilt auch heute noch: .. och hat Carlyles dämonisches Buch nichts von

seiner Kraft und seiner Frische eingebüßt, noch enthüllt es blitzartig mit dichterischer Intuition

die Uiefen des Eenies besser, als Ppsychologie und Pphysiologie eines halben Jahrhunderts

es wissenschaftlich vermocht haben. Uoch ist die Reihe historischer Tharakteristiher, von

denen ich Dante, Luther, Burns, Tromwell besonders hervorhebe, von der Forschung nicht

überholt. wie in einer walhalla stehen die mächtigen Gestalten leibhaftig

vor uns, nicht in parischen Marmor, aber in nordischen Eranit gehauen.

— Hier ist etwas, das aufrichtet, groß denken und empfinden lehrt und

zur Sammlung führt, zur JSammlung, „die alles Große tausendfach erhebt

und selbst das Kleinste näher rücht den Sternen".
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A. Einleitung.

Erster Abschnitt.

Das Gesetz über den Belagerungszustand von 1851 als gesetz-

liche Grundlage des Derordnungsrechts der kommandierenden

Generale und Festungskommandanten.

*1.

Während des gegenwärtigen Krieges haben die kommandieren-

den Generale und Hestungskommandanten gzahlreiche Derord-

nungen erlassen, die das Wirtschaftsleben und die Rechtsverhält-

nisse der Sivilbevölkerung auf das nächste berühren. Das Recht

zum Erlaß dieser Derordnungen gibt den genannten Militär-

befehlshabern, soweit sich ihr Befehlsbereich nicht auf bayurisches

Staatsgebiet erstreckt, das preußische Gesetz über den Be-

lagerungszustand vom 4. Juni 1851 (B56.). Dieses Ge-

setz bestimmt nämlich einmal in seinem § 4, daß mit der Bekannt-

machung des Belagerungszustandes die vollziehende Gewalt auf

die Militärbefehlshaber übergeht, und weiter ermächtigt es in

seinem § ob die Militärbefehlshaber zum Erlasse von Derboten

im Interesse der öffentlichen Sicherheit. Dieses preußische Gesetz

von 1851 ist, soweit es die Doraussetzungen, Jorm der Der-

kündigung und Wirkungen der Erklärung des Belagerungs-

zustandes regelt, durch Hrtikel 68 Reichsverfassung zum Reichs-

gesetz erhoben und damit ein Bestandteil der Reichsverfassung

selbst geworden. Krt. 68 RD. bestimmt nämlich: „Der Naiser

kann, wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundes-

gebiet bedroht ist, einen jeden Ceil desselben in

Kriegszustand erklären. Bis zum Erlaß eines die

Voraussetzungen, die Lorm der Derkündung und die

Wirkungen einer solchen Erklärung regelnden Reichs-

gesetzes gelten dafür die Dorschriften des Dreußischen
Münster, Derordnungsrecht der komm. Generale. 1



2 A. Einleitung.

Gesetzes vom 4. Juni 1851 (GS. für 1851 5. 451 ff.).“ Das

hier vorgesehene Reichsgesetz ist bisher nicht ergangen. Das

preußische Gesetz über den Belagerungszustand nimmt somit

vollständig die Stellung eines provisorischen Reichsgesetzes ein 1),

das insbesondere auch im Sinne des Krt. 2 RD. anderen Reichs-

gesetzen gleichwertig zur Seite steht. Das Geltungsgebiet des

-B30. als Reichsgesetz ist aber insofern eingeschränkt, als es,

wie bereits oben angedeutet worden ist, in Bayern keine Gültig-

keit hat. Denn für Bayern gilt der Krt. 68 RD. überhaupt nicht,

weil hier nach der Schlußbestimmung zum XI. Köschnitt der

Reichsverfassung die Dorschriften der Krtt. 57—68 RD. nur

nach näherer Bestimmung des Bündnisvertrages vom 23. No-

vember 1870 (BGBl. 1871 S. 9) zur Anwendung kommen. In

diesem Dertrage, betreffend den Beitritt Bayerns zur Derfassung

des Deutschen Bundes, ist ausdrücklich gesagt, daß Krt. 68 Rp.

für Bayern keine Geltung hat 2). Jür Bauern ist vielmehr ein

besonderes Gesetz über den Kriegszustand unter dem 5. November

912 (GuDhBl. S. 1161) erlassen.

Zu den die Wirkungen der Erklärung des Kriegszustandes

regelnden und damit zu Reichsrecht erhobenen Bestimmungen

des B36. zählen nun zweifellos auch die §§ 4 und 9b dieses

Gesetzes, so daß das in diesen Daragraphen den kommandierenden

Generalen und Lestungskommandanten eingeräumte Derordnungs-

recht den kommandierenden Generalen und Lestungskommandanten

aller deutschen Gliedstaaten mit Kusnahme Bayerns zgusteht.

1) Siehe Pürschel S. 23 ff., Re. Str.Bd. 40 S. 114; Bornhak III
S. 145; Strupp S. 20; Ebermayer L5. 1915 S. 657 f.; a. M. Krndt

Drd U. 5. Hufl. S. 356.

2) Dgql. Dertrag, betr. den Beitritt Bayerns usw. III § 5 Kbf. 4.



A. Einleitung. 3

Zweiter Abschnitt.

Die Voraussetzungen für das Inkrafttreten

des Derordnungsrechts der kommandierenden Generale und

Festungskommandanten.

82.

Es liegt nun in der Natur des BZG. als eines einen Kusnahme-

zustand regelnden Gesetzes begründet, daß es nicht wie die meisten

anderen Gesetze ständig in Geltung ist, sondern nur unter be—

stimmten Voraussetzungen in Kraft tritt. Diese Doraussetzungen

für die rechtswirksame Gültigkeit des BZG. und damit zugleich

des Verordnungsrechts der kommandierenden Generale und

Festungskommandanten seien nachstehend kurz erörtert.

a) Das Subjekt des Rechts zur Verhängung des

Kriegszustandes.

Junächst sind angesichts des Art. 68 RD., der auch bezüglich

der Voraussetzungen der Erklärung des Kriegszustandes das

BZG. maßgebend sein läßt, Zweifel darüber entstanden, ob neben

dem Koaiser noch die in den §§ 1 und 2 B36. genannten Organe,

nämlich die kommandierenden Generale und HLestungskomman-

danten bzw. das Staatsministerium, die Befugnis zur Erklärung

des Belagerungszustandes besitzen. Dies ist entschieden zu ver-

neinen, da die §§ 1 und 2 B#56. nicht von den Doraussetzungen

der Erklärung des Belagerungszustandes, sondern nur von dem

Subjekt des Rechts zur Derhängung desselben handeln und in-

folge der besonderen Bestimmung in Krt. 68 RD., daß der Koaiser

den Kriegszustand zu erklären hat, keine Gültigkeit mehr zu be-

anspruchen haben 2). Kus den gleichen Erwägungen heraus ist

anzunehmen, daß der KNaiser das Recht zur Derhängung des

3) Dgl. Laband a. a. O. IV S. 44, 5. Hufl.; Hhaenel a. a. O. I S. 445ff.;

v. Nicolai S. 37; DHürschel S. 27.
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Kriegszustandes nicht delegieren, sondern nur selbst ausüben

darf ). Auch ist nicht nach Erklärung des Kriegszustandes

außerdem noch die Erklärung des Belagerungszustandes

seitens der Festungskommandanten und kommandierenden Gene—

rale nötig. Denn der vom KRaiser erklärte Kriegszustand hat die-

selben Doraussetzungen wie der Belagerungszustand 5). Kriegs-

zustand und Belagerungszustand sind lediglich verschiedene Be-

zeichnungen für ein und dasselbe Rechtsinstitut 5).

Daben nun auch die §§&amp; 1 und 2 B56. als Reichsrecht keine

Bedeutung, so besteht doch immerhin die Möglichkeit, daß sie

noch als landesrechtliche Dorschriften Geltung beanspruchen.

Denn es ist zu beachten, daß das B#56. als preußisches Gesetz

ursprünglich dem Landesrecht angehört. Es wäre also die Srage

aufzuwerfen, ob nicht die in den §§ 1 und 2 B#„6. bezeichneten

Organe, wenn nicht im Reiche, so doch in Preußen, den Be-

lagerungszustand verhängen können, mit anderen Worten, ob

sie nicht trotz des Krt. 68 RD. zur Erklärung des landesrecht-

lichen Belagerungszustandes berechtigt sind. Die zurzeit herr-

schende Staatsrechtslehre erachtet jedoch einen solchen landes-

rechtlichen Belagerungszustand allgemein für unzulässig, so daß

die im B56. oder in den sonstigen einzelstaatlichen Gesetzen

genannten Organe, wie z. B. die Landesherren, neben dem

Kaiser nicht zur Derhängung des Belagerungszustandes befugt sind?).

4) Dgl. Laband 5. Kufl. IV S. 44; haldy S. 55; haenel S. 444;
Strupp S. 22ff.; Pürschel a. a. O.; Schwartz a. a. O. S. 541; Seydel

in v. Stengels Wörterbuch S. 150; a. M. Arndt RV. Romm. S. 340ff.

5) Dgl. RO. Urteil vom 16. 4. 15 (DJS. 20 S. 717; LS. 9 S. 810),

Kriegsrechtspruchs. 1014/15 S. 75.
6) Über die Kusdrücke Kriegs-Sust. und Belag.-Just. vgl. Strupp

S. 3, der beide Bezeichnungen als unzureichend verwirft und nur

von „Husnahmezustand“ spricht. Dieser Kusdruck empfiehlt sich nicht,
da er völlig farblos ist.

7) Siehe Laband IV 5. Zufl. S. 48 ff., 4. Hufl. S. 45; haenel I S. 440;
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Da eine nähere Erörterung dieser in der Wissenschaft aus-

führlich behandelten Streitfrage über die Kufgabe der vorliegen-

den Krbeit hinausgehen würde, sei hier nur die Begründung

Labands wiedergegeben, der die meisten anderen Schriftsteller

sich angeschlossen haben, und die meines Erachtens, obwohl mannig-

fach angefochten, bisher überzeugend nicht widerlegt worden ist.

Laband a. a. G. argumentiert folgendermaßen: Die Erklärung

des Kriegszustandes sei ein Kusfluß des Haiserlichen Militär-

oberbefehls. Die Einzelstaaten seien nicht befugt, in denselben

einzugreifen, insbesondere den Militärbefehlshabern — wie

dies die Wirkung eines Kriegszustandes sein würde —die ge-

samte Oberleitung der Sivilverwaltung und die Derantwortlich-

keit für dieselbe zu übertragen oder die Militärgerichtsbarkeit

eigenmächtig umzuändern. Lerner seien die Einzelstaaten nicht

befugt, Reichsgesetze eigenmächtig aufzuheben oder umzuändern.

Die Erklärung des Belagerungszustandes habe aber eine zeit-

weise Deränderung des Strafgesetzbuchs und sofern Kriegs-

gerichte eingesetzt würden, auch des Gerichtsverfassungsgesetzes

und der Strafprozeßordnung zur Solge. — Das ECEG.tGB. 5 4

bedrohe die dort aufgeführten Derbrechen nur dann mit dem

Tode, „wenn sie in einem Ceile des Bundesgebietes, welchen

der Bundesfeldherr in Rriegszustand (Krt. 68 RD.) erklärt hat,

begangen werden“. Demgemäß stehe es einem TLandesherrn

nicht zu, die in §4 zit. enthaltenen Normen in Geltung zu

setzen. Krt. 68 RD. ermächtige den Naiser allein zur zeitweiligen

Suspension des bestehenden Rechts, insbesondere auch der Reichs-
–

Brüß S. 41 ff.; Hhaldu S. 26ff.; Arndt RV. Komm. S. 340; Bornhak
a. a. O.; Seydel Seitschr. f. Deutsche Gesetzgeb. S. 620; Ebermayer
bei Stenglein S. 370; Jorn 1 S. 108; a. f. Hue de Grais S. 270; v. Mohl

a. a. O. S. 00 ff.; v. Micolai S. 52 ff.; Me.uer in hirths Snnalen S. 547;

Strupp S. öff., 13; Dürschel S. 30.
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gesetze; folglich stehe dasselbe den Regierungen der Einzelstaaten

nicht zu.

Der Belagerungszustand ist danach nur unter der Doraus-

setzung rechtswirksam verhängt, daß der Kaiser, und zwar dieser

einzig und allein, das Reich mit Husnahme Bayerns in Kriegs-

zustand erklärt hat. In Bauern besitzt der Kaiser, wie oben dar-

gelegt ist, das Recht zur Derkündung des Belagerungszustandes

nicht, da Krt. 68 RD. für dieses Land keine Geltung hat s).

b) Die Doraussetzungen der Erklärung des Kriegs-

zustandes.

 l5.

Der Raiser kann nun aber den Belagerungszustand erst dann

rechtsgültig erklären, wenn die gesetzlich hierfür bestimmten

Doraussetzungen gegeben sind. In bezug auf diese hat sich in

der Rechtslehre Streit darüber entsponnen, ob diese Doraus-

setzungen dem Krt. 68 RD. oder dem B36. zu entnehmen sind.

uch in diesem Jalle hat die Jassung des Krt. 68 zu Sweifeln

Deranlassung gegeben, insofern als es in Satz 1 des HKrt. 68

heißt: „Wenn die öffentliche Sicherheit des Bundesgebietes

bedroht ist“", während Krt. 68 Satz 2 hinsichtlich der Doraus-

setzungen des Belagerungszustandes bis zum Erlasse eines diese

regelnden Reichsgesetzes die Dorschriften des B36. für maß-

gebend erklärt. Man wird meines Erachtens mit der herrschenden

Lehre anzunehmen haben, daß für die Doraussetzungen des

Belagerungszustandes allein das B50. ausschlaggebend sein soll,

das in zwei Lällen die Erklärung des Belagerungszustandes zu-

läßt: a) für den Jall eines Krieges in den vom Feinde bedrohten

oder teilweise schon besetzten Drovinzen (§ 1) und b) für den

8) Dgl. oben S. 2.
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Fall eines Aufruhrs bei dringender Gefahr für die öffentliche

Sicherheit ) (8 2). Dies ist schon aus dem Wortlaute des Art. 68

RD. zu entnehmen; denn es heißt dort: „Bis zum Erlaß eines

..... Reichsgesetzes gelten dafür die Dorschriften des preußischen

Gesetzes vom 4. Juni 1851.“ „Dafür“ bedeutet offenbar, daß

das preußische Gesetz auch für die Doraussetzungen des Be-

lagerungszustandes gelten soll. Daraus erhellt, daß die RD. die

Doraussetzungen des Belagerungszustandes nicht selbst formu-

lieren, sondern für diese im besonderen das B36. maßgebend

sein lassen wollte. Anderenfalls wäre die Weiterverweisung

in Hrt. 68 RD. bezüglich der Doraussetzungen des Belagerungs-

zustandes auf das B36. zwecklos.

Dabei sind die Worte „für den LJall eines Krieges“ (§ 1 B56.)

extensiv zu interpretieren, in der Art, daß die Erklärung des

Kriegszustandes nicht nur bei schon ausgebrochenem Kriege,

sondern auch angesichts eines unmittelbar bevorstehenden Krieges

statthaft ist 10).

c) Die Hormender Derkündung des Kriegszustandes.

84.

Schließlich ist zur rechtswirksamen Erklärung des Kriegszustandes

noch erforderlich, daß die Erklärung desselben unter Beobachtung

gewisser Sormvorschriften erfolgt. Was vorerst die Lorm der

Erklärung selbst anbetrifft, so kommen hierfür die einschlägigen

") Dql. Laband 5. Kufl. S. 45, 4. Hufl. S. 41; haenel I S. 434;

Ebermayer bei Stenglein S. 360; Haldu S. 41; vorn a. a. O.; Pürschel

S. 38; Dietz S. 113; Hrndt Reichsverf. S. 350; Strupp S. 25 ff.; Born-

hak a. a. O.; dagegen Meyer in hirths KAnnalen S. 346; Klöppel S. 292ff.;

Brüß S. 36 ff.; v. Nicolai S. 17; Olshausen S. 21.

10) Siehe Haenel a. a. O.; Anschütz Dt. Str.-J. 1014 S. 452; Stenogr.

Berichte der I. Kammer von 1850 S. 166; dagegen Jorn a. a. O.;

Brüß a. a. O.
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reichsrechtlichen Vorschriften über kaiserliche Anordnungen in

Betracht. Demnach bedarf die die Erklärung des Kriegszustandes

aussprechende Derordnung zunächst gemäß Krt. 17 RD. der

Gegenzeichnung des Reichskanzlers 11). Sodann ist laut Bundes-

präsidialverordnung vom 26. Juli 1867 §&amp; 0 Hublikation der kaiser-

lichen Derordnung im Reichsgesetzblatt zu fordern 12).

Diese Jormen der Derkündung reichen jedoch nicht aus. Die

Erklärung ist außerdem noch in Gemäßbeit des gleichfalls in

vollem Umfange Reichsrecht gewordenen § 3 B36. bekannt

zu machen. §&amp; 5 Satz 1 B#6. lautet: „Die Erklärung des Be-

lagerungszustandes ist bei Trommelschlag oder Trompetenschall

zu verkünden und außerdem durch Mitteilung an die Gemeinde-

behörde, durch Anschlag an öffentlichen Plätzen und durch öffent-

liche Blätter ohne Derzug zur allgemeinen Nenntnis zu bringen."“

Bei Anwendung dieses Haragraphen ist bestritten, ob zur Rechts-

gültigkeit der Bekanntmachung notwendig ist, daß sämtliche

Sormarten nebeneinander und an jedem einzelnen Orte be-

obachtet werden, insbesondere ist streitig, ob die Derkündung des

Belagerungszustandes bei Trommelschlag und Crompetenschall

zu erfolgen hat. Lür kumulative Anwendung der Lormen der

Derkündung spricht allerdings die Mendung in § 5 „und außer-

dem“. Sie wird aber fast allgemein abgelehnt, schon mit Rück-

sicht auf die Entstehungsgeschichte des § 3 B56. 13). Laband

a. a. O. hält im binblick auf den Wortlaut des § 3 B36. eine

Derkündung der Erklärung des Belagerungszustandes bei Trommel-

11) Siehe Anschütz a. a. O.; Strupp S. 29; Dürschel S. 47; Brüß
S. 30; haenel a. a. O.; a. K. Jorn a. a. O.; Haldy S. 36; Dietz S. 114.

12) Laband IV S. 42; haenel S. 441; A#nschütz a. a. G.; a. H. Ols-

hausen in Goltd. Hrch. Bd. 61 5. 400.

13) Siehe Komm.-Bericht der I. Kammer Nr. 51 der Drucksachen

für die zweite Landtagsperiode I. Session Bd. 1 (Stenogr. Berichte
der I. Kammer 1850/51 S. 175).
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schlag oder Trompetenschall für unerläßlich und fordert ferner,

daß diese wenigstens mit einer der drei anderen Bekanntmachungs-

formen kombiniert werde, ingleichen, daß die Erklärung des Be-

lagerungszustandes auf diese Weise in jeder einzelnen Gemeinde

verkündet werde 141). Der Kusicht Labands ist aber meines Er-

achtens nicht zuzustimmen. Gegen diese sprechen vor allem die

Materialien. Hhiernach war sich die Kommission, die mit der

Kusarbeitung des B36. betraut war, darüber einig, daß es nur

darauf ankomme, daß die Erklärung überhaupt bekannt gemacht

werde, die rt der Bekanntmachung dagegen ganz von den Um-

ständen abhänge. Die Labandsche Ansicht geht entschieden zu

weit; eine derartige häufung der Derkündungsarten ist nicht

notwendig. Sie erscheint auch praktisch fast undurchführbar 15).

5 5 B36. ist vielmehr nur insofern zwingender Natur, als es

darauf ankommt, daß die Erklärung überhaupt zur KNenntnis

der Bevölkerung und der Behörden gebracht wird 15). Unrichtig

ist es, dem § 3 nur rein instruktionellen Charakter zuzuschreiben,

wie Krndt, RD. Komm. 5. 320 und v. Micolai S. 18 dies tun.

Oenn hätte § 5 weiter keine Bedeutung, so wäre er völlig über-

flüssig, und es hätte Krt. 68 RD. nicht erst noch für die Sorm der

Derkündung auf § 5 zu verweisen brauchen. Gegen den rein

instruktionellen Charakter des 83 spricht besonders auch der Wort-

laut des letzteren („ist. zur Kenntnis zu bringen“).

14) hnlich Ebermayer bei Stenglein S. 370; Olshausen S. 21
(Komm. z. StGB.); Menner JW## 1016 S. 78; hertel JW 15 S. 750;

Dürschel S. 53.

15) Dgl. Anschütz a. a. C.; R. v. 26. 4. 15 (Conrad S. 15); auch

das Röes. v. 30. 5. 92 für Elsaß-Lothringen sowie das baur. Kr##.

Krt. 2 und die dazu ergangene Dollzugsverordnung von 1013 F 3.

16) Siehe Strupp S. 44; Sorn a. a. O. S. 100; Haldu S. 52; Szu-=
manski S. 10; Anschütz a. a. G.



10 B. Das Subjekt des Verordnungsrechts aus 8 4 und 8 9b BZG.

B. Das Subjekt des Derordnungsrechts aus § 4&amp;

und § Ob B56.

Erster Abschnitt.

Primäre Juständigkeit der kommandierenden Generale und

Jestungskommandanten für das Derordnungsrecht der §§ 4

und 9b BZG.

85.

Bevor Inhalt und Umfang des Verordnungsrechts auf Grund

der 88 4 und 9b einer genaueren Erörterung unterzogen werden,

möge zuerst die rage nach dem Subjekt dieses Derordnungs-

rechts behandelt werden. Die 88 4 und ob B36. nennen als

Subjekt der durch sie verliehenen Befugnisse ganz allgemein die

Militärbefehlshaber. Welche Militärbefehlshaber aber im be-

sonderen zur Kusübung dieser Befugnisse zuständig sind, darüber

sagen beide Gesetzesbestimmungen nichts 1). Es bleibt also Sache

der Interpretation zu ermitteln, wer als Militärbefehlshaber

im Sinne der §§ 4 und ob anzusehen ist. Dabei ist davon aus-

zugehen, daß zwischen den §8§ 4 und ob und den §§ 1 und 2 B56.

ein enger Zusammenhang besteht. Oieser ist hinsichtlich des § 4

und der §§ 1, 2 B36. insofern vorhanden, als einerseits die 881

und 2 B36. von dem Recht zur Erklärung des Belagerungs-

zustandes handeln und genau bestimmen, wer im besonderen

zur Erklärung des Belagerungszustandes befugt ist, während

1) Dql. dagegen baur. Ges. über den Kriegszust. v. 12. 11. 1912

und die dazu ergangene Kgl. Derordn. v. 31. 7. 1914, durch welche die

Zuständigkeit zum Erlaß von Derordnungen in den Landesteilen rechts

des Rheins auf die kommandierenden Generale, in der Pfalz auf den
RKommandeur der 5. Division oder den rangälteren der stellvertr.

Infanteriebrigade-Kommandeure, in den Lestungen und ihrem er-

weiterten Befehlsreich auf die Gouverneure übertragen ist; auch Ges.
über die Dorbereitung des Kriegszust. in Elsaß-Lothringen v. 30. 5. 1802.
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der § 4 andererseits unmittelbar an diese Erklärung des Be-

lagerungszustandes deren nächste und bedeutsamste Wirkung,

den Ubergang der vollziehenden Gewalt auf die Militärbefehls-

haber, knüpft, wodurch die gesamte vollziehende und militärische

Gewalt in einer hand vereinigt wird. Deutlich zeigt sich ferner

der Jusammenhang zwischen dem § ob und den §§ 1, 2.B306.

Denn §05b# spricht ausdrücklich auch von dem Jall, daß das Derbot

im Interesse der öffentlichen Sicherheit bei Erklärung des Be-

lagerungszustandes erlassen wird, daß also die in den §8§ 1 und 2

B36. genannten Militärbefehlshaber zugleich mit der Erklärung

des Belagerungszustandes ein Derbot im Sinne des § ob er-

lassen. Diesem bei Erklärung des Belagerungszustandes er-

lassenen Derbote stellt § ob die während des Belagerungs-

zustandes ergangenen Derbote gleich. Es ist aber im Gesetz nichts

darüber enthalten und auch sonst kein Grund dafür vorhanden.

daß unter „Militärbefehlshaber“ im Sinne des § 9b eine andere

person zu verstehen ist, wenn während des Belagerungszustandes

ein Verbot ergeht, als für den Jall, daß dies bei Erklärung des

Belagerungszustandes geschieht. Man gelangt demnach zu dem

Ergebnis, daß als Subjekt des Derordnungsrechts aus den 8§8 4

und ob in erster Linie diejenigen Militärbefehlshaber in Be-

tracht kommen, die nach den §§8 1 und 2 BM-. zur Erklärung des

Belagerungszustandes berechtigt sind. Dies sind im Salle eines

Krieges gemäß § 1 BS30. die kommandierenden Generale

für den Bezirk ihres Krmeekorps und die estungskomman-

danten für die ihnen anvertraute Lestung mit ihrem Rauon-

bezirk, im Jalle des ufruhrs nach § 2 der oberste Militärbefehls=

haber des in Kriegszustand erklärten Ortes oder ODistriktes 2).

2) Siehe RGStr. Bd. 40 S. 1 (6); 40 S. 280 (282), 40 S. 314; Conrad

S. 44 und das. zit. R#SE. v. 16. 3. 1016; Dürschel S. 00 ff.; Strupp S. 4%;

Ehrenberg DJ3. 1915 S. 859 ff.; Olshausen Goltd. Krch. Bd. 61
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An einer dahingehenden Interpretation des B56. wird auch

durch die Catsache nichts geändert, daß die genannten Militär-

befehlshaber späterhin durch Krt. 68 RD. das ihnen in den §§ 1

und 2 B36. eingeräumte Recht zur Erklärung des Belagerungs-

zustandes wieder verloren haben.

Insbesondere sind jene Kommandostellen insofern von ein-

schneidender Bedeutung, als ein militärischer Befehlshaber, der

dem kommandierenden General oder Sestungskommandanten

irgendwie untergeordnet ist, niemals die dem Militärbefehls-

haber in den §§ 4 und ob B56. zugewiesenen Befugnisse haben

kann. Wenn ein großer Ceil der zitierten Schriftsteller mit Rück-

sicht auf die 3§ 7 und 11 B36., im Gegensatz zu der hier ver-

tretenen Ansicht, auch niederen Militärbefehlshabern als den

oben genannten, wie 3. B. den Ortskommandanten, das Der-

ordnungsrecht aus den §8 4, 9b zusprechen, so fehlt es hierfür

an jeglichem Grunde. Denn die §§8 7 und 11 B36. verleihen

dem Militärbefehlshaber Befugnisse ganz anderer Art als die

#§8 4 und 9b. Nach §#7 steht dem Befehlshaber der Besatzung

(in den Jestungen dem Kommandanten) in den in Belagerungs-

zustand erklärten Orten und Distrikten die höhere Militärgerichts-

barkeit nur über sämtliche zur Besatzung gehörende Militär-

personen sowie das Recht zu, die wider diese Dersonen ergehen-

den kriegsrechtlichen Erkenntnisse, mit Ausnahme der in Friedens-

zeiten gefällten Todesurteile, zu bestätigen. Und gemäß § 11

hat der Militärbefehslhaber, welcher am Orte den Befehl führt,

lediglich die drei zu den Kriegsgerichten gehörenden Offiziere

zu ernennen. Demgegenüber geben die §3§ 4 und ob dem Militär-

befehlshaber außerordentlich weitgehende und umfangreiche

S. 500; Galli DStrS.1015 S. 108; Siebert ebenda S. 104; bez. des
8 9b Szumanski S. 19; abweichend hertel Recht 1015 S. 123 ff.; Da-
merow JW# 1015 S. 15; CramerRecht 1915 S. 83; Conrad C3. 1915

S. 406 ff.; Menner IJlb 1916 S. 70; Preiser C3. 1915 S. 920ff.
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Machtbefugnisse, wie aus den nachstehenden Kusführungen zu

ersehen ist, so daß man schon in Anbetracht dieser dem Militär-

befehlshaber auf Grund der §§8 4 und ob zustehenden Macht-

fülle keine untergeordneteren Militärbefehlshaber als die oben

genannten im Sinne der §§ 4 und 9b für zuständig zu erachten

hat. Der Umstand, daß die §8§ 7 und 11 besondere Militärbefehls-

haber nennen, läßt im Gegenteil den Schluß zu, daß gerade bei

diesen eine Einschränkung gemacht werden soll, indem sonst

überall da, wo das Gesetz ohne Einschränkung spricht, einzig

und allein die Juständigkeit der in den §§ 1 und 2 erwähnten

Militärbefehlshaber vorauszusetzen ist. Kuch die Entstehungs-

geschichte des B50. ergibt nichts für die gegnerische Ansicht.

Denn das in der Ersten Kammer abgelehnte Amendement des kbg.

v. Dincke, das nur dem kommandierenden Generaldie Befugnis

zur Derhängung des Belagerungszustandes zuweisen wollte, be-

zog sich lediglich auf die Jassung des § 2 B#30. 3). Schließlich

ist zu berücksichtigen, daß, falls man den gegnerischen Standpunkt

einnimmt, die örtliche und sachliche Hbgrenzung der einzelnen

Derordnungsgewalten äußerst schwierig ist. Diese Schwierigkeit

der Abqgrenzung geben hertel und Damerow a. a. G. selbst zu.

Sweiter Kbschnitt.

Einzelheiten über die Juständigkeit der kommandierenden

Generale und Festungskommandanten.

86.

Im einzelnen ist zu bemerken, daß nicht diejenigen komman—

dierenden Generale und Lestungskommandanten in Betracht

kommen, denen für Friedensverhältnisse der KNorpsbezirk zu-

3) Dgql. Stenogr. Berichte der I. Kammer 12. Sitzung v. 29. 1. 1851

S. 169ff.
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geteilt ist, sondern die im Kriegsfalle de kacto kommandierenden

Generale und Festungskommandanten "). hiernach treten in

den heimischen Bezirken an die Stelle der kommandierenden

Generale des mobilen Korps die stellvertretenden kommandieren-

den Generale. Diese scheiden jedoch aus, falls der Friedens—

armeekorpsbezirk Operationsgebiet ist. Dann kommen nur die

kommandierenden Generale der Feldtruppen in Srage und,

wenn das Operationsgebiet von einer rmeegruppe mit mehreren

kommandierenden Generalen besetzt ist, der Krmeeführer, da

dies der Natur des Belagerungszustandes allein entspricht, der

die gesamten Befugnisse in einer Hand vereint wissen will 5).

Was das Derhältnis des kommandierenden Generals zum

Sestungskommandanten anbelangt, so stellt das B50. beide

gleichberechtigt nebeneinander, ohne das militärische Unter-

ordnungsverhältnis damit aufzuheben 5) 7).

Die gleiche Stellung wie die kommandierenden Generale

nimmt bezüglich der Befugnisse aus 88 4, 9b ferner der vom ditze

des Generalkommandos abgeschnittene Militärbefehlshaber ein,

selbst wenn dieser ein jenen untergeordneter Militärbefehlshaber

ist. Denn ihm stehen ja auch militärisch als selbstverständlichem

Dertreter des kommandierenden Generals dieselben Befugnisse

4) Dgl. Komm.-Ber. der I. Kammer Drucks. 1850/51 Nr. 52 S. 2;
Arndt RD. 5. 351.

5) Siehe Dürschel S. 98ff.; Preiser a. a. O.; auch Stenogr. Ber.
der J. Kammer 1850/51 Bd. 1 S. 167; a. H. Strupp S. 46.

6) Dql. Szumanski a. a. O.; a. k. Ohlshausen a. a. G.

7) Erwähnt sei hier, daß dem OCberbefehlshaber in den Marken
durch Kllerhöchste Kabinettsordre von 1800 die Lorge für die Zuf-

rechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung sowohl in Berlin
und seinen Dororten, also in dem Bezirke des Gardekorps, als auch
in dem ganzen Territorialbereiche des 3. Hrmeekorps übertragen ist.

Sür diese Bezirke ist folglich der Oberbefehlshaber in den Marken
allein im Sinne der §§ 4 und ob zuständig. Dgl. Ro. v. 18. 4. 1916

(Conrad S. 40).
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hinsichtlich seiner Truppen wie diesem zus). Es ist jedoch ver-

fehlt, wenn die Dertreter der gegnerischen Meinung mit Rück-

sicht auf diesen Qusnahmefall ganz allgemein niedere Militär-

befehlshaber als die oben genannten für zuständig zur Kusübung

des Derordnungsrechts aus 88 4, 9b erachten.

Wenn für den Sall eines Kufruhrs (532 B36.) auch den kom-

mandierenden Generalen und Sestungskommandanten unter-

gebene Militärbefehlshaber für Erlaß der Derordnungen im

Sinne der §§ 4 und 0b B36. in Srage kommen, so ist doch im

Hinblick auf die Materialien zum B56. daran festzuhalten, daß

die Militärbefehlshaber im Sinne des § 2 B56. mindestens

Oissiplinarstrafgewalt haben müssen. Der Geh. Kriegsrat FSleck

beto nte in der Sitzung der Jweiten Kammer vom 31. März 1851

ausdrücklich, daß der Militärbefehlshaber des § 2 B#0. mindestens

ein solcher sein müsse, der mit ODissziplinarstrafgewalt versehen

sei 9).

Dritter Kbschnitt.

Erstreckung der Rompetenzen aus §§ 4, 95 BS6. auf die dem

kommandierenden General übergeordneten Militärbefehls-

haber.

87.

Besitzen zwar nun Militärbefehlshaber, die dem kommandieren-

den General und Lestungskommandanten subordiniert sind, der

Regel nach, wenigstens für den Fall eines Krieges, kein Recht

zum Erlaß von Derordnungen aus §§ 4, 9b B36., so sind die

kommandierenden Generale und Lestungskommandanten jedoch

8) Dgl. RG. v. 26. 3. 1015 (0J3. 1015 S. 614); RG. v. 17. 12. 1015

Cw. 1016 S. 278); Restr. B4.#40 S. 314.

5) Dql. Stenogr. Ber. der II. Kammer 1851 S. 760f.So verhängte
1885 in Bielefeld ein Bezirkskommandeur den Bel.-Just. auf Grund

des 82 B3G.
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auch nicht einzig und allein hierzu berechtigt. Sie sind nur die-

jenigen Militärbefehlshaber, die primär dazu befugt sind, und

die gewissermaßen als die Militärbefehlshaber par excellence

im Linne der §§ 4, o9b zu betrachten sind. Neben ihnen sind noch

per argumentum a minore ad maius die höheren Kommando-

stellen für berechtigt anzusehen, Derordnungen auf Grund der

88 4 und 9b zu erlassen.

Dor allem stehen dem Roiser selbst, als dem obersten Militär-

befehlshaber und unmittelbar höchsten Dorgesetzten der kom-

mandierenden Generale und HLestungskommandanten, die er-

wähnten Machtbefugnisse zu 10). Hhaenel a. a. O. hebt mit Recht

hervor, daß mit der Erklärung des „Kriegszustandes“ von Reichs

wegen die vollziehende Gewalt in dem Sinne und in dem Um-

fange, in welchem sie nach dem preußischen Gesetz auf die Militär=

befehlshaber überging, von den Einzelstaaten auf das Reich,

von den Landesherren auf den RKaiser übergeht. Auch das MKriegs-

ministerium besitzt mithin die mit den §§ 4 und ob verknüpfte

Derordnungsgewalt. Dasselbe gilt, wie oben bereits erwähnt

worden ist, von dem Krmeeführer, unter dessen Kommando

mobile Truppen einen oder mehrere Krmeekorpsbezirke des In-

landes als Operationsgebiet besetzt halten 1.).

Dierter Kbschnitt.

Die Richtübertragbarkeit des Derordnungsrechts aus 88 4, 9b.

88.

Was die Übertragbarkeit des den kommandierenden Generalen

und Sestungskommandanten in den 88 4 und 9b beigelegten

10) Vgl. Strupp S. 46; Pürschel S. 77; Hhaenel S. 439.
11) Vgl. RGStr. Bd. 40 S. 325 (324) und RStr. Bd. 40 S. 255 (250).
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Derordnungsrechts betrifft, so steht vorerst allgemein fest, daß

der Militärbefehlshaber sein Recht zum Erlaß von Derboten

aus § ob unter keinen Umständen an eine andere Behörde oder

Derson delegieren darf. Er muß dieses Recht vielmehr selbst

ausüben. Denn eine Delegationsbefugnis ist im B36., das

allein hierfür maßgeblich wäre, nirgends ausgesprochen. Das

Derbotsrecht des § ob ist auch so umfangreich, daß schon mit

Rücksicht hierauf eine Übertragung dieses Rechts auf andere

Behörden ausgeschlossen erscheint 12).

Wohl aber kann der Militärbefehlshaber die von ihm gegebenen

Knordnungen von anderen Behörden veröffentlichen und durch-

führen lassen, zumal da er bezüglich der Deröffentlichung seiner

Derordnungen keinerlei Lormvorschriften zu beobachten braucht 13).

Die betreffende Behörde ist naturgemäß bei der Hublikation der

Derordnungen ebenfalls an keine Lormvorschriften gebunden

und hat bei der Durchführung der Derbote vollkommen freien

Spielraum. Dabei ist nicht einmal zur Wirksamkeit der Der-

ordnung erforderlich, daß sie unter Angabe der Unterschrift des

zuständigen Militärbefehlshabers veröffentlicht wird. Es genügt,

wenn man erfährt, daß der kommandierende General eine dahin-

gehende Knordnung getroffen hat. Jwecks Durchführung der

Derordnungen sind die mit der Deröffentlichung betrauten Be-

hörden zum Erlaß von Kusführungsbestimmungen befugt 14).

Mit der Unzulässigkeit der Delegation steht es ferner keineswegs

12) Dgl. ROStr. Bb. 40 S. 280 (281—282), S. 323 (3524); R.
v. 4. 10. 1915, v. 0. 11. 1915 u. v. 153. 4. 1916 (Conrad S. 47); Strupp

S. 105; Pürschel S. 166.

13) Siehe R . v. 2. 11. 1015, v. 25. 1. 19160, v. 22. 2. 1016, v. 10. 5.

05, v. 2. 5. 1016 (Conrad S. 50); ReEstr. Bd. 40 S. 280 (283). Siehe

unten S. 58 ff., 70.

4) Sjehe Rö. v. 15. 5. 1915 (JM. 15 S. 726, DJ5. 1015 S. 525);

Rö. v. 2. 5. 1916 (D5. 1015 S. 340); Strupp S. 105.

Münster, Derordnungsrecht der komm. GEenerale. 2
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im Widerspruch, wenn der Militärbefehlshaber anderen Be-

hörden den Erlaß von Kusführungsbestimmungen zu seinen

Derordnungen aus § Ob überträgt und zugleich in diesen Der-

boten Juwiderhandlungen gegen die Kusführungsbestimmungen

mit Strafe bedroht.

Ebenso wie das Derbotsrecht aus § ob ist grundsätzlich das

durch § 4 dem Militärbefehlshaber eingeräumte Derordnungs-

recht für unübertragbar zu erachten. Dies ergibt sich schon daraus,

daß nach § 4 Ubs. 2 B50. der Militärbefehlshaber für seine An-

ordnungen persönlich verantwortlich ist, daß also das Derordnungs-

recht aus § 4 eng mit der Herson des Militärbefehlshabers ver-

bunden ist.

Hünfter Kbschnitt.

Beauftragung der Sivilbehörden mit dem Erlaß von Der-

ordnungen aus § 4 B506.

89.

Im Falle des § 4 B56. darf der kommandierende General

bzw. der Lestungskommandant die Staats= oder Kommunal-

behörden mit dem Erlaß einzelner Knordnungen beauftragen,

weil gemäß § 4 Satz 2 B36. sämtliche Sivilverwaltungs= und

Gemeindebehörden seinen Knordnungen Solge zu leisten haben 15).

Beauftragt er in dieser Weise Jivilbehörden, so bleibt er für die

von diesen erlassenen Derordnungen persönlich verantwortlich.

Oies folgt aus der unbedingten Gehorsamspflicht der Jivil-

behörden gegenüber den Militärkommandanten, die in §&amp; 4 Satz 2

15) Siehe Strupp S. 560ff.; haenel 5. 456; Ro. v. 1. 7. 1915 (CS.

 S. 1238, Recht 1915 S. 556 Nr. 977); Conrad L3. 1915 S. 468.



C. Verordnungsrecht der komm. Generale auf Grund des 84. 19

-B36. ausgesprochen liegt. Ihr eigenes Ermessen über die Gesetz-

mäßigkeit und ISweckmäßigkeit der Knordnungen muß die Jivil-

behörde demgemäß zurücktreten lassen. Im Innerverhältnis

ist es so anzusehen, wie wenn die Militärbefehlshaber selbst die

Knordnungen treffen. Nach außen hin treten die Knordnungen

dagegen als solche der Sivilbehörden in die Erscheinung 10).

Den hier in Rede stehenden Derordnungen sind solche Der-

ordnungen der Fivilbehörden gleichzuachten, die der Militär-

befehlshaber nachträglich genehmigt und damit zu den seinigen

macht.

C. Das Derordnungsrecht der kommandierenden

Generale und Festungskommandanten auf Grund

des § 4 B56e.

g 10.

Es ist oben bereits erwähnt worden, daß die §§ 4 und ob B36.

die speziellen gesetzlichen Unterlagen für das Derordnungsrecht

der kommandierenden Generale und Festungskommandanten ab-

geben. Demgemäß hat man grundsätzlich zwischen zwei ver-

schiedenen rten von Derordnungen der kommandierenden

Generale zu unterscheiden, nämlich zwischen solchen, die auf

Grund des § 4 ergehen, und solchen, die nach §Fob im Interesse

der öffentlichen Sicherheit erlassen werden. An erster Stelle

sei mun das Recht der kommandierenden Generale zum Erlaß

von Derordnungen auf Grund des 4behandelt.

5 4 B36. lautet wörtlich: „Mit der Bekannmtachung der Er-

16) Dgl. Laband IV a. a. O.; Strupp a. a. G.; ferner Dro####rw.

III. Senat v. 7. 10. 1915; haenel a. a. O.; Conrad a. a. O.

2*
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klärung des Belagerungszustandes geht die vollziehende Gewalt

an die Militärbefehlshaber über. Die Jzivilverwaltungs= und

Gemeindebehörden haben den nordnungen und Kufträgen der

Militärbefehlshaber Jolge zu leisten. — Für ihre K#nordnungen

sind die betreffenden Militärbefehlshaber persönlich verantwort-

lich." Dieser § 4 B56. enthält den Schwerpunkt des ganzen

Rechtsinstituts des Belagerungszustandes, die hauptsächlichste

und nächste Wirkung desselben, um derentwillen er eigentlich

nur geschaffen worden ist. Diese überragende Bedeutung des

84 fußt darauf, daß er die „vollziehende Gewalt“ auf die Militär-

befehlshaber übergehen läßt. Dieser Ubergang der vollziehenden

Gewalt an die Militärbefehlshaber bildet gleichsam die Ouint-

essenz des ganzen Kriegszustandes. Kuf ihn gründet sich auch

das oben erwähnte verordnungsrecht der kommandierenden

Generale und Lestungskommandanten. Denn das Recht zum

Erlaß von Derordnungen stellt sich subjektiv als ein Bestandteil

der vollziehenden Gewalt dar. Unschütz bei Holtzendorff IV S. 605

drückt dies folgendermaßen aus: „Die Derordnung ist eine im

Derwaltungswege ergehende nordnung der Staatsgewalt, die

RKompetenz zum Erlaß solcher Knordnungen —das Derordnungs-

recht im subjektiven Sinne oder die Derordnungsgewalt —ist

sonach formell eine Junktion der verwaltung (vollziehende

Gewalt).“ Was von der vollziehenden Gewalt im allgemeinen

gilt, muß mithin auch von dem Derordnungsrecht der kom-

mandierenden Generale gelten. Es seien deshalb die allgemeine

rechtliche Bedeutung des Übergangs der vollziehenden Gewalt

auf die Militärbefehlshaber sowie namentlich Inhalt und Um-

fang des Begriffs der vollziehenden Gewalt einer besonderen

Erörterung unterzogen.
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Erster Abschnitt.
Rechtliche Bedeutung des Übergangs der vollziehenden Gewalt

auf die Militärbefehlshaber.

a) Der Seitpunkt des Ubergangs der vollziehenden
Gewalt.

 11.

Was zunächst den Seitpunkt des Übergangs der vollziehenden

Gewalt anbetrifft, so heißt es im § 4 B536. ausdrücklich, daß

der Ubergang derselben mit der Bekanntmachung der Erklärung

des Belagerungszustandes erfolgt. Wie oben dargelegt, ist die

Erklärung des Belagerungszustandes dann rechtswirksam bekannt-

gemacht, wenn sie gemäß § 3 B36. zur allgemeinen Kenntnis

der Behörden und der Bevölkerung gebracht worden ist 1). Erst

in diesem lugenblick geht die vollziehende Gewalt auf die Militär-

befehlshaber über, erst jetzt erlangt also der kommandierende

General das Recht zum Erlaß von Derordnungen aus § 4336.,

das er bis zur Kufhebung des Kriegszustandes behält.

b) Der vollzug des Übergangs der vollziehenden
Gewalt.

8 12.

Die in § 4 B306. ausgesprochene Wirkung des Belagerungs-

zustandes ist eine obligatorische, insofern als sie notwendig und

unmittelbar mit der Erklärung des Belagerungszustandes ein-

tritt. Der Übergang der vollziehenden Gewalt erfolgt somit

ipso jure, ohne daß irgendein Übertragungs= oder Übernahmeakt

stattzufinden braucht ?.

Und zwar ist der Übergang der vollziehenden Gewalt an die

1) Dgl. oben S. 8f.

2) Dgl. Ebermayer bei Stenglein S. 371; Strupp S. 48; Hürschel
S. 75; Menner in JM#. 16 S. 78; Restr. Bd. 40 S. 6; Haenel S. 436.
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Militärbefehlshaber im Sinne einer Kompetenzverleihung zu

verstehen, derart, daß diese die gesamte Knordnungstätigkeit

an Stelle der bis dahin allein zuständigen Jivilbehörden ausüben 3).

Dürschel und v. Strauß wenden sich gegen diese Huffassung,

daß die vollziehende Gewalt den Militärbefehlshabern in dem-

selben Umfange zukomme, wie sie vordem den Jivilbehörden

zustand. Nach v. Strauß übt der Militärbefehlshaber seine eigenen

militärischen Befugnisse aus, so wie sie ihm das B#36. zu-

spricht. Das B#. spricht jedoch den Militärbefehlshabern gerade

keine militärischen Befugnisse zu, sondern läßt nur die zivilen

Befugnisse des Königs und der Derwaltungsbehörden auf die

Militärbefehlshaber übergehen. Dürschel lehnt die hier ver-

tretene Knsicht ab, nicht weil, wie v. Strauß annimmt, der Militär-

befehlshaber seine eigenen militärischen Befugnisse ausübe,

sondern weil nicht die vollziehende Gewalt der Sivilverwaltungs-

behörden, sondern die vollziehende Gewalt schlechthin auf den

Militärbefehlshaber übergehe. zur Unterstützung seiner Huf-

fassung beruft er sich auf Entscheidungen des Reichsgerichts.

Das B6#. sagt aber in seiner Bd. 40 S. 280 abgedruckten Ent-

scheidung ausdrücklich: „Oas Derordnungsrecht, welches auf die

Militärbefehlshaber mit der vollziehenden Gewalt übergegangen

ist, unterliegt denselben Beschränkungen, unter denen es vor der

Erklärung des RKriegszustandes den Derwaltungsbehörden zu-

stand.“ Danach versteht das RG. den Übergang der vollziehenden

Gewalt ebenfalls im Sinne einer Rechtsnachfolgerschaft der

Zivilverwaltungsbehörden oder einer Kompetenzveränderung.

Hierauf wird noch weiter unten im einzelnen zurückzukommen sein.

3) Dgl. Haenel a. a. O.; Strupp S. 48; Menner a. a. G.; Laband

IV. 42 M. 1, 4. Kufl.; Siebert a. a. O.; Rstr. Bd. 40 S. 1ffj a. k.

Pürschel S. 74; v. Strauß u. Torney in DStr. 1015 S. 214.
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c) Potentieller Übergang der vollziehenden Gewalt.

8 13.

Der Übergang der vollziehenden Gewalt erfolgt schließlich nur

„potentiell“, wie Strupp a. a. O. sich ausdrückt. Denn die Jinvil-

behörden werden mit dem Übergang der vollziehenden Gewalt

auf die Militärbefehlshaber nicht außer Cätigkeit gesetzt, sie ver-

bleiben vielmehr im Genusse ihrer Amtsbefugnisse, die sie bis

dahin gehabt haben 4). hierauf weist schon der § 4 Kbs. 1 Satz 2

-B36. bin, in welchem ein Weiteramtieren der Jivilverwaltungs-

und Gemeindebehörden vorausgesetzt wird. Diese verwalten

von der Erklärung des Belagerungszustandes ab ihr Amt weiter,

wenn auch nur als Unterbehörden und Dollzugsorgane der

Militärbefehlshaber 5). Der § 4 B36. ist allein im Sinne einer

Ermächtigung der Militärbefehlshaber zu verstehen. Diese er-

halten durch ihn das Recht, die Junktionen der Jivilbehörden

in dem Umfangean sich zu ziehen, wie es ihnen nach ihrem zwar

pflichtgemäßen, sonst aber freien Ermessen zweckmäßig erscheint 5).

Sweiter Kbschnitt.
Die Umgrenzung des Begriffs der vollziehenden Gewallt.

a) Die historische Entwickelung des Begriffs der

vollziehenden Gewalt.

8 14.

Da es sich bei dem Begriff der vollziehenden Gewalt, der für das

Derordnungsrecht der kommandierenden Generale und Sestungs-

4) Dgl. Conrad a. a. O. und daselbst zit. R. v. 15. 5. 1915, v. 20. 9.

1915, v. 11. 6. 1915; Siebert a. a. O.; haenel S. 456; Brüß S. 62;

Dürschel S. 74; Strupp a. a. O.

5) Laband IV S. 46, 5. Hufl.

6) In Krt. 7 Satz 2 des franz. Ges. über den Bel.-Just. v. 9. 8. 1840

ist besonders bestimmt: „L'autorité civile continue néanmoins àexercer
ceux de ces pouwoirs, dont I’autorité militaire ne l’a pas dessaisie.“
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kommandanten von so hervorragender Bedeutung ist, um einen all-

gemeinen staatsrechtlich=philosophischenBegriffhandelt,istesvon
Interesse und Wert, der Erörterung des Inhalts und Umfangs der

vollziehenden Gewalt im Sinne des § 4 B50. eine kurze Schilderung

der historischen Entwickelung dieses Begriffs voranzuschicken.
Kuf die geschichtliche Entwickelung dieses Begriffes weist bereits

die Bezeichnung „vollziehende Gewalt“ selbst hin. „Dollziehende Ge-
walt“ ist weiter nichts als die Übersetzung des französischen Kusdrucks:

pouvoir e KJécutif. Dieser Kusdruck ist von dem Iranzosen Montesquien

geprägt und steht im engsten Jusammenhang mit dessen Lehre von
der Teilung der Gewalten, die er in seinem Werke Esprit des lois,

1748, livre XI, chap: VI. De la constitution de 1'Angleterre begründet.
Er unterscheidet hier, anknüpfend an die Dreiteilung des Krristoteles,

drei verschiedene Betätigungsarten der Staatsgewalt: 1. Die puissance
législative (Gesetzgebung), 2. die puissance e Jécutive. Cetztere teilt

er wieder ein in a) die puissance exécutive des choses, qui dépendent

du droit des gens (Derwaltung) und b) die puissance e Jéecutive des

choses, qui dpendent du droit civil (puissance de juger, Rechtsprechung).
Die hier unter a) genannte puissance bezeichnet er auch simplement
Duissance exécutive de 1'Etat, zu deutsch „vollziehende Staatsgewalt“.

An dieser von Montesquien aufgestellten sogenannten konstitutionellen

Theorie hielten die deutschen Staatsrechtslehrer lange Seit hindurch fest.
Diese Lehre hat überhaupt die Derfassungsentwickelung fast der ganzen
Welt beeinflußt, so insbesondere auch die Belgiens, dessen Derfassungs-
urkunde von 1831 der preußischen Derfassung von 1850 Zzum Dorbilde

gedient hat. Auch Suarez, der Derfasser des HLR., sondert bereits die
Rechte der Obergewalt oder Souveränitätsrechte: a) in die gesetz-
gebende Macht, b) in die vollziehende Macht und c) in die richterliche
Macht. Die vollziehende Macht begreift nach ihm das Recht in sich,
d#ie Beschlüsse der gesetzgebenden Macht zur Kusführung zu bringen
und die Mitglieder des Staates zu deren Befolgung anzuhalten?).

Später ließ man jedoch in der Staatsrechtswissenschaft die Lehre von

den drei Gewalten fallen. Man gelangte zu der Uberzeugung, daß

sie sich wissenschaftlich, besonders in der von Montesquien gedachten
Weise, nicht durchführen läßts). Dor allem ist daran festzuhalten,
daß die Staatsgewalt einheitlich und unteilbar ist. Die verschiedenen
sogenannten Gewalten stellen sich lediglich als Gußerungen eines
einheitlichen Staatswillens dar, der sich hierzu verschiedener Organe
bedient. Diese unteilbare Staatsgewalt kann nicht begrifflich zergliedert

„) pbol. hubrich preuß. Staatsr. S. 115, auch HN. II. 11. 8 155,

 , Drb U. Krt. 62, 86 I, 45. ·

8)Vgl.LabandIIS.175,5.Aufl.,5.6,162,4.Aufl.;HuedeGraiS
S.4N.7.
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werden. Immerhin macht man in der neueren Wissenschaft noch einen

Unterschied zwischen Rechtsprechung, Gesetzgebung und Derwaltung,
indem man die staatlichen Wirkungskreise so untereinander abgrenzt.

Man nennt jedoch die dritte Gewalt, da diese sich heute nicht mehr
auf die Dollziehung der Gesetze beschränkt, nicht vollziehende Gewalt
oder pouvoir Kécutif, sondern Derwaltung oder pouvoir administratif,
indem man darunter in negativer hinsicht alles dasjenige versteht,

was nicht in das Gebiet der Gesetzgebung oder Rechtsprechung fällt?).

b) Grundlegende Bedeutung despreußischen Staats-
rechts für die Begriffsbestimmung der vollziehenden

Gewalt im Sinne des § 43506.

s 15.

Bei der Definition des Begriffs der vollziehenden Gewalt

im Sinne des §&amp;# 4 B3. ist zu berücksichtigen, daß das B3.,

wenn es durch Krt. 68 RD. auch provisorisches Reichsgesetz ge-

worden ist, seinem Ursprunge nach ein preußisches Gesetz ist,

und daß es im engsten Jusammenhange mit der Dreußischen

Derfassungs-Urkunde steht. Dies beweist besonders die Ent-

stehungsgeschichte des B3G. — Dorläuferin und auch Dorbild

des B#. war die MKöniglich Preußische Derordnung vom 10. Mai

1840. Diese wurde vom Rönige den Kammern 1850 als Entwurf

des in Krt. 111 DrDU. vorgesehenen Gesetzes unterbreitet. Dieser

Krt. 111 Drd U. lautet: „Jür den Lall eines Krieges oder Kuf-

ruhrs können bei dringender Gefahr für die öffentliche Sicherheit

die Artikel 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 und 36 der Verf.-Urk. zeit= und

distriktsweise außer Kraft gesetzt werden. Das Nähere bestimmt das

Gesetz.“ Dies Gesetz ist das BZG., das unter dem 4. Juni 1851

erlassen wurde. Das B36. stellt also eigentlich nur ein Kus-

führungsgesetz zur DrDU.dar. Haldy S. 8 sieht es sogar als

einen Teil der DrDU.an. Er sagt a. a. O.: „Krt. 111 in Der-

bindung mit dem Institut des Belagerungszustandes ist gewisser-

') Dgl. Laband II a. a. O.; Unschütz bei holtzendorff IV S. 610.
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maßen als letzter Paragraph des Katalogs der Rechte der Preußen

zu betrachten 10)." Daraus folgt, daß man die im B36. ent-

haltenen Rechtsbegriffe, insbesondere also auch den Begriff der

vollziehenden Gewalt im Sinne des preußischen Derfassungsrechts

zu verstehen hat. Die dem preußischen Derfassungsrecht ent-

nommene Begriffsbestimmung ist insoweit auch für die anderen

deutschen Gliedstaaten ausschlaggebend, so daß diejenigen Be-

stimmungen der Drd U., die für die Umgrenzung des Begriffs

des B3. von Erheblichkeit sind, bei der AKnwendung des B56.

in den nichtpreußischen Staaten ebenso zu beachten sind wie in

Preußen selbst. Es ist also des näheren zu untersuchen, was

„vollziehende Gewalt“ im Sinne des preußischen Staatsrechts

bedeutet, insbesondere, was man darunter in der DrdU. begreift.

Es sei vorausgesandt, daß die Lehre Montesquieus zwar äußer-

lich von Einfluß auf die preußische Derfassung gewesen ist, daß

aber jene Unterscheidung schon deshalb für die preußische Der-

fassung ohne besondere Bedeutung ist, weil diese von dem bereits

vor ihrem Erlaß für das preußische Staatsrecht geltenden monar-

chischen Drinzip beherrscht wird. Dieses monarchische Hrinzip ist

zwar in der Drd U. nirgends zum Kusdruck gebracht 11). Es ist

jedoch schon im A#R. &amp; 1 II 13 gesetzlich niedergelegt, wo es heißt:

„#lle Kechte und Dflichten des Staates gegen seine Bürger

und Schutzverwandten vereinigen sich in dem Cberhaupte des-

selben.“ Demnach darf man es mit Hubrich, PDreußisches Staats-

recht S. 91, 100, als die Urvoraussetzung des preußischen Staats-

grundgesetzes, d. i. der Drd., bezeichnen. Die gesamte Staats-

% Dgl. Strupp S. 4; Pürschel S. 58; v. Pelargus C3. 1915 S. 1188;
Delius C3. 1917 S. 34, RGStr. Bo. 49 S. 1ff.

11) Vgl. Art. 57 der Wiener Schlußakte v. 15. 5. 1820, der als Jun-

damentalgrundsatz aufstellt, daß in jedem deutschen Bundesstaate
die gesamte Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt
bleiben muß.
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gewalt sowie deren Kusübung, die Staatsregierung, lag also

nach ALR. in der hand des Landesherrn, des Königs. Ebenso

steht in der DrDU. dem Rönige, wenigstens dem ius nach, die

gesamte Regierung in weiterem Sinne zu, ein Begriff, der auch

der Drd U. wohlbekannt ist, wie sich aus den Krtt. 44, 54, 56ff.

ergibt 12). Hbweichend regelt die DrD U. jedoch das exercitium

der einzelnen als Elemente des allgemeinen Staatsregierungs-

begriffs erscheinenden Gewalten, indem sie die gesetzgebende

Gewalt gemeinschaftlich durch die beiden Häuser des Landtages

und den Rönig und die richterliche Gewalt durch unabhängige,

nur den Gesetzen unterworfene Gerichte ausüben läßt. Diese

Derschiedenheit in der rt und Weise der Kusübung der Staats-

gewalten spricht nun aber keineswegs für deren rein formellen

Charakter. Dielmehr hebt Hubrich a. a. O. ganz richtig hervor,

daß der Derfassungsgesetzgeber, indem die Krtt. 62, 86, 45 Satz 1

PrVu. Modifikationen quoad exercitium zu den 886, 7 II, 13

bzw. §§ 18 II, 17 bzw. §§ 2, 3 II, 13 HLR. statuieren, die drei

als Elemente des allgemeinen Regierungs= und Staatsverwaltungs-

begriffs gedachten Gewalten nicht etwa als Sunktionen rein

formeller Natur auffasse, sondern gerade einen bestimmten

Inhalt an sich bei ihnen voraussetze; das bestätige deutlich wie

der Wortlaut so die Entstehungsgeschichte des Krt. 86 18).

Daraus folgt, daß die drei Gewalten nach preußischem Der-

fassungsrecht begrifflich zweifach zu deuten sind, daß sie sowohl

im materiellen wie im formellen Sinne zu verstehen sind, je

12) Dgl. Hubrich a. a. O. S. 124; Bornhak 1 5. 462.

13) Dgl. Hubrich a. a. O. S. 114, nach dem auch Montesquien sich

die drei Gewalten durch einen speziellen Inhalt charakterisiert dachte;

ogl. auch Hubrich, Der Statutenbegriff im HLR., Greifswald 1916;
vgl. ferner die Kgl. Derordn. v. 206. 12. 1808 und v. 27. 10. 1810 (hubrich

a. a. O. S. 120), aus denen die gleiche Kuffassung der drei Gewalten

in der vorkonstitutionellen preußischen Rechtsperiode hervorgeht.
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nachdem, ob man den Inhalt der betreffenden Staatsakte oder

die zu ihrer Dornahme zuständigen Organe ins uge faßt. Dem-

entsprechend hat man bei der vollziehenden Gewalt einen materi-

ellen und einen formellen Begriff zu unterscheiden 14).

Was zunächst den Begriff der vollziehenden Gewalt im materi-

ellen Sinne anbetrifft, so kann man diesen rein negativ dahin

definieren, daß vollziehende Gewalt im materiellen oder ob-

jektiven Sinne das große Stück Staatsgewalt ist, das sich nicht als

Gesetzgebung oder Rechtsprechung darstellt. Um eine positive

Definition des Begriffs der vollziehenden Gewalt im materiellen

Sinne zu gewinnen, muß man also vorerst feststellen, was unter

Gesetzgebung und Rechtsprechung im materiellen Sinne zu ver-

stehen ist. ls Gesetzgebung kommt materiell alle diejenige Staats-

tätigkeit in Frage, die auf die Schaffung abstrakter Rechtsnormen

gerichtet ist. Rechtsprechung im materiellen Sinne ist dem-

gegenüber die Entscheidung konkreter Streitfälle nach Maßgabe

objektiver Rechtsnormen in einem zwischen zwei gegenüber-

stehenden Darteien schwebenden, geordneten Derfahren 15). Es

kann abernichtallein Kufgabe des Staates sein, Gesetze zu ge-ben

und Recht zu sprechen. Dielmehr muß der Staat zwecks Er-

füllung seiner Kufgaben notgedrungen handelnd auftreten.

Die Gesetze müssen vollzogen, die Urteile vollstreckt werden.

Demgemäß besteht das Wesen der vollziehenden Gewalt im

Gegensatz zu dem der Gesetzgebung und Rechtsprechung im staat-

lichen Dandeln überhaupt. Man hat mithin den Begriff der

vollziehenden Gewalt in der preußischen Derfassung materiell

14) Siehe Hubrich, Dr. Staatsr. S. 114, Gesetz= und Derordnungs-
begriff S. 2 ff.; Schwartz S. 194ff.(240);Laband 1I S. 1ff., S. 150ff.
5. Hufl.; Anschütz bei Holtzendorff a. a. O.; a. R. Bornhak 1 S. 463ff.;

Arndt DrD U. S. 227 f.; RD. Komm. S. 120; Sorn 1 S. 481ff.

15) Wenn Hue de Grais S. 3die richterliche Gewalt unter der voll-

ziehenden Gewalt mitbegreift, so geht dies durchaus fehl.
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ebenso zu fassen, wie es bereits für die vorkonstitutionelle Rechts-

periode in Preußen geschehen ist. Lür diese definiert hubrich,

Dreußisches Staatsrecht S. 147, den objektiven Begriff der voll-

ziehenden Gewalt mit Welcker (Art. Gesetz, Staatslexikon VI

1858) als die Kufgabe des Staates, innerhalb der Schranken

der Rechtsordnung jeder besonderen Lage des Lebens gemäß

die Mittel für den Staatszweck zu ergreifen und auszuführen 15).

Bei der Bestimmung des Begriffs der vollziehenden Gewalt

im formellen oder subjektiven Sinne ist nun nicht von dem

verschiedenen Inhalt und Tatbestand der staatlichen kte, sondern

von der verschiedenen staatsrechtlichen Stellung der Organe,

welche zur Dornahme staatlicher Geschäfte zuständig sind, aus-

zugehen. Es handelt sich hier um die Heststellung der politischen

Machtverteilung.

Nach Krt. 45 Satz 1 PrDU. steht dem Rönige allein die voll-

ziehende Gewalt zu; das bedeutet, daß er nicht nur alleiniger

Inhaber, sondern auch alleiniger Kusüber der vollziehenden Ge-

walt ist. Während ihm die staatlichen Alkte, die durch die gesetz-

gebenden Organe und die unabhängigen Gerichte formell zur

Husübung gelangen, duocad exereitium durch die Derfassung

entzogen sind, ist er zur Dornahme derjenigen staatlichen kte,

die dem Gebiet der vollziehenden Gewalt angehören, allein zu-

ständig. Die vollziehende Gewalt im formellen Sinne stellt sich

also nach preußischem Derfassungsrecht als die Lumme aller der-

jenigen staatlichen Betätigungen dar, die dem Rönige sowohl

dem Rechte wie auch der Kusübung nach zustehen. Laband II

S. 175, 5. Kufl. gibt folgende Definition: „In der konstitutionellen

Monarchie ist pouvoir administratif der Machtbereich des Landes-

16) Dgl. Laband II S. 163ff. 4. Rufl., S. 176ff. 5. Aufl.
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herrn, welcher frei ist von der Mitwirkung der Volksvertretung

und unbeschränkt durch die Gesetzesauslegung der Gerichte.“

Es ist naturgemäß, daß alle staatlichen Ekte, die sich inhaltlich

als solche der vollziehenden Gewalt oder Derwaltung darstellen,

prinzipiell vom Könige oder den von ihm eingesetzten und ihm

zum Gehorsam verpflichteten Derwaltungsbehörden vorzunehmen

sind. Dieser Grundsatz ist denn auch in der preußischen Derfassung

als selbstverständlich vorausgesetzt anzunehmen, obwohl er darin

nicht besonders ausgesprochen ist. Dieses Drinzip muß für die

vollziehende Gewalt ebenso gelten, wie es für die gesetzgebende

Gewalt von der preußischen Staatsrechtslehre allgemein anerkannt

wird 17). Dieses Hrinzip hat aber in der preußischen Derfassung

wie überhaupt im preußischen Recht mannigfache Durchbrechungen

erfahren. So werden die sogenannten Etatsgesetze nach Krt. 62

DrD U. von den Gesetzgebungsorganen erlassen, obwohl sie mate-

riell Akte der vollziehenden Gewalt bilden; denn sie begründen,

soweit sie sich auf die eingestellten Steuern und Hbgaben beziehen,

nicht unmittelbar Rechtsansprüche Dritter und kommen infolge-

dessen ihrem Inhalte nach nicht als echte Gesetze, sondern nur als

Derwaltungsakte in Betracht 18). Ferner üben die Derwaltungs-

behörden in Hreußen auch rechtsprechende Tätigkeit aus, nämlich

die sogenannte Derwaltungsgerichtsbarkeit 19).

Man ersieht daraus, daß die vollziehende Gewalt oder Der-

waltung im formellen Sinne sich keineswegs mit der Derwaltung

im materiellen Sinne deckt. Mit Rücksicht hierauf ist es von

Wichtigkeit festzustellen, in welchem Sinne man die vollziehende

Gewalt des § 4 B356. zu verstehen hat.

17) Dgl. Hubrich, Dr. Staatsr. S. 156; Laband II S. 61, 80 5. RZufl.;
Anschütz bei holtzendorff S. 504; a. M. rndt Drb U. a. a. G.

183) Dgl. Hubrich S. 134.
19) Dgl. LD G. v. 30. 7. 1883 u. Just. Ges. v. 1. 8. 1883.
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c) Sormelle Deutung des Begriffs der vollziehenden
Gewalt im Sinne des 84BZG.

8 16.

Nach dem Wortlaute des 84 B3G. kann es zweifelhaft sein,

ob der Militärbefehlshaber durch § 4 zur Dornahme aller der-

jenigen staatlichen kte befugt sein soll, die im allgemeinen dem

Könige und den ihm untergeordneten Jivilverwaltungsbehörden

zustehen, oder ob er dadurch diejenigen #kte vorzunehmen be-

rechtigt wird, die sich ihrem Inhalt nach als Junktionen der

vollziehenden Gewalt darstellen, mit anderen Worten, ob der

Begriff der vollziehenden Gewalt im Sinne des § 4 B36. formell

oder materiell zu deuten ist. Meines Erachtens kommt im Jalle

des § 4B36. allein der formelle oder subjektive Begriff der voll-

ziehenden Gewalt in Srage. Denn wie oben bereits hervor-

gehoben worden ist, hat man den Ubergang der vollziehenden

Gewalt an die Militärbefehlshaber lediglich im Sinne einer

Kompetenzverleihung zu verstehen. Es soll damit nur eine Ju-

ständigkeitsverschiebung zugunsten der Militärkommandanten ge-

schaffen werden. Es tritt ein Kusnahmezustand hinsichtlich der

politischen Machtverteilung ein. Die bis dabin allein kompetente

Sivilgewalt wird ersetzt durch die Militärdiktatur. Mit dem

Ülbergang der vollziehenden Gewalt an die Militärbefehlshaber

findet bloß ein Hersonenwechsel statt. Dies geht auch aus der

Bestimmung des §&amp; 4 Satz 2 B36. hervor, nach dem sämtliche

Sivilverwaltungs= und Gemeindebehörden den lnordnungen

und Kufträgen der Militärbefehlshaber Folge zu leisten haben.

Damit werden alle Derwaltungsbehörden zu Unterbehörden der

Militärbefehlshaber, und zwar ganz ohne Rücksicht darauf, welchem

Gebiete ihre Cätigkeit materiell zuzurechnen ist. Es kommt

demnach den kommandierenden Generalen und

Hestungskommandanten gemäß §&amp;* 4 B36. diejenige

Machtvollkommenheit zu, die dem Könige selbst und
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den von ihm eingesetzten Jivilverwaltungsbehörden

— seien diese Staats= oder Kommunalbehörden —

in der Derfassung und den Gesetzen beigelegt ist,

also die vollziehende Gewalt oder Derwaltung im

formellen oder subjektiven Sinne. Es handelt sich bei dem

Übergang der vollziehenden Gewalt an die Militärbefehlshaber

eben lediglich um eine Kompetenzveränderung 290).

Estrifft also nicht zu, wenn Hürschel S. 74 behauptet, daß nicht

die vollziehende Gewalt der Jivilverwaltungsbehörden, sondern

die vollziehende Gewalt schlechthin auf die Militärbefehlshaber

übergeht 21). Die formelle Kuffassung des Begriffs der voll-

ziehenden Gewalt im Sinne des § 4 B56. kommt auch in der

Rechtsprechung des Reichsgerichts zum Kusdruck. Dies läßt sich

schon daraus entnehmen, daß das Beichsgericht durchgängig

dem kommandierenden General auch das Recht zum Erlaß von

Dolizeistrafverordnungen einräumt 22). Diese Polizeiverordnungen

werden allgemein materiell als Akte der Gesetzgebung betrachtet,

nämlich als sogenannte Rechtsverordnungen. Dies sind materiell

Gesetze, die von den Organen der Derwaltung erlassen werden,

mithin formell in das Gebiet der vollziehenden Gewalt fallen 23) 25).

Kuch hHaldy teilt die hier vertretene Ansicht, wenn er a. a. O.

S. 40 Unm. 1 die Derwaltungsgerichtsbarkeit in den Kreis der

vollziehenden Gewalt des § 4 B56. einbezieht. Denn die Tätig-

20) Dgl. Szumanski S. 12, 20; Brüß S. 62 ff.; Haenel S. 457; Strupp
S. 48ff.

21) Vgl. oben S. 22.

22) Dgl. ROstr. Bd. 40 S. 84, S. 410.

23) Dgl. Rosin a. a. O. S. 35 und unten 8S. 43.

24) Es muß ausdrücklich betont werden, daß die hier der vollziehen-
den Gewalt des § 4 B36. gegebene formelle Deutung keineswegs
etwa für die rein formelle Natur der vollziehenden Gewalt an sich

spricht; vielmehr ist der Begriff der letzteren nach preußischem Staats-
recht doppelsinnig, d. i. formell und materiell zu verstehen.
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keit der Derwaltungsgerichte gehört doch nur formell dem Ge-

biete der vollziehenden Gewalt, materiell dagegen fraglos der

Sphäre der Gerichtsbarkeit an 25).

d) Maßgebende Bedeutung des betreffenden einzel-

staatlichen Derwaltungsrechts für Inhalt und Umfang
der vollziehenden Gewalt der Militärbefehlshaber.

* 17.

Wenn nun auch im allgemeinen das preußische Staatsrecht

für die Huslegung und Erläuterung des Begriffs der vollziehenden

Gewalt im Sinne des § 4B36. maßgebend ist, so ist doch beachtlich,

daß im einzelnen die vollziehende Gewalt der in den verschiedenen

deutschen Bundesstaaten als deren Inhaber jeweils in Srage

kommenden Crgane auf die Militärbefehlshaber übergeht. Es

kann also für den Inhalt und Umfang der Machtbefugnisse des

Militärbefehlshabers in concreto nicht das preußische Staats-

und Derwaltungsrecht entscheidend sein, sondern das des be-

treffenden Einzelstaates; es sind z. B. in Sachsen nicht etwa die

preußischen, sondern die sächsischen Rechtsnormen zur Anwendung

zu bringen. Denn weder die Reichsverfassung noch sonst ein

Reichsgesetz bestimmt, daß im SJalle der Erklärung des Kriegqs-

zustandes von Reichs wegen preußisches Recht in den außer-

preußischen Bundesstaaten Geltung besitzen soll. Indem Krt. 68

RD. das preußische Gesetz über den Belagerungszustand zum

25) Demgegenüber will Delius LC3S. 1917 S. 36 die Derwaltungs-

gerichte nicht zu den Derwaltungsbehörden im Sinne des § 4 B356.

zählen, da sie den ordentlichen Gerichten in allen Dunkten gleichstehen.
Oies dürfte indes nicht zutreffen. Nur insofern sie wie die Gerichte
rechtsprechende Qätigkeit ausüben, die materiell der richterlichen Ge-

walt zufällt, sind sie den Gerichten gleichgestellt. Jormell bleiben sie
aber trotzdem Derwaltungsbehörden. Der Bezirksausschuß ver-

ändert seinen Rechtscharakter als Derwaltungsorgan nicht, wenn er

als Derwaltungsgericht tätig wird.
Münster, Derordnungsrecht der komm. GEenerale. 3
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Reichsgesetz erhebt, ermöglicht es lediglich, das in diesem Gesetz

enthaltene preußische Recht des Belagerungszustandes in den

übrigen deutschen Bundesstaaten anzuwenden. Das zum Reichs-

recht gewordene BZG. sagt ferner ebenfalls nichts über die An—

wendung preußischen Derwaltungsrechts auf nichtpreußische Glied-

staaten des Reiches 25).

e) Husdehnung der vollziehenden Gewalt der Militär-

befehblshaber auf die Reichsverwaltung.

g 18.

In Anbetracht dessen, daß sich das Reich für bestimmte Gebiete

die Verwaltung ganz oder zum Teil vorbehalten hat (EArt. 4 RDV.),

fragt es sich, ob ebenso wie die vollziehende Gewalt des Landes-

herrn oder der sonst in den betreffenden Einzelstaaten hierfür

in Betracht kommenden Organe auch die vollziehende Gewalt

des Bundesrats und der Reichsbehörden auf die Militärbefehls-

haber übergcht. Diese Srage ist zweifellos zu bejahen 26). Das

ist ohne weiteres daraus zu schließen, daß das B#36., wie oben

erwähnt, vollkommen die Stellung eines Reichsgesetzes einnimmt.

Das BZG. ist durch Art. 68 RD. zu einem Bestandteil der RD.

geworden. Daß das Gesetz von 1851 ursprünglich ein bundes-

staatliches, nämlich ein preußisches, ist, bleibt dabei völlig ohne

Belang. Dieses Gesetz sogt nun aber einfach in seinem § 4: „Die

vollziehende Gewalt geht über.“ Es ist demzufolge so anzusehen,

als wenn die R.D. selbst diese Bestimmung trifft und der Militär-

befehlshaber direkt aus der RD. seine Machtbefugnisse herleitet.

Es würde auch in der Cat ein eigenartiger Rechtszustand ge-

25) Dql. v. Nicolai S. 22; Strupp S. 40; Dürschel 5. 50; üdam in

Dr. Derw.-Bl. Bd. 36 S. 501; Rstr. B0. 40 S. 410 (412).

26) Vgl. Menner in JW. 1916 S. 78; Dürschel S. 60; Strupp S. 48;
Conrad Dstr-z. 1915 S. 6; Arndt DIZ. 1915 S. 30; Delius PrVBI.

Bd. 36 S. 571; a. A. Minde Dstr3. 1915 S. 506.
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schaffen, wenn die Junktionen der Reichsbehörden von dem

Machtbereich des Militärbefehlshabers, in dessen hand doch die

gesamte Exekutivgewalt vereinigt ist, ausgeschlossen sein sollten,

während der Militärbefehlshaber die Befugnisse der Landes-

behörden uneingeschränkt innehat. Die kommandierenden Gene-

rale und sonst in Frage kommenden Militärbefehlshaber sind hier

Sunktionäre der Reichsgewalt, obwohl sie in ihrer Eigenschaft

als Offiziere Landesbeamte sind 27).

Mit Rücksicht auf die reichsrechtliche Gültigkeit des §8 4 B36.

darf man auch bezüglich der Gehorsamspflicht der Jivilver-

waltungsbehörden gegenüber den Militärbefehlshabern (&amp; 4

Satz 2 BS6.) keinen Unterschied zwischen Reichs= und Landes-

behörden machen. Der kommandierende General kann sonach

auch Reichsbehörden Kufträge und Anweisungen erteilen.

1)Erstreckung der vollziehenden Gewalt des § 4 B56.

auf sämtliche Gebiete der Derwaltung.

8 19.

Bei der Verwaltung unterscheidet man von altersher fünf

verschiedene Gebiete. Diese fünf Betätigungsbereiche, die sich

der Staat, dem an sich kein Gebiet verschlossen ist, vorbehalten

hat, sind die Gebiete des Kriegswesens, der Justiz, des Linanz-

wesens, der auswärtigen Angelegenheiten und der inneren Der-

waltung. Es ist kein Grund dafür vorhanden, daß eines dieser

fünf Gebiete von der vollziehenden Gewalt des § 4 B36. aus-

geschlossen sein soll 23). Menn v. Nicolai S. 21 die vollziehende

27) Nach richtiger Ansicht sind die Offiziere nämlich Landesbeamte
und nicht Reichsbeamte, weil das Reich keine Militärverwaltung be-
sitzt und außer den Schutztruppen keine anderen CTruppen als die Kon-

tingente der einzelnen Bundesstaaten hat. Dql. Laband IVS. 58ff., 180,
5. Hufl.; auch Strupp S. 40; a. f. Krndt, RD. Komm. S. 311.

28) Dgl. Haenel I S. 457; Laband IV S. 40ff.; Szumanski S. 4;
3*
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Gewalt des 8 4 B3ZG. auf die innere Verwaltung beschränken

will, so fehlt es hierfür an jeglichem Anhalt, da weder der 84

B36. selbst noch seine systematische Stellung oder seine Ent-

stehungsgeschichte eine solche Beschränkung erkennen lassen.

haenel a. a. G. bemerkt zutreffend, daß die vollziehende Gewalt

der Militärbefehlshaber sich nicht auf das Gebiet der inneren

Derwaltung beschränkt, sondern auch auf andere Gebiete, z. B.

die Sinanzverwaltung, übergreifen kann. Rein willkürlich er-

scheint es schließlich, die Holizeiverwaltung oder die auswärtigen

Angelegenheiten von der vollziehenden Gewalt des 8 4 BZG.

auszunehmen, wie ldam a. a. G. bzw. Strupp a. a. O. dies tun.

Dritter Kbschnitt.

Inhalt und Umfang des Derordnungsrechts auf Grund des

§ 4336.

a) Das Recht der kommandierenden Generale und

Sestungskommandanten zum Erlaß von Derwaltungs-

und Rechtsverordnungen.

g 20.

Ist im vorstehenden der Begriff der vollziehenden Gewalt

im Sinne des 8 4 B3G. allgemein umgrenzt worden, so seien

munmehr die sich hieraus für Inhalt und Umfang des Derordnungs-

rechts der kommandierenden Generale und Sestungskomman-

danten ergebenden Jolgerungen im einzelnen erörtert.

Wenn hier von dem ZRecht der kommandierenden Generale

zum Erlaß von Derordnungen die Rede ist, so drängt sich zunächst

die Lrage auf, was man unter Derordnungen überhaupt zu

Ebermayer bei Stenglein S. 369; Siebert a. a. O.; Anschütz DStr5.

14 S. 455; Brüß S. 64; Dürschel S. 65; a. Hl. v. Micolai S. 21; Strupp

S. 50; Hdam a. a. O. 5S. 502.
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verstehen hat, und welcher Krt die Derordnungen sind, die die

kommandierenden Generale auf Grund des §&amp; 4 B56. zu er-

lassen befugt sind. Was den Begriff der Derordnung angeht,

so hat dieser nach der herrschenden Lehre ebenso wie der des

Gesetzes einen doppelten Sinn, nämlich einen formellen und

einen materiellen 29). Die Derordnung im formellen Sinne ist

eine allgemeine Knordnung, welche ohne Mitwirkung der Dolks-

vertretung von den Organen der vollziehenden Gewalt erlassen

wird. Die verordnung im materiellen Sinne oder Derwaltungs-

vorschrift ist nach Hubrich, Gesetzes= und Derordnungsbegriff

S. 7 Note 3, „eine materiell dem Gebiete der Derwaltung an-

gehörige Dorschrift". Beide Begriffe decken sich keineswegs.

Bei der Derordnung im formellen Sinne kommt es nicht auf den

Inhalt an; hier entscheidet lediglich das zu ihrem Erlaß zuständige

Organ, ohne Rücksicht darauf, ob der betreffende staatliche kt

sich materiell als ein solcher der Legislative oder der Exekutive

darstellt. Es gibt nun nämlich auch FSälle, in denen die Hufstellung von

Rechtsregeln, also die Gesetzgebung, ohne Justimmung der Dolks-

vertretung für zulässig erklärt ist. Quch in einem solchen Falle

spricht man von Derordnungen im formellen Sinne; man nennt

diese Derordnungen jedoch, weil sie sich inhaltlich als Rechts-

vorschriften qualifizieren, Rechtsverordnungen. Im Gegensatz

bierzu bezeichnet man jene Derordnungen, die sowohl materiell

wie formell in das Gebiet der Derwaltung rechnen, als Der-

waltungsverordnungen.

Die AKntwort auf die Srage, welcher Natur die Derordnungen

sind, die der kommandierende General auf Grund des § 4 B356.

29) Dgl. Laband II S. 1ff.; hubrich, Gesetzes= und Derordnungs-

begriff S. öff.; Rosin S. 4, 68; Schwartz S. 194ff.; a. M. Arndt RV.

Komm. S. 115ff.; DrDU.S.227ff.; Bornhak I S. 510; Jorn a. a. GO.
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zu erlassen befugt ist, kann nun in Anbetracht dessen, was oben

über die Deutung des Begriffs der vollziehenden Gewalt im

Sinne des 8 4 B3G. ausgeführt ist, nur dahin lauten, daß die

kommandierenden Generale zum Erlasse von Derordnungen im

formellen Sinne berechtigt sind. Es liegt auf der hand, daß

den kommandierenden Generalen, den nach den obigen Kus-

führungen die gesamten Machtbefugnisse des Königs und der

Zivilverwaltungsbehörden, d. h. die vollziehende Gewalt im

formellen Sinne, zusteht, alle diejenigen Verordnungen zu treffen

berechtigt sind, zu deren Erlaß die Organe der vollziehenden

Gewalt kompetent sind.

Dieser an sich selbstverständlichen Feststellung bedurfte es

besonders deshalb, weil dadurch klar und deutlich erwiesen wird,

daß die kommandierenden Generale auch zum Erlasse von Rechts-

verord nungen befugt sind 30).

Diese Befugnis zum Erlasse von Rechtsverordnungen besitzen

die kommandierenden Generale nun keineswegs ohne weiteres;

vielmehr besteht sie nur da, wo eine allgemeine oder spezielle

Ermächtigung zum Erlasse von Rechtsverordnungen zugunsten

des Königs oder anderer Derwaltungsinstanzen in Derfassung

oder Gesetz ausgesprochenist.Denngrundsätzlichgehen die Der-

waltungsakte von Derwaltungsorganen aus. Sür eine HKb=

weichung von diesem Prinzip ist eine besondere verfassungs-

oder gesetzmäßige Grundlage erforderlich 31). Die Delegation

der Gesetzgebungsgewalt kann nun entweder auf Reichsrecht

oder auf Landesrecht beruhen. Da die kommandierenden Generale

30) Conrad Dotr-. 1915 S. 4 spricht dementgegen den komm. Gene-

ralen die Befugnis zum Erlasse von Rechtsverordnungen ab. Dogl.

hierzu auch Restr. Bd. 40 S. 1ff.

31) Dgl. Laband II S. 58, 5. Kufl.; Hubrich, Pr. Staatsr. S. 142;

Rosin S5. 32; hue de Grais S. 52; Cschütz bei Holtzendorff S. 605;

abweichend Sorn I 5. 486.
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auch Inhaber der vollziehenden Gewalt im Reiche sind, so stehen

ihnen die durch reichsgesetzliche Ermächtigungsklauseln ver-

liehenen Befugnisse zum Erlaß von Rechtsverordnungen in gleicher

Weise zu wie diejenigen, die sich auf landesgesetzliche Delegation

gründen.

Don den verschiedenen reichs= und landesgesetzlichen Er-

mächtigungsklauseln seien im folgenden einige wegen ihrer

Wichtigkeit für das Derordnungsrecht der kommandierenden

Generale besonders behandelt.

b) Einige reichs= und landesgesetzliche Ermächtigungen
zum Erlaß von KRechtsverordnungen in ihrer Be-

deutung für das Derordnungsrecht der kommandieren-
den Generale.

1. Die Bundesratsverordnungen.

g 21.

Was die reichsrechtlichen Delegationen anbelangt, so inter-

essieren namentlich die sogenannten Bundesratsverordnungen.

Es handelt sich bei diesen um Rechtsverordnungen, zu deren

Erlaß der Bundesrat als das eigentliche Organ der vollziehenden

Gewalt im Reiche ermächtigt ist 32).

Nach Arndt DJ3. 1015 a. a. O. und Delius DrbBl. Bd. 56

a. a. O. sollen die Militärbefehlshaber dann nicht die Befugnisse

der Reichszentralbehörden, wie des Bundesrats, besitzen, wenn

diese als „Delegatare oder Subdelegatare des Gesetzgebers“ auf-

treten, da diese Tätigkeit nicht unter den Begriff der Derwaltung

32) Die Ansicht von Sorn (Reichsstaatsrecht I S. 486 und hirths

KAnnalen 1885 S. 313), daß der Bundesrat kraft seiner Stellung im

Organismus des Reichs ohne Delegation von selbst das Recht zum
Erlaß von Rechtsverordnungen habe, ist treffend widerlegt von Laband
II S. 83, 4. KAufl. und Arndt in hirths KAnnalen 1885 S. 701ff.
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in dem in § 4 B36. gemeinten Sinne falle. Diese Ansicht ist

meines Erachtens irrig. Wenn man sich auf den hier vertretenen

Standpunkt stellt, daß der Begriff der vollziehenden Gewalt

des § 4 B36. formell zu deuten ist, dann gehören unbedenklich

auch jene Befugnisse der Reichszentralbehörden in den Macht-

bereich der Militärbefehlshaber. Denn zur Derwaltung im for-

mellen Sinne sind alle Befugnisse der Derwaltungsbehörden

zu rechnen, auch dann, wenn sie sich, wie es hier der Fall ist,

materiell als Gesetzgebungsakte erweisen.

Man wird demgemäß nicht umhin können, die Militärbefehls-

haber auch zum Erlaß derjenigen Derordnungen für zuständig zu

erachten, die der Bundesrat auf Grund des 5 des Gesetzes vom

4. Hugust 1014 über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt-

schaftlichen Maßnahmen (Rnl. 8. 327) zu erlassen befugt ist.

Dürschel a. a. O. S. 61 hat also unrecht, wenn er den kom-

mandierenden Generalen die gerade in diesem Gesetz dem Bundes-

rat delegierte Befugnis zum Erlasse von Rechtsverordnungen

abspricht, weil dem Bundesrat hier, wie er sagt, eine Krt außer-

ordentliches Gesetzgebungsrecht übertragen werde 38).

2. Die polizeilichen Rechtsvorschriften der Reichs-

gewerbeordnung von 1869.

8 22.

Im obigen Falle ist die reichsgesetzliche Delegation zum Erlaß

von Rechtsverordnungen zugunsten eines Reichsorgans erfolgt.

Daneben kommt es aber auch vor, daß das Reich das Recht zur

Kusübung seiner gesetzgeberischen Kompetenz an Derwaltungs-

organe der Einzelstaaten überträgt. Dies ist namentlich in

der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 geschehen. Es

33) Dgl. Lehmann, Kriegsbeschlagnahme, S. 24.
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kann nach der den kommandierenden Generalen durch das B56.

eingeräumten Machtstellung keinem Jweifel unterliegen, daß

die kommandierenden Generale auch zum Erlaß dieser in der

Reichsgewerbeordnung vorgesehenen Rechtsvorschriften ermächtigt
sind. Der von Arndt a. a. O. und Delius a. a. O. gemachte Ein-

wand, daß diese Befugnisse nicht unter den Begriff der voll-

ziehenden Gewalt im Sinne des §&amp; 4 B36. fallen, erledigt sich

aus denselben Gründen wie im obigen Salle 34).

5. die böchstpreisfestsetzungen des Reichsgesetzes vom.

17. Dezember 1914.

l 25.

Ganz ähnlich wie mit den oben genannten Reichsverordnungen

verhält es sich mit den Befugnissen, die dem Bundesrat bzw.

den Landeszentralbehörden oder den von diesen bestimmten

Behörden in § 5 des Reichsgesetzes, betr. Höchstpreise,vom17.De-

zember 1014 (REBl. S. 510) (DD#.) zustehen 35). Nach §5 DD#.

können die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten

Behörden Höchstpreise festsetzen, soweit nicht der Bundesrat, dem

nach der gleichen Bestimmung die höchstpreisfestsetzung in erster

Linie obliegt, Höchstpreise bereits festgesetzt hbat. Man wird die

zur Höchstpreisfestsetzung erforderlichen Knordnungen zweifellos

den Rechtsverordnungen einzureihen haben.

Die kommandierenden Generale sind nun zum Erlaß dieser

im DD. vorgesehenen Derordnungen gleichfalls für zuständig

zu erachten, und zwar auch schon für die eit des jetzt bestehenden

34) Dgl. Dürschel S. 61; Kronecker in L5. 1916 S. 577ff.; a. M.
Arndt DIZ. 1915 S. 307; Delius DrDU.B5.50 S. 571; auch Minde

DStr3. 1915 S. 501lff.

35) Der 8 5 HPG. ist an Stelle des §&amp; 5 des HPG. in der ursprüng-

lichen Sassung v. 4. 8. 1914 getreten.
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Kriegszustandes. Daran wird insbesondere durch die Tatsache

nichts geändert, daß das HhPG. erst nach der am 31. Juli 1914

erfolgten Erklärung des Kriegszustandes ergangen ist. Wenn

auch der Satz gilt: Lex posterior derogat legi priori, so hätte

doch die durch § 4 B56. begründete Juständigkeit der kom-

mandierenden Generale zum Erlaß von zivilbehördlichen Der-

ordnungen bezüglich der den Derwaltungsbehörden im Dp6.

übertragenen höchstpreisfestsetzungen in dem D#. selbst oder

in einem anderen Gesetz ausdrücklich aufgehoben werden müssen.

Derwaltungsbehörde im Sinne des DPD. ist sonst auch der Militär=

befehlshaber. hiergegen spricht weder die Dorschrift des § 4 B56.

noch Wortlaut und Entstehungsgeschichte des DpDG. 35).

4. Die Kusführungsverordnungen des Krt. 45 PrVu.

l 24.

Don den auf Landesgesetz beruhenden Ermächtigungen der

Derwaltungsorgane zum Erlaß von Rechtsverordnungen seien

die bedeutsamsten des preußischen Rechts erwähnt, zumal da

dem preußischen Recht für die Umgrenzung der Befugnisse der

kommandierenden Generale aus § 4 B56. eine prinzipielle

Bedeutung beizumessen ist 37).

In dieser hinsicht kommt zunächst die allgemeine Ermächtigungs-

klausel des Hrt. 45 DrD. in Betracht. Krt. 45 DrDU. bestimmt,

daß der RKönig die zur Kusführung der Gesetze nötigen Der-

ordnungen erläßt. Diese sogenannten Kusführungsverordnungen

sind Derordnungen, die sich nur innerhalb der in den Gesetzen

aufgestellten Rechtsprinzipien halten dürfen, also nur intra legem

%6) Dgl. RGstr. Bd. 40 S. 215; S. 161 (162); R. v. 20. 9. 1015

(Tonrad S. 190); Strupp S. 51; Özumanski S. 7; Dürschel S. 66; auch
Rtr. Bd. 40 S. 1.

37) Dgl. oben S. 25ff.
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ergehen können. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der

Erlaß dieser Ausführungsverordnungen dem König als Inhaber

der vollziehenden Gewalt zusteht und diese Befugnis des Königs

somit als ein Bestandteil der vollziehenden Gewalt anzusehen ist.

Kus diesem Grunde zählt das Recht zum Erlaß von Ausführungs-—

verordnungen ebenfalls zu den Befugnissen der kommandierenden

Generale 35). Ihrem Inhalte nach werden die Husführungs-

verordnungen zu den Gesetzen im materiellen Sinne gerechnet 39).

Sie gehören also auch zu den Rechtsverordnungen.

5. Die Polizeiverordnungen.

 l 25.

Don besonders praktischer Bedeutung für die Derordnungs-

gewalt der kommandierenden Generale ist die in dem preußischen

Gesetz über die Holizeiverwaltung vom 11. März 1850 aus-

gesprochene Delegation des Dolizeistrafverordnungsrechts an die

Polizeibehörden. Die Dolizeistrafverordnungen sind allgemeine

Knordnungen, durch welche seitens der Holizeibehörden den ihrer

berrschaft unterworfenen Personen gewisse hHandlungen oder

Unterlassungen unter Strafandrohung geboten oder verboten

werden. Die Holizeiverordnungen werden allgemein als Rechts-

verordnungen betrachtet 40). Da somit das Dolizeiverordnungs-

recht der Lorm nach jedenfalls eine Sunktion der Derwaltung

bildet und, wie oben erwähnt, die Polizeigewalt, d. h. die ätig-

keit der Holizeibehörden, in das Gebiet der vollziehenden Gewalt

im Sinne des § 4 B36. fällt, so steht den kommandierenden

33) Dgl. Hubrich, PDr. Staatsr. S. 141, insbesondere Rtr. Bd. 40

S. Iff.
39) Dgql. Hubrich a. a. O.; Ichwartz S. 131; Laband II 5.82, 4. Hufl.;

abweichend Bornhak 1 S. 475; Rosin S. 35.

40) Dgl. Rosin S. 55 ff.; Laband II 5. 180; Schwartz S. 152; Rtr.
Bd. 45 S. 252; a. M. anscheinend Bornhak 1 5. 92.
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Generalen und Lestungskommandanten, wenigstens in Preußen,

auch das Dolizeistrafverordnungsrecht zu, und zwar in dem-

selben Umfange wie den Dolizeibehörden 41). Für Inhalt und

Umfang der Dolizeiverordnungen ist der für den Dolizeibegriff

bedeutsame § 10 II 17 HLR. maßgebend 42).

6. Die Notverordnungen des Art. 63 PrVu.

l 26.

A#n dieser Stelle sei auch das Notverordnungsrecht des Hrt. 63

DrD U. in seiner Bedeutung für die Derordnungsgewalt der

kommandierenden Generale behandelt. Nach Krt. 65 PrVu.

können in dem Jalle, wenn die Hufrechterhaltung der öffent-

lichen Sicherheit oder die Beseitigung eines ungewähnlichen

Notstandes es dringend erfordert, insofern die Kammern nicht

versemmelt sind, unter Derantwortlichkeit des gesamten Staats-

ministeriums Derordnungen, die der Derfassung nicht zuwider-

laufen, erlossen werden. Es hat sich nun in der CLiteratur leb-

hafter Streit darüber erhoben, ob der kommandierende Eeneral

zum Erlaß solcher interimistischer oder Notverordnungen, wie

sie der Krt. 63 DrDU. vorsieht, überhaupt berechtigt ist. Die

Berechtigung dazu ist dem kommandierenden General insbesondere

von v. DPelargus zuerkannt worden. Dieser Ansicht ist meines

Erachtens nicht beizutreten 43). Es ist allerdings richtig, wenn

41) Dgl. Szymanski S. öff.; Dürschel S. 68; Siebert a. a. O. S. 102;

Anschütz DStrZ. 1014 S. 454; Strupp S. 51; Delius a. a. O. S. 570;

Rö. v. 11. 6ö. 1915 (Conrad S. 21); a. M. Hdam Drl. 1915 S. 502.—

Darüber, welche verschiedenen Gebiete im einzelnen Gegenstand der
polizeilichen Qätigkeit sind, vgl. Szymanski a. a. O. und § 6 Pr, Dolizei-

Derw.-Ges.
42) Dgl. Szumanski a. a. O.; Siebert a. a. O.; a. f. Rosin S. 122.

43) Dgl. v. Delargus in L3. 1915 S. 1185 ff.; dagegen Hürschel
S. 62ff.; Strupp S. 50; Rstr. Bd. 40 S. 1ff.
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v. Delargus das Notverordnungsrecht nach preußischem Der-

fassungsrecht als einen Bestandteil der vollziehenden Gewalt

binstellt. Nach der herrschenden Lehre ist die Notverordnung,

solange sie von den Kammern nicht genehmigt ist, ein im Der-

ordnungswege ergehendes Gesetz, d. h. eine Rechtsverordnung 4).

O. Mayer a. a. O. hält demgegenüber die Notverordnung im

Gegensatz zur Kusführungs= und Dolizeiverordnung deshalb für

ein Gesetz im formellen Sinne, weil die Notverordnung die be-

stehende Rechtsordnung durchbricht. Die Richtigkeit dieser Kr-

gumentation leuchtet nicht ein. Die Notverordnung darf zwar

den bestehenden Gesetzen und Rechtsgrundsätzen zuwiderlaufen,

trotzdem bleibt sie aber, bevor die Genehmsgung seitens der

Kemmern erteilt ist, formell ein Akt der vollziehenden Gewalt,

da der König sie allein ohne Mitwirkung der Dolksvertretung

erläßt. Mauer selbst führt a. a. O. aus, daß die Notverordnung

erst nachträglich durch die Genehmigung des Landtags den vollen

Wert eines Gesetzes erhalte. Kls Derwaltungsakt im formellen

Sinne wäre das Notverordnungsrecht unstreitig zu den Be-

fugnissen der kommandierenden Generale zu rechnen. Indes

liegt der Lall hier anders als bei den übrigen Rechtsverord-

nungen.

Bei dem Notverordnungsrecht ist vor allem zu berücksichtigen,

daß es nur unter bestimmten Bedingungen und Doraussetzungen

dem Rönige nach Krt. 63 DrdU. zusteht. Die Hauptvoraussetzung

für das Derordnungsrecht des Hrt. 63 Drdll., um derentwellen

dieses außerordentliche Gesetzgebungsrecht des Königs eigentlich

nur geschaffen worden ist, bleibt die, daß die beiden Häuser des

44) Dgl. Laband II S. 83, 5. ufl.; Hubrich, Dr. Staatsr. S. 138;
Schwartz S. 200; hue de Grais S. 52; abweichend Otto Mayer a. a. O.

S. 11; Arndt Dr. DU. S. 240; Bornhak 1 S. 542; Dürschel a. a. G.;

Strupp a. a. G.
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Landtags nicht versammelt sind. Wie v. DPelargus a. a. O. nun

aber mit Recht hervorhebt, hat diese Doraussetzung bei der räum-

lich eingeengten Gültigkeit und der zeitlichen Kurzlebigkeit aller

Derordnungen der Militärbefehlshaber keine Bedeutung. Diese

Doraussetzung käme also bei Kusübung des Notverordnungsrechts

durch die Militärbefehlshaber ganz und gar in Jortfall. Ob

man weiter mit v. Pelargus den Kriegszustand stets als einen

Sall anzusehen hat, wo es sich um Kufrechterhaltung der öffent-

lichen Sicherheit oder um Beseitigung eines ungewöähnlichen

Notstandes handelt, dürfte zweifelhaft erscheinen, schon mit

Rücksicht darauf, daß nach fKrt. 68 RD. zur Erklärung des Kriegs-

zustandes die bloße Bedrohung der öffentlichen Sicherheit genügt.

Doch kann diese Frage unerörtert bleiben, da die kommandieren-

den Generale über das Dorliegen der hier in Rede stehenden

Doraussetzung letzten Endes nach ihrem freien Ermessen ent-

scheiden. Es ist dies eine Srage rein politischer Natur. — Schließ-

lich fiele beim Militärbefehlshaber ohne weiteres die Bedingung

fort, daß die Notverordnung unter Derantwortlichkeit des ge-

samten Staatsministeriums zu erlassen ist; denn nach § 4 Kbf. 2

B36. sind die Militärbefehlshaber für ihre Knordnungen persön-

lich verantwortlich, das Staatsministerium kann auch unmöglich

für Handlungen der Militärbefehlshaber verantwortlich sein.

Danach würden also die kommandierenden Generale ohne Dor-

handensein der Doraussetzungen und Bedingungen des Hrt. 65

DrD U. zum Erleß von Notverordnungen berechtigt sein. v. Pelar-

gus gelangt denn auch am Schlusse seiner Kusführungen zu dem

Ergebnis, daß die Militärbefehlshaber, falls sie es zur Kufrecht-

erhaltung der öffentlichen Sicherheit oder zur Beseitigung eines

ungewöhnlichen Uctstandes für erforderlich erachten, einen Über-

oder Eingriff in die bestehende Rechtsordnung vorzunehmen,

als Träger der vollziehenden Gewalt nichts weiter über sich haben
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als ihre dienstlichen Dorgesetzten, das Bewußtsein ihrer Der-

antwortlichkeit und die Dorschriften der Derfassung.

Das Notverordnungsrecht ist nun aber meines Erachtens der-

art an die in Krt. 63 genannten Doraussetzungen und Bedingungen

gebunden, daß es ohne deren Dorliegen schlechthin nicht denk-

bar ist. Insbesondere ist daran festzuhalten, daß das Not-

verordnungsrecht nur dann zur Kusübung gelangen darf, wenn

der Landtag nicht versammelt ist. Denn in Krt. 63 Drb U. ist

nur deshalb eine Kusnahme von dem Grundsatze, daß die gesetz-

gebende Gewalt durch den Rönig und die beiden Kammern

gemeinschaftlich ausgeübt wird (Krt. 62 Drb.), aufgestellt,

weil Sälle eintreten können, wo während des Nichtversammelt-

seins des Landtags ein Tätigwerden der Legislative so dringend

geboten erscheint, daß die Berufung desselben nicht abgewartet

werden kann. SLür diesen Rechtscharakter der Notverordnung

als einer Ausnahmebestimmung, eines Notbehelfs, spricht nament-

lich cuch die Dorschrift des Satz 2 Krt. 63 Drd., nach der die

Notverordnungen den Kemmern bei ihrem nächsten Zusammen-

tritt sofort vorzulegen sind. Ist es nun aber, wie bezüglich der

kommandierenden Generale und FLestungskemmandanten, völlig

belanglos, ob die Kemmern versammelt sind oder nicht, dann

wird die Befugnis aus Krt. 65 Drd U. dadurch gänzlich ihres

rechtlichen Charakters als einer Ermächtigung zum Erlaß von

interimistischen oder Notverordnungen entkleidet. Es handelt

sich dann nicht mehr um ein außerordentliches, provisorisches

Gesetzgebungsrecht des Inhabers der vollziehenden Gewalt,

sondern geradezu um eine Ermächtigung des letzteren zum Erlaß

von Gesetzen jeder Krt. Es ist aber gerade Sinn und Zweck der

Bestimmung des § 4 B36., die Militärbefehlshaber auf die

Machtbefugnisse der vollziehenden Gewalt zu beschränken. Anderen-

falls hätte man auch die gesetzgebende Gewalt auf die Militär-



48 C. Derordnungsrecht der komm. Generale auf Grund des 84.

befehlshaber übergehen lassen. Würde man der Ansicht v. Pelar—

gus'’ folgen, dann würde den Militärbefehlshabern nach § 4

B36. eine weit größere Macht zufallen, als der Nönig und die

von ihm bestellten Fivilverwaltungsbehörden gemäß den Ge-

setzen und der Derfassung innehaben. Nach alledem ist der kom—

mandierende General nicht für befugt zu erachten, interimistische

oder Notverordnungen im Sinne des Ert. 63 PrVU. zu erlassen.

Wenn sonach auch das Hotverordnungsrecht den Militär-

befehlshabern gemäß 8 4 B3G. nicht zukommt, so bleibt nichts-

destoweniger die Machtfülle, die ihnen allein durch den schlichten

Übergang der formellen Verwaltung gegeben wird, sehr groß;

denn es ist zu bedenken, daß die Militärbefehlshaber im übrigen

durch § 4 die gesamten Befugnisse aller Staatsverwaltungs-

und Gemeindebehörden erhalten. Dazu kommt noch, daß die

Militärbefehlshaber auf Grund des § ob B36. berechtigt sind,

im Interesse der öffentlichen Sicherheit Derbote jeglicher Kt

zu erlassen, auch solche, die den bestehenden Gesetzen zuwider-

laufen 45). «

c) Die Befugnis der kommandierenden Generale aus

#4B3G. zum Erlaß von Derfügungen und Derord-

mungen.

827.

Wie bereits oben ausgeführt worden ist, faßt man gewöhnlich

die übrigen Derordnungen, die nicht Rechtsverordnungen sind,

unter dem Namen Derwaltungsverordnungen zusammen. Unter

45) Nach v. Delargus a. a. G. handelt es sich allerdings im Salle

des § Ob B36. um Derbote, die die Militärbefehlshaber als Inhaber

der nach § 4 B36. auf sie übergegangenen vollziehenden Gewalt er-
lassen, und nicht, wie die herrschende Lehre annimmt, um solche A#n-

ordnungen, die unabhängig von der vollziehenden Gewalt und neben

dieser ergehen. Dgl. unten S. 67 ff.
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den Derwaltungsverordnungen im formellen Sinne, d. h. jenen

Staatsakten, die sowohl ihrer Form wie ihrem Inhalte nach in

das Gebiet der Verwaltung fallen, unterscheidet man allgemein

wieder solche, die auf einen einzelnen konkreten Jall gerichtet

sind, und solche, die einen generellen Inhalt haben und abstrakt

gefaßt sind. Während man die ersteren als „Verfügungen“ be—

zeichnet, hat man für die letzteren den besonderen technischen

flusdruck „Verwaltungsverordnungen“ oder einfach „Derord—

nungen“ gewählt. Sowohl die Derordnung in diesem Sinne

als auch die Verfügung kann einmal von den oberen Derwaltungs-

instanzen an die untergeordneten Behörden gerichtet sein, um

das Derhalten dieser für einen bestimmten Fall oder im allge—

meinen zu regeln, mithin lediglich als res interna innerhalb des

Behördenapparates wirken. Derfügungen wie Derordnungen

können sich aber auch unmittelbar an die Staatsuntertanen

wenden 46). Es versteht sich von selbst, daß die kommandierenden

Generale und Lestungskommandanten in gleicher Weise zum

Erlaß von Derfügungen wie von sogenannten Derwaltungs-

verordnungen berechtigt sind, und daß die kommandierenden

Generale die Derordnungen und Derfügungen sowohl an das

Dublikum allgemein wie auch an irgendwelche Derwaltungs-

behörden, die ja mit der Bekanntmachung des Belagerungs-

zustandes sämtlich zu ihren Unterbehörden geworden sind, richten

können 47).

46) Dgql. Hubrich, Gesetz= und Derordnungsbegriff S. 7, 75; Laband
II S. 90, 178, 184 4. Kufl., S. 188, 191 5. Kufl.; AUnschütz bei Holtzen-

dorff S. 602, 611; Rosin S. 11 ff.; Laband a. a. G. versteht unter den

sog. Derwaltungsverordnungen im Gegensatz zu den Derfügungen
nur solche Dorschriften, welche Rechtswirkungen innerhalb des Der-

waltungsapparates selbst außern. Dgl. dagegen Hubrich a. a. O.
4) Dgql. Strupp a. a. O.; Anschütz DStr3. 1914 S. 454 und a. a. G.

Die Derwaltungsverordnungen teilt man wieder ein in Dienst-

anweisungen, KUstaltsordnungen und Organisationsverordnungen.
Münster, verordnungsrecht der Komm. Eenerale. 4
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d) Gebundenheit der gemäß 84B3G. ergehenden Ver—

ordnungen der kommandierenden Generale durch Ge—

setz und Verfassung.

g 28.

us dem, was oben über die vollziehende Gewalt gesagt worden

ist, ergibt sich ferner für Inhalt und Umfang des Derordnungs-

rechts der kommandierenden Generale, daß diese bei dessen Aus-

übung unbedingt an die Gesetze und Derfassungen gebunden

und keineswegs in ihren Maßnahmen völlig frei sind 45). Dies

folgt aus dem Wesen der vollziehenden Gewalt, das nur ein

Handeln innerhalb des Rahmens der objektiven Rechtsordnung

ist, insbesondere aus ihrem Gegensatz zur Gesetzgebungsgewalt,

die den anderen beiden Staatsfunktionen übergeordnet ist und

somit die höchste Gewalt im Staate darstellt. Die Organe der

vollziehenden Gewalt dürfen weder einem gesetzlichen Derbot

zuwider (contra legem) noch ohne gesetzliche Ermächtigung

(praeter legem) in die Freiheit und Rechte der Untertanen ein-

greifen 49). Diese Gebundenheit der vollziehenden Gewalt an

die Gesetze bezeichnet man gemeinhin als DPrinzip der gesetz-

18) Dgl. Szumanski S. 4; Daenel S. 457; Pürschel S. 71 ff.; Strupp
S. 50; Ebermayer bei Stenglein S. 370; v. Nicolai S. 22; Anschütz

DStr3Z. a. a. O.; Siebert DStr#S. a. a. OC.; Lehmann S. 24; Rstr.

Bd. 40 S. 256; Rö. v. 11. 6. 1915 (Conrad S. 16); a. M. Arndt DIZ.

14 S. 1008; Hdam Drbhl. a. a. O.; v. Delargus a. a. G.; siehe oben

S. 44ff.

49) Dgl. Hubrich Dr. Staatsr. S. 148. — Das Prinzip der gesetz-

mäßigen Derwaltung ist nicht so aufzufassen, als wenn die Derwaltungs-
organe nur das zu tun und tun zu lassen imstande sind, wozu die Gesetze

ihnen die Ermächtigung erteilen. Dielmehr macht man einen Unter-

schied zwischen freier und gebundener Derwaltung, gouvernement

(Regierung) und administration Wollziehung). Dgl. v. Nicolai S. 21;
Pürschel S. 65; Bornhak 1 5S. 464.
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mäßigen Derwaltung. Diesen Erundsatz der gesetzmäßigen Der-

waltungbringen bereits HCR. § 87 Einl. mit § 1 daselbst, § 32

1 8 und §&amp; 425 II 8 zum Kusdruck. Da nun die Militärbefehls-

haber, wie oben dargetan ist, durch § 4 B56. das Recht erhalten,

Knordnungen in den Grenzen zu erlassen, in denen dieses Recht

dem Uönig und den vom Rönig ernannten Jiovilbehörden zu-

steht, so hat auch für die Militärbefehlshaber das Hrinzip der

gesetzmäßigen Derwaltung zu gelten. Ihre auf Grund des § 4

B36. ergehenden Derordnungen sind demnach ebenso durch die

Gesetze gebunden wie die Knordnungen der Jivilbehörden. hätte

der § 4 B56. den Militärbefehlshabern weitergehende Befugnisse

einräumen wollen, so hätte er dies ausdrücklich bestimmen müssen.

Kus dem schlichten Übergang der vollziehenden Gewalt an die

Militärbefehlshaber folgt nicht etwa deren Richtgebundenheit

an die Gesetze. Die Dertreter der Ansicht, daß die Militärbefehls-

haber in ihren Maßnahmen aus §&amp; 4 B350. völlig unbeschränkt

sind, folgern dies hauptsächlich aus dem Schlußsatz des § 4 B#-.,

wonach die Militärbefehlshaber für ihre Knordnungen persönlich

verantwortlich sind. Kus dieser Bestimmung läßt sich je-

doch gar nichts für die entgegengesetzte Meinung schließen;

vielmehr kann sie auch ebensogut für die hier vertretene Kuf-

fassung verwertet werden. Wollte man die Militärbefehlshaber

nach § 4 B36. außerhalb der Gesetze stellen, dann würden ins-

besondere auch die §&amp;5 5 und ob B#36. zum großen Teil ihre Be-

deutung einbüßen.

AEls diejenigen Gesetze, welche den Militärbefehlshabern so-

wohl die Grundlage wie die GErenzen ihrer Derordnungsgewalt

aus § 4 B30. bedeuten, kommen neben den besonderen reichs-

gesetzlichen Dorschriften und neben der Reichsverfassung die

einzelstaatlichen formellen Gesetze und die betreffende Staats-

verfassung und, falls der betreffende Krmeekorpsbezirk in mehreren
47
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Einzelstaaten liegt, die Gesetze und Verfassungen eines jeden

dieser Gliedstaaten in Betracht 50).

e) Die kommandierenden Generale als Inhaber des

Derordnungsrechts sämtlicher, auch der höchsten Der-

waltungsinstanzen.

l 29.

Sür den Umfang des Derordnungsrechts der kommandierenden

Generale folgt aus den obigen Darlegungen über die vollziehende

Gewalt im Sinne des § 4B56. ferner, daß den kommandierenden

Generalen das Derordnungsrecht aller, auch der höchsten Der-

waltungsinstanzen zusteht 51). Danach besitzen die kommandieren-

den Generale selbst das Derordnungsrecht der Minister. Ja

man wird sie sogar für befugt halten müssen, Knordnungen zu

erlassen, die allein dem Rönige vorbehalten sind.

Ebermayer ist demgegenüber der Meinung, daß höhere Jivil-

behörden, unter denen er solche versteht, die zwar ihren Sitz

an dem Orte haben, wo der Belagerungszustand verkündet ist,

wie z. B. im Krmeekorpsbezirk, die aber eine über diesen Ort

hinausreichende Juständiqgkeit besitzen, den Militärbefehlshabern

gleichgeordnete Behörden sind. Sür diese Knsicht ist im B3B6.

nicht der geringste Kuhalt vorhanden. Im Gegenteil spricht der

Satz 2 des § 4 B36., wonach sämtliche Jivilverwaltungs= und

Gemeindebehörden den Knordnungen der Militärbefehlshaber

Solge zu leisten haben, entschieden für den hier vertretenen
H

Standpunkt. Hätten die von Ebermauyer genannten höheren

50) Dgl. Dürschel S. 72; Strupp a. a. O.; Conrad S. löff.; REstr.

Bd. 40 S. 1 ff., S. 410 f.; Szymanski S. 4; JW. 1916 S. 1485.

51) Dgl. Strupp S. 51; Dürschel S. 65; Szumanski S. 5; Conrad
C3. 1915 S. 467; Siebert a. a. O. S. 102; RG. v. 11. ö. 1915 (Conrad

S. 16ff.); Haenel a. a. O.; a. K. Ebermauer bei Stenglein zu § 4 S. 370.
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Zivilbehörden ausgenommen sein sollen, dann hätte das an

dieser Stelle des Gesetzes besonders gesagt werden müssen.

##merkung: Mit Rücksicht darauf, daß die Militärbefehlshaber
die Derordnungsgewalt sämtlicher Derwaltungsbehörden, auch der
Sentralbehörden innehaben, sind Sweifel darüber erwachsen, ob die
Militärbefehlshaber beim Erlaß von Derordnungen auch die Strafen
androhen können, die sonst nur die höchsten Derwaltungsbehörden,
wie z. B. die Minister, nach den Gesetzen festzusetzen berechtigt sind,
oder ob sich die höhe der anzudrohenden Strafen im einzelnen danach
richtet, welche bivilbehörde zum Erlasse der fraglichen Knordnungen
im Srieden zuständig ist. Da die kommandierenden Generale beim

Erlaß der Derordnungen aus §&amp; 4 B36. an die Gesetze gebunden sind,

muß sich meines Erachtens die höhe der anzudrohenden Strafen nach
der Juständigkeit der die betreffenden Derordnungen sonst erlassenden
Zivilbehörden richtens?). enn man hier das preußische Recht zugrunde
legt, so ist es sogar verfassungswidrig, eine höhere Strafe anzudrohen,
als gesetzlich vorgeschrieben ist. Denn nach Krt. 8 Drd U. dürfen
Strafen nur in Gemäßheit des Gesetzes angedroht werden.

kh) Der räumliche Umfang des Derordnungsrechts der

kommandierenden Generale aus &amp; 4 B506.

g 30.

Was endlich die Lrage nach dem räumlichen Umfang der den

kommandierenden Generalen durch § 4 B56. verliehenen Der-

ordnungsgewalt anlangt, so deckt dieser sich genau mit dem

Kmtsbereiche der Derwaltungsbehörden. Dieser braucht jedoch

für bestimmte Derwaltungstätigkeit nicht notwendig den ganzen

militärischen Bereich auszufüllen. ndererseits kann er sich auch

über den militärischen Bezirk hinaus erstrecken, wie z. B. bei

pferdeaushebungsbezirken. Die Sentralbehörden, namentlich die

52) Siehe Siebert a. a. O. S. 102; Szumanski S. 6, 11; Lucas in

einem Gutachten für das stellv. Generalkomm. des 7. Krmeekorps;

Conrad LC3. 1015 S. 470; dagegen Strupp S. 52; Pürschel S. 84; DrDl.
Bd. 56 S. 572.

55) Dgl. Strupp S. 40.
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Ministerien, unterstehen der Regel nach mehreren Militärbefehls-

habern, da sich ihr Amtsbereich gewöhnlich über mehrere mili-

tärische Bezirke erstreckt.

Vierter Kbschnitt.

Besondere Rechtsstellung der Derordnungen der Militär-

kommandanten auf Grund des § 4 B36. im Dergleich zu der

der Derordnungen der vivilbehörden.

/31.

Im allgemeinen ist davon auszugehen, daß die Derordnungen,

die die kommandierenden Generale und HLestungskommandanten

in Kusübung der nach § 4 Bô36. auf sie übergegangenen voll-

ziehenden Gewalt zu treffen veranlaßt sind, rechtlich die gleiche

Stellung einnehmen wie die, welche von den bürgerlichen Be-

hörden erlassen werden. Kuch hinsichtlich der Rechtsfolgen sind

sie grundsätzlich den #norrdnungen der Jivilbehörden gleich-

gestellt 3). Diese allgemeine Eleichstellung folgt daraus, daß

es sich bei dem Übergang der vollziehenden Gewalt lediglich um

eine Kompetenzveränderung handelt, und daß die kommandieren-

den Generale bei Husübung der vollziehenden Gewalt an die

Gesetze gebunden sind 55).

54) Dgl. Röstr. Bd. 40 S. 80; Bd. 40 S. 1.; R. v. 15. 11. 1915,

v. 10. d. 1915, v. 5. 7. 1015, v. 14. 12. 1915 (Conrad S. 25ff,).

55) An dieser Stelle sei der Jall erörtert, daß der komm. General

in Kusübung seiner Derwaltungsbefugnisse auf seine eigenen Der-
ordnungen gestützte Strafverfügungen erläßt. Es taucht hier die Srage
auf, ob der komm. General für diese Strafverfügungen die gesetzliche
Sorm zu beobachten hat, z. B. in Dreußen die in § 4 des Gesetzes v. 25. 4.

1885 vorgeschriebene Lorm. Da die Derordnungen des komm. Generals

den Holizeiverordnungen der Jivilbehörden gleichzustellen sind, so
ist nicht einzusehen, weshalb für die Strafverfügungen auf Grund von
Derordnungen des komm. Generals nicht dasselbe gelten soll wie für
solche Holizeistrafverfügungen, die eine Derordnung der Dolizeibehörde
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Diese Gleichstellung läßt sich jedoch nicht in allen einzelnen

Punkten konsequent durchführen. Vor allem ergeben sich daraus,

daß die gesamte Vollzugsgewalt im Staate in der hand der kom—

mandierenden Generale und Lestungskommandanten ruht, und

daß diese für ihre Knordnungen persönlich verantwortlich sind,

sowie aus gewohnheitsrechtlichen Hrinzipien und Sweckmäßigkeits-

gründen verschiedene Kbweichungen von dem obigen Grundsatz.

Im folgenden sei nun die besondere rechtliche Stellung der

Derordnungen der kommandierenden Generale aus § 4 B36.

im Dergleich zu der der Derordnungen der bürgerlichen Behörden

des näheren erörtert.

a) Lortfall der Mitwirkung anderer Behörden beim

Erlaß von Derordnungen der MB.

g 32.

Die Derwaltungsbehörden bedürfen in bestimmten Sällen zum

Erlaß von Derordnungen der Mitwirkung anderer Behörden,

insbesondere der Organe der Selbstverwaltung. So bedarf in

Dreußen der Regierungspräsident beim Erlaß einer Dolizei-

verordnung der Justimmung des Bezirksausschusses, der Land-

rat der des Kreisausschusses usww. 560). Diese Mitwirkung ist beim

Erlaß einer Derordnung des Militärbefehlshabers auf keinen

Lall erforderlich 57). Eine solche Mitwirkung erübrigt sich schon

deshalb, weil der Militärbefehlshaber die Befugnisse sämtlicher

Derwaltungsorgane besitzt, also auch derjenigen, deren Mit-

zur Grundlage haben. Eine Lorm ist für die Strafverfügung besonders
schon mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines Einspruchverfahrens
(88 455 ff. StD C.) zu fordern. Dgl. Szumanski S. 11; a. f. Hürschel
S. 80.

56) Dgl. § 157—142 Drb.
57) Vgl. Siebert DStr3. 1915 S. 102; Strupp S. 52; Szymanstki

S. 4; im Ergebnis auch Hürschel S. 70.
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wirkung die Gesetze vorschreiben. Sodann folgt der Fortfall

der Mitwirkung anderer Behörden bei den Derordnungen des

Militärbefehlshabers auch daraus, daß der § 4 Kbs. 2 B3G. dem

Militärbefehlshaber die alleinige und persönliche Derantwortlich=

keit für seine Knordnungen auferlegt.

b) Die Formlosigkeit der Derordnungen der MB.

l 35.

In engem Jusammenhang mit der obigen Erörterung steht

die Lrage, ob der Militärbefehlshaber die für Jivilbehörden

über Erlaß und Deröffentlichung von Derordnungen geltenden

Sormvorschriften zu beobachten braucht. Dies wird im all-

gemeinen verneint 353). Das Reichsgericht begründet die Richt-

gebundenheit des Militärbefehlshabers an die erwähnten Sorm-

vorschriften damit, daß der Militärbefehlshaber nicht die Be-

fugnis der einzelstaatlichen Behörde, sondern kraft Reichsrechts

(Krt. ö8 RD.) die gesamte vollziehende Gewalt des einzelnen

Bundesstaats in dem durch § 4 B36. bezeichneten Umfang un-

mittelbar übernehme. Da sonach das einzelstaatliche Recht ohne

Bedeutung sei, andererseits weder Krt. 68 RD. oder sonst ein

Reichsgesetz noch das B56. irgendeinediesbezügliche Dorschrift

enthalte, so sei anzunehmen, daß die Wirksamkeit der Der-

ordnungen des Militärbefehlshabers von Beobachtung irgend-

welcher Lormvorschriften unabhängig sei. Strupp stützt seine

Ansicht lediglich auf den Satz: lex, cum tacet, clamat, — wie

es scheint. Aus dem Schweigen des Gesetzes, etwas derartiges,

wie die Nichtbeobachtung von gesetzlichen Lormvorschriften zu

schließen, ist jedoch nicht angängig. Das B#3.6. spricht lediglich

68) Dgl. REstr. Bd. 40 S. 1ff.; Strupp S. 55ff.; Szymanski S. 11;

Dürschel S. 77; a. fl. Siebert a. a. O. S. 103; v. PDeldrgus LC. 1915

S. 1187.
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den Übergang der vollziehenden Gewalt an die Militärbefehls—

haber aus. Wie diese die ihnen damit anvertraute Macht aus-

zuüben haben, insbesondere welche Lormvorschriften sie bei Erlaß

und Deröffentlichung von Derordnungen, die sie auf Grund der

auf sie übergegangenen vollziehenden Gewalt treffen, zu be-

obachten haben, das richtet sich allein nach den einschlägigen

Reichs= und Landesgesetzen. Das B50. kann dafür nicht als

sedes materiae in Betracht kommen. Denn an sich gilt auch für

den Militärbefehlshaber das Hrinzip der gesetzmäßigen Der-

waltung. Danach hat sich der Militärbefehlshaber bei Erlaß und

Dublikation seiner Derordnungen grundsätzlich auch an die Lorm-

vorschriften der Gesetze zu halten. Mun ist aber zu berücksichtigen,

daß es höchst unzweckmäßig und praktisch fast undurchführbar

erscheint, den Militärbefehlshaber an so nebensächliche Gesetzes-

bestimmungen wie die Sormvorschriften unter allen Umständen

zu binden. Man denke z. B. an den Fall, daß der Rommandant

einer eingeschlossenen Jestung zu den im Interesse der Derteidigung

notwendigen Maßnahmen stets erst einer besonderen Betätigung

der Jivilbehörde bedarf, die vielleicht ihren Kmtssitz außerhalb

der Lestung hat, und mit der jede Derbindung abgeschnitten ist 59).

Oder man ziehe den Jall in Betracht, daß ein Krmeekorpsbezirk

Gebiet mehrerer Einzelstaaten umfaßt, in denen verschiedene

Jormvorschriften für Derordnungen bestehen, deren gleichzeitige

Beobachtung womöglich gar nicht denkbar ist 60). Kllein diese

Zweckmäßigkeitserwägungen rechtfertigen es meines Erachtens

schon, im Jalle der Beobachtung der für Deröffentlichung und

Erlaß der Derordnungen geltenden Formvorschriften eine Kus-

nahme von dem Grundsatze der gesetzmäßigen Derwaltung für

die kommandierenden Generale zu machen.

68) Siehe Conrad DStr3. 1915 S. 5.

60) Pürschel S. 77.
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In der Praxis haben denn auch die kommandierenden Generale

bisher ständig die einschlägigen Sormvorschriften bei Erlassung

und DHublikation ihrer Derordnungen unbeachtet gelassen, ohne

daß die Gültigkeit der Derordnungen jem uls dieserhalb beanstandet

worden ist. Man kann daher die Lormlosigkeit der Knordnungen

der kommandierenden Generale und Sestungskommandanten

schon heute in gewissem Sinne als gewohnheitsrechtlichen Grund-

satz betrachten.

Natürlich müssen die Derordnungen des Militärbefehlshabers

überhaupt veröffentlicht werden. Kls Lorm der Deräöffentlichung

genügt aber nach Ansicht des Reichsgerichts „jede Bekanntgabe,

die sich nach Lage der Derhältnisse ermöglichen läßt und geeignet

ist, die UQmnordnung zur RKenntnis der beteiligten Bevölkerungs-

kreise zu bringen“ 61). Ob dies so oder so geschieht, richtet sich

nach den im Einzelfall bestehenden Umständen. Dabei braucht

die Derordnung, um für den ganzen Bezirk wirksam zu sein,

nicht in jeder einzelnen Gemeinde bekannt gemacht zu werden 62).

uch kann der kommandierende General, wie bereits erwähnt

worden ist, die Deröffentlichung seiner Knordnungen durch die

Staats= und Gemeindebehörden vornehmen lassen 55). Erläßt

die Derwaltungsbehörde an Stelle des kommandierenden Generals

die Derordnung, so muß sie die betreffenden JSormvorschriften

beachten.

61) Dgl. RO# v. 26. 4. 1915 (LCS. 1015 S. 758, DyJS. 1015 S. 923,

Recht 1015 S. 340), v. 10. 5. 1015 (Ls. 1015 S. 823); RStr. Bd. 40

S. 7; Ebermayuer in der CS. 1915 S. 660 ff.; Conrad in LC3. 1915 S. 471.

62) Dgl. Baur. Oberst(G. v. 27. d. 1910 (Rev. Reg. Nr. 120/19160);
JW. 1916 S. 918; Strupp S. 55.

68) Dgl. oben S. 17. — Der Militärbefehlshaber kann die Ver—

öffentlichung seiner Derordnungen auch einer ihm untergeordneten
Militärperson übertragen. Dgl. RG. v. 15. 1. u. 10. 5. 1915 (Conrad

S. 52)0.
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c) Keinerlei Nachprüfungsrecht oder Fpflicht der Fivil-

behörden gegenüber den Knordnungen der MB.

§ 34.

Ein weiterer Unterschied in der rechtlichen Stellung der sonst

von Derwaltungsbehörden gegebenen Derordnungen und der-

jenigen der Derordnungen der Militärbefehlshaber zeigt sich

bei dem Nachprüfungsrecht der die Derordnungen ausführenden

Beamten. Bei den Derordnungen der Jiovilbehörden ist der

Rechtszustand heute im allgemeinen der, daß der Beamte be-

rechtigt, ja sogar verpflichtet ist, die formelle Rechtmäßigkeit

der ihm erteilten Dorschriften Zzu prüfen. Und zwar hat er dies

gemäß der herrschenden Lehre nach drei Richtungen hin zu tun:

einmal hinsichtlich der Juständigkeit der befehlenden Behörde,

ferner hinsichtlich der Kompetenz des ihm zustehenden Amtes

zur Dornahme der ihm aufgetragenen handlungen uno schließlich

bezüglich der Beobachtung der vorschriftsmäßigen Jorm 64).

Gegenüber den Knordnungen der Militärbefehlshaber trifft

dagegen die Derwaltungsbehörde keinerlei Nachprüfungsrecht

oder Nachprüfungspflicht 65). Laband IV S. 44 sagt: „Die An-

ordnungen der letzteren (sc. der Militärbefehlshaber) sind aus-

zuführen ohne Rücksicht und ohne Prüfung, ob dieselben nach den

Gesetzen zulässig sind.“ Dies folgt nach Laband aus der un-

bedingten Gehorsamspflicht der Fivilbehörden, die dafür von

jeglicher Derantwortlichkeit für die Knordnungen der Militär-

befehlshaber frei sind. Diese Derantwortlichkeit tragen vielmehr

die Militärbefehlshaber persönlich (§ 4 B56.), während sonst

jeder Beamte für seine amtlichen Handlungen bis zu einem ge-

wissen Grade verantwortlich ist.

64) Dgl. Laband 1 S. 400 ff. 5. Kufl., 5. 434 ff. 4. Kufl.
65) Dgl. Laband IV S. 44 5. Kufl., S. 42 4. Kufl.; Anschütz Dstr3#.

1914 S. 454; Szymanski S. 5; Hdbam Prbl. B0. 36 S. 502.
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Nach anderer Ansicht besitzen die Zivilbehörden ein gleiches

Nachprüfungsrecht gegenüber den Derordnungen der Militär-

befehlshaber wie sonst bezüglich der K#nordnungen ihrer vor-

gesetzten Behörden 66). Dem ist jedoch aus den oben angeführten

Gründen nicht beizupflichten. Mur wenn mit der Kusführung

der Anordnungen des Militärbefehlshabers gegen das Straf-

gesetz verstoßen würde, wird man den Beamten zur Nichtbefolgung

der Anordnungen des Militärbefehlshabers berechtigt halten

müssen, da jede dienstliche Gehorsamspflicht am Strafgesetz ihre

Grenze findet 67).

d) Die persönliche Derantwortlichkeit der Militär-

befehlshaber für ihre Derordnungen.

l 55.

Das obige Ergebnis, daß die Jivilbehörden und die Beamten,

die die Derordnungen der Militärbefehlshaber ausführen, weder

das Recht noch die Hflicht haben, diese auf ihre rechtliche JZu-

lässigkeit nachzuprüfen, und dafür von jeglicher Derantwortlich-

keit frei sind, findet sein NorrektivinderBestimmung des Abs. 2

*4 B36. Diese stellt als Gegengewicht gegenüber den äußerst

umfangreichen Machtbefugnissen, die man durch das B56. in

die hand der Militärbefehlshaber gelegt hat, die persönliche

Derantwortlichkeit der Militärbefehlshaber für ihre Knordnungen

auf. Und zwar sind danach die Militärbefehlshaber einzig und

allein für ihre Handlungen verantwotrtlich.

Da nun das B356. nichts besonderes über die Krt der Der-

antwortlichkeit sagt, sie vielmehr nur als eine persönliche be-

zeichnet, wird man sie naturgemäß lediglich als eine militärische

66) Dgl. Ebermayer bei Stenglein S. 370; Strupp S. 57ff.
6%%) Siehe O. Mayer II S. 237; Strupp S. 58.
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Derantwortlichkeit aufzufassen haben, d. h. als eine solche, die

für die Militärbefehlshaber als Offiziere gegenüber ihren höheren

und höchsten Dorgesetzten, also letzten Endes gegenüber dem

Kaiser besteht.

Infolgedessen kommen bei Dflichtverletzungen der Militär-

befehlshaber gelegentlich der Hhandhabung des B36. allein die

militärischen Gesetze in Betracht, um den Militärbefehlshaber

deswegen zur Derantwortung zu ziehen, ihn daraus haftbar zu

machen. Diese haftung ist einmal eine disziplinarische. Da die

Oissiplinargewalt für das Heer dem Kontingentsherrn zusteht,

so kommen hierfür die einschlägigen Landesgesetze in Irage, für

Dreußen die auch in Sachsen und Württemberg sowie in Bayern

geltende Disziplinarstrafordnung vom 51. Oktober 1872, die

jedoch laut ihrem § 5 nur die Disziplinarbefugnisse der kom-

mandierenden Generale und der diesen untergeordneten Offiziere

ordnet 68s). Mit Rücksicht hierauf scheidet sie für die haftbar-

machung (DOißiplinierung) der kommandierenden Generale be-

züglich ihrer Derordnungen aus, so daß der Kaiser als oberster

Inhaber der Disziplinargewalt hier selbständig Dissiplinarstrafen

verhängen kann, ohne an bestimmte Dorschriften gebunden zu

sein 69). — Lerner besteht eine strafrechtliche Haftung, insofern

als die Militärbefehlshaber des B3. dem Militärstrafgesetzbuche

für das Deutsche Reich vom 20. Juni 1872 unterstehen und sie

sich als Beamte eines Dergehens aus dem Reichsstrafgesetzbuch

vom 15. Mai 1871, 28. kbschnitt, schuldig machen können. Nach

der herrschenden Unsicht sind nämlich die Offiziere als Beamte

im Sinne des 8 359 RSteB. anzusehen 70). Und zwar sind sie

68) Dgl. Laband IV S. 62, 140 4. Kufl.

69) Dgl. Strupp S. öl.
70) Dgl. Laband IV S. 180 4. Hufl.:; Srank StEB. S. 605; Rtr.

Bd. 40 S. 15; Strupp S. 62; a. M. HKrndt RD. Komm. S. 342.
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Staatsbeamte, nicht Reichsbeamte, weil, wie Laband a. a. G.

ausführt, ihr Eintritt in den berufsmäßigen Militärdienst Eintritt

in den berufsmäßigen Staatsdienst ist 71).

e) ZAusschluß der gewöhnlichen Rechtsmittel im Der-

waltungswege bei Derordnungen der Militärbefehls-

haber.

8 36.

Die Rechtsstellung der Derordnungen der Militärbefehlshaber

weicht schließlich von derjenigen der Derordnungen der Jivil-

behörden insofern ab, als gegen jene nicht wie gegen diese eine

Klage bei den Derwaltungsgerichten oder ein sonstiges Rechts-

mittel im Derwaltungswege gegeben ist. Der Kusschluß dieser

Rechtsmittel ergibt sich vor allem daraus, daß die Militärbefehls-

haber mit Bekanntmachung des Belagerungszustandes Inhaber

der vollziehenden Gewalt geworden sind. Denn wenn dieser

Übergang im Sinne einer Kompetenzveränderung, also als

Übergang der formellen Derwaltung an die Militärbefehlshaber

zu verstehen ist, dann gehört auch die Derwaltungsgerichtsbarkeit

sowie die Qätigkeit jeder anderen Derwaltungsbeschwerdeinstanz

zur vollziehenden Gewalt oder Derwaltung, mithin zum Macht-

bereich der Militärbefehlshaber. Uberdies ist in Betracht zu

ziehen, daß die Militärbefehlshaber nach § 4 Satz 2 B36. die

höchste Instanz in der Derwaltung verkörpern und demzufolge

sämtliche Derwaltungsbehörden, mithin auch die Derwaltungs-

gerichte, ihnen unbedingten Gehorsam schulden. Es ist somit

71) Husdrücklich gleichgestellt den Reichsbeamten sind die Dersonen
des Soldatenstandes und damit auch die komm. GEenerale — da diese

einerseits eine staatliche Dienstpflicht im heere übernommen haben,
andererseits keine Militärbeamten sind (Laband a. a. O.) — im Bö.,

betr. die Haftung des Reichs für seine Beamten, v. 22. 5. 1010 § 1 III.

Nach diesem Gesetz trifft die im &amp; 850 BB. bestimmte Derantwort-
lichkeit der Beamten nicht diese, sondern das Reich.
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eine Anfechtung der Verordnungen der kommandierenden Generale

im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens oder des Beschluß-

verfahrens ausgeschlossen 72).

Diese im B#3. liegende härte ist nunmehr beseitigt worden

durch das am 4. Dezember 1916 erlassene Gesetz über den Kriegs=

zustand. Dessen einziger Krtikel lautet: „Bis zum Erlaß des in

Artikel 68 der Reichsverfassung angekündigten Gesetzes über

den Kriegszustand wird gegenüber den Knordnungen der Militär-

befehlshaber eine militärische Sentralinstanz als Kusfsichtsstelle

und Beschwerdestelle errichtet. Die näheren Anordnungen er—

gehen durch Kaiserliche Derordnung. — Die vorstehenden Be-

stimmungen finden auf das Rönigreich Bayern keine K#wen-

dung“ 73) 74).

Kus der Notwendigkeit der Errichtung einer besonderen Be-

schwerdeinstanz für die Derordnungen der Millitärbefehlshaber

ist zu ersehen, daß man bis dahin auf Grund des B#36. allein

kein Rechtsmittel gegen die Derordnungen der Militärbefehls-

haber besaß.

72) Dgl. Strupp S. 55; Haldy S. 40; Pürschel S. 82; ferner v. Uicolai

S. 23; Siebert DStr3. 1015 S. 102; Preiser in C3. 1917 S. 80 ff.; Ober-

verwer. v. 7. 10. 10915 und R. v. 14. 12. 1915 (Recht 19160 S. 108);

a. A. Delius in C3. 1917 S. 34. — Dgl. für Dreußen §§ 127 ff. LDG.

Anders ist es in dieser hinsicht in Bauern, wo zwar nicht das Kriegqs-

zustands=Gesetz,wohlaberdie Kgl. Derordnung v. 31. 7. 191,
die „für die Dauer des Kriegszustandes die Husübung der Befugnisse

der dem Jivilstaatsministerium untergeordneten Staatsbehörden mit
Kusnahme der richterlichen und der verwaltungsrichterlich en

Tätigkeit“ auf gewisse Militärbefehlshaber überträgt.
73) Nach §&amp; 1 der Kaiserl. Kusführungsverordnung hierzu ist Kuf-

sichts= und Beschwerdestelle gegenüber den Knordnungen der Militär-
befehlshaber ein Obermilitärbefehlshaber mit dem Litz in Berlin.

74) Dgl. stenogr. Berichte über die Derhandlungen des Reichstags.
 S. 1890Bund 10410D, Reichstag-Kktenstücke 1016 S. 872 Nr. 445,

447, 448, 440. Die im Gesetz vorgesehenen näheren Knordnungen
sind bereits durch Kaiserliche Derordnung v. 4. 12. 1916 (ReBl. 1010

S. 1332) erlassen.
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D. Das Derordnungsrecht der kommandierenden

Generale und Festungskommandanten auf Grund

des S§ Ob B566.

8 37.

Neben dem 84 B36. bildet § ob B36. die gesetzliche Grund-

lage für das Derordnungsrecht der kommandierenden Generale.

Kus § Ob B36. wird nämlich ein neues Derordnungsrecht der

kommandierenden Generale abgeleitet, das nicht wie das oben

behandelte Derordnungsrecht aus der vollziehenden Gewalt ent-

springt, sondern selbstständig und unabhängig von dieser besteht.

Bevor nun die Bedeutung und der Umfang dieses Derordnungs-

rechts der kommandierenden Generale aus Sob B36. im einzelnen

erörtert wird, sei die Gültigkeit des § 0 B3„6. im allgemeinen

behandelt.

Erster Kbschnitt.
Die Gültigkeit des §9 B5„6. im allgemeinen.

a) Die Sortgeltung des §0 B56.

l 38.

Die fortdauernde Geltung des §0 B30. ist insbesondere des-

halb beanstandet worden, weil die Strafbestimmungen des § 0

dem Landesstrafrecht angehören. Das Landesstrafrecht hat

nämlich nach § 2 Hbs. 1 EcG. StEbB. insoweit seine Gültigkeit ver-

loren, als dasselbe Materien betrifft, welche Gegenstand des

Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich sind. Nach richtiger An—

sicht ist jedoch der 99 B 3G. durch §2 ECü. StG#B. nicht aufgehoben

worden. Das Reichsgericht gibt hierfür in seinem Erkenntnis

vom 12. März 1915 (Rtr. Bd. 40 S. 114) 1) folgende Be-

1) Dgl. auch R. v. 8. u. 18. 6. 1015, v. 20. 9. 1015, v. 10. 12. 10915

(Tonrad S. 34ff.).
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gründung: „Nach § 2 äbs. 1 und 2 EG. StGB. sind aber die Vor—

schriften des Reichs= und Landesstrafrechts nur insoweit außer

Kraft getreten, als sie Materien betreffen, welche Gegenstand des

StGB. sind, und überhaupt nicht die besonderen des Reichs-

und Landesstrafrechts, insbesondere nicht die in bs. 2 auf-

geführten Dolizeistrafgesetze. Es wäre also hinsichtlich jedes

einzelnen der in §9 B36. mit Strafe bedrohten Catbestände zu

untersuchen, ob das StSB. seine strafrechtlichen Jolgen einheit-

lich und erschöpfend regeln will, und diese Srage wäre für den

vorliegend allein in Betracht kommenden Tatbestand der ersten

VCatbestandsform des § ob B3G. — Übertretung vom Militär-

befehlshaber für die Dauer des Belagerungszustandes im Interesse

der öffentlichen Sicherheit erlassener Derbote — zweifellos zu

verneinen, da das StE. in § 366 Nr. 2—10 und im § 561 Mr. 6

nur vereinzelte und sustemlose Dorschriften über die Bestrafung

(von Juwiderhandlungen gegen) sicherheitspolizeiliche Knord-

nungen gibt. Es bedarf aber auch dieser Untersuchung nicht,

da § 0 B36. nur gewisse, während eines Husnahme-

zustandes verübte Handlungen mit Strafe bedroht und sich

somit als eine „besondere“ Dorschrift darstellt. Aus 8 2 EG. StGB.

kann also seine Kufhebung überhaupt nicht hergeleitet werden.“

Ebensowenig steht § 4 Eü.St GB. der Gültigkeit des 989 B30.

entgegen; denn § 4 CE.St GB. bildet nur insoweit eine Sonder-

vorschrift und hebt demgemäß nur insoweit das Sonderrecht

auf, als er die in ihm genannten Derbrechen mit der Todesstrafe

bedroht, wenn sie in einem Teil des Reichs, den der Raiser in

Kriegszustand erklärt hat, oder während eines gegen das Deutsche

Reich ausgebrochenen Krieges auf dem Kriegsschauplatz begangen

werden. 50 B30. besitzt also auch heute noch volle Gültiqkeit 2).

2) Dgl. Laband IV S. 46; Strupp S. 89; Ebermayer bei Stenglein
S. 371; Galli Dstr#S 19015 S. 108; Pürschel S. 145; v. Nicolai S. 26;

Münster, Derordnungsrecht der komm. Generale. 5
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b) Die subsidiäre Geltung des §0 B36.

l 30.

Der §0 B30. legt sich selbst lediglich subsidiäre Geltung bei

((vwemn# die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheits-

strafe bestimmen . . .“). 8 9 B36. findet danach nur insoweit

Anwendung, als andere Gesetze nicht eine höhere Strafe als ein

Jahr Gefängnis androhen 3).

Die Subsidiarität des §0 B356. gilt auch dann, wenn es sich

um ein Blankettgesetz handelt, das die höhere Strafe bestimmt

und die in diesem vorgesehene Norm seitens des Militärbefehls-

habers ergeht. Denn da das Derbot des Militärbefehlshabers

im Sinne des §0b B3. lediglich als eine Derwaltungsmaßnahme

anzusehen ist, wie in den nachstehenden Kusführungen dargetan

wird 4), bildet nicht das betreffende Derbot des Militärbefehls-

habers, sondern der § ob allein das Strafgesetz, so daß nicht das

Derbot des Militärbefehlshabers aus § ob an die Stelle des be-

treffenden Blankettgesetzes, wohl aber an Stelle der für dieses

erlassenen Norm tritt 5).

Es handelt sich in solchen Jällen um sogenannte Gesetzes-

konkurrenz. Derletzt hingegen die gegen § ob verstoßende hand-

lung zugleich ein ganz andersartiges Strafgesetz, dann liegt Ideal-

konkurrenz vor, und es findet 8 73 StGB. Knwendung. Ebenso

läßt der Schlußsatz in §ob die allgemeinen Rechtsgrundsätze über

Realkonkurrenz (5 74 StB.) unberührt ).

Seudel in Stengels Wörterbuch S. 150; rndt RD. Komm. 5. 356,

abweichend Anschütz DStrZ. a. a. GO.

3) Dql. Strupp S. 116; Hürschel S. 148.
4) Dgql. unten S. 85 f.
5) Dgl. Dürschel a. a. O.; Menner in JW#. #016 S. 82; Ebermayer

C3. 1915 S. 659; RG. v. 19. 4. 1915 (Conrad S. 100); a. k. Strupp

S. 116. Hls Beispiel vgl. &amp; 74 des Diehseuchengesetzes.

6) Dql. Pürschel a. a. O.; R. v. 22. 5. 1915 (Conrad S. 105),

v. 25. 1. 1916 (Recht 1916 S. 157), ferner Restr. Bd. 40 S. 275.
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c) Der räumliche Geltungsbereich des 89 B3G.

8 40.

Bezüglich des räumlichen Geltungsbereiches des 8 9 B3ZG.

ist zu beachten, daß sich nach 89 nur strafbar macht, wer in einem

in Belagerungszustand erklärten Orte oder Distrikte eine der im

§ 9 genannten handlungen begeht. Denn 83 9 beginnt: „Wer

in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder Distrikte.

Dies ist besonders von Bedeutung für den Jall, daß nur ein Teil

des Reichsgebietes in Belagerungszustand erklärt ist.

Aus dieser örtlichen Begrenzung des §0 B36. ist zugleich eine

zeitliche Begrenzung desselben zu entnehmen, nämlich die, daß

mur während des Kriegszustandes begangene Juwiderhandlungen

gegen 89 strafbar sind. Mach Kufhebung des Belagerungszustandes

bleibt jedoch zu berücksichtigen, daß § 2 Hbs. 2 StEB. auf die

Derbote des § Ob B36. nicht anzuwenden ist?).

Sweiter Kbschnitt.

Inhalt und Umfang der Derordnungsrechts

der kommandierenden Generale und SFestungskommandanten

aus 8 9b B3ZG.

a) Das Derordnungsrecht der kommandierenden

Generale auf Grund des §9 B36. in seinem Der-

hältnis zu deren Derordnungsrecht aus § 4 B506.

8 41.

Oben ist gesagt worden, daß 8 9b B3SG. die Militärbefehlshaber

ermächtige, aus eigener Machtvollkommenheit heraus Verbote

im Interesse der öffentlichen Sicherheit zu erlassen. Dies ist

jedoch keineswegs unbestritten. Es wird daneben auch die En—

sicht vertreten, daß 8 9b B3ZG. bloß die sicherheitspolizeilichen

7) Vgl. Pürschel S. 147; Strupp S. 90; ferner vgl. unten S. 86.
5 *
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Knordnungen, die die Militärbefehlshaber als Inhaber der ihnen

durch § 4 B506. übertragenen vollziehenden Gewalt treffen,

wegen ihrer Wichtigkeit besonders pönalisiere. Es muß zugegeben

werden, daß diese nnsicht eine theoretische Stütze in dem Wort-

laute des § Ob B36. findet. § ob lautet: „Wer in einem in Be-

lagerungszustand erklärten Orte oder Distrikte . ein bei Er-

klärung des Belagerungszustandes oder während desselben vom

Militärbefehlshaber im Interesse der öffentlichen

Sicherbeit erlassenes Derbot übertritt oder zu solcher Über-

tretung auffordert oder anreizt .... soll, wenn die bestehenden

Gesetze keine höhere Sreiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis

bis zu einem Jahre bestraft werden 8).“ Jene Huslegung des

§ ob B36. tut jedoch vor allem den praktischen Bedürfnissen nicht

Genüge; sie widerspricht aber auch der Entstehungsgeschichte

des B36. überhaupt sowie der des § ob B36. im besonderen

und der ratio legis.

Stellt man sich auf den Standpunkt, daß § oOb B#6. nur Der-

ordnungen aus § 4 B36. vor Kugen habe, dann wären die durch

das B#0. den Militärbefehlshabern verliehenen Machtbefugnisse

auf das Derordnungsrecht der Sivilverwaltungs= und Kommunal=

behörden beschränkt. Da diese Derordnungsgewalt vollends dadurch,

daß die Militärbefehlshaber bei ihrer Husübung sich innerhalb der

Schrankender esetze und Derfassungen halten müssen, sehr eingeengt

ist und die Militärbefehlshaber, wie oben auseinandergesetzt ist,

auch im Wege der Notverordnung die durch die Gesetze gezogenen

Erenzen nicht überschreiten dürfen, so wäre in der Tat, wenn

man den Militärbefehlshabern weiter keine Derordnungsgewalt

als die aus § 4B36. zuerkennen wollte, nicht viel für die Sicher-

5) Sob B36. ist durch Gesetz v. 11. 12. 1915 (Rol. S. 813) dahin

abgeändert, daß bei Dorliegen mildernder Umstände auf haft oder
auf Geldstrafe bis zu 1500 Mark erkannt werden kann.
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heit des Reichs und die Staatszwecke durch Erklärung des Be—

lagerungszustandes gewonnen. Die Mittel, die den Militär—

befehlshabern durch den schlichten Übergang der vollziehenden

Gewalt in die hand gegeben werden, dürften zur Sicherung

und Erhaltung des Reichs nicht binreichen ). Dieser Mangel

wird auch nicht immer durch die im § 5 B356. ausgesprochene

Befugnis der Militärbefehlshaber zur Suspension bestimmter

Derfassungsartikel ausgeglichen.

Lerner war man bei der Schaffung des Gesetzes über den Be-

lagerungszustand darauf bedacht, die Befugnisse der Militär-

befehlshaber, soweit es sich mit den Einrichtungen eines Rechts-

und Derfassungsstaates irgendwie verträgt, möglichst weit aus-

zudehnen. So heißt es in dem Kommissionsbericht der Sweiten

Kammer vom 11. März 1851 10): „Daß dabei die höchste Ge-

walt in die hände der Militärbehörden .. gelegt wird, stellt

sich als eine notwendige Konsequenz der tatsächlichen Derhältnisse

dar die Lelbstverteidigung macht es notwendig, daß

eine gleich starke Macht entgegengestellt werde, und eine solche

ist nur die Militärgewalt, welche unbeschränkt und un-

abhängig von dem Willen einer anderen Kutorität, alles

zu tun respektive tun zu lassen befugt sein muß, was die Not-

wendigkeit gebietet.“ Kuch sei darauf hingewiesen, daß ein Kb-

geordneter bei der Beratung des B36. gegen das ursprüngliche

Mindeststrafmaß von sechs Wochen Gefängnis in §0 B-36. ohne

den geringsten Widerspruch ausgeführt hat: „Eine bei der Ein-

führung des Belagerungszustandes ganz gewöhnliche Bestimmung

ist, daß das Jusammenstehen von mehr als drei oder vier Per-

9) In der Draxis des heutigen Krieges haben denn auch die komm.
Generale und SZestungskommandanten vielfach Derordnungen er-

lassen, die über die Grenzen der vollziehenden Gewalt hinausgehen.

) Dgl. Stenogr. Berichte 1850/51, Derhandl. Bd. IV (Anlagen)
Nr. 96 S. 700.
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sonen verboten wird“, ein Derbot, das auf Grund der vollziehen-

den Gewalt nach den bestehenden Gesetzen nie erlassen werden

könnte 11).

Diese Tendenz, die Befugnisse der Militärbefehlshaber so um—

fangreich wie möglich zu gestalten, liegt offenbar dem ganzen

Institut des Belagerungszustandes zugrunde. Sie kommt auch in

dem in den Motiven zur Derordnung über den Belagerungszustand

von 1840 zitierten Krtikel 53 der belgischen Derordnung, betreffend

den Belagerungszustand, vom 11. Januar 1815 zum Husdruck.

Dieser Krtikel lautet: „II (sc. le commandant) réglera tout, sans

avoir égard à autre chose, du' à ses instructions sécreètes et

aux opérations de I’ennemi.“

Dornehmlich die obigen Erwägungen führen zu der Annahme,

daß 8 9b B56. dem Militärbefehlshaber die allgemeine Be-

fugnis beilegt, aus eigener militärischer Machtvollkommenheit

im Derordnungswege alle Derbote zu erlassen, die er im Interesse

der öffentlichen Sicherheit für motwendig hält. Das Derordnungs-

recht der kommandierenden Generale auf Grund des 8 9b B3ZG.

ist also eine selbständige Befugnis, die unabhängig von der Der-

ordnungsgewalt der kommandierenden Generale aus § 4 B36.

ist. Kuf diesem Standpunkt steht auch die herrschende Lehre 12).

Bemerkenswert ist in dieser Beziehung auch, daß der Hrt. 4

des beprischen Gesetzes über den Nriegszustand ein dem Der-

ordnungsrecht aus §Fob B536. vollkommen gleichsehendes Derbots-

recht statuiert, obgleich nach dem bayrischen Kriegszustandsgesetz

1) Dgl. Stenogr. Berichte der I. Kammer ZBd. I 1851 S. 100.

12) Dgl. Daenel I S. 457; Hürschel S. 155; Strupp S. 92; Rbtr.
Bd.40 S. 80; S. 162; Siebert DStr# 1015 S. 104; Conrad C5. 1915

S. 467; Rö. v. 26. 10. 1915 (LC3. 1916 S. 50); a. M. Galli Dotrö.

1915 S. 106; Ebermayer bei Stenglein S. 371; v. Delargus LC3. 1915

S. 1185; Srank C3. 1915 S. 3; Waldecker Jl. 1916 S. 545; Lehmann

a. a. O. S. 25; Berg DyJ#.1014 S. 1241; Preiser C#1017 S. 91.
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die vollziehende Gewalt nicht auf die Militärbefehlshaber über—

geht.

b) Nichtgebundenheit der auf Grund des 89b B3ZG6G.

ergehenden Derordnungen der Militärbefehlshaber

durch die Gesetze.

g 42.

Was nun den Inhalt und Umfang des Derordnungsrechts

aus § ob im besonderen anbetrifft, so ist es zunächst zweifelhaft,

ob die Derordnungen der kommandierenden Generale durch

die Gesetze gebunden sind, oder ob sie über die durch diese ge-

zogenen Grenzen hinausgehen können und höchstens an der Der-

fassung eine Schranke finden. Die Entscheidung hierüber hängt

von der Beantwortung der oben behandelten Frage ab. Dersteht

man unter den im §0b B36. genannten Derboten nur solche, die die

Militärbefehlshaber kraft der auf sie nach § 4B3306. übergegangenen

vollziehenden Gewalt erlassen, 3. B. bestimmte Holizeiverord-

nungen, so muß man unbedingt auch bezüglich dieser Derbote

den Grundsatz der gesetzmäßigen Derwaltung Hlatz greifen lassen 13).

Uach der hier vertretenen Ansicht von der Selbständigkeit des

Derordnungsrechts aus § ob können jedoch die Militärbefehls-

haber gemäß § ob auch solche Derbote im Interesse der öffent-

lichen Sicherheit erlassen, die den bestehenden Gesetzen zuwider-

laufen oder sogar gesetzlich gewährleistete Befugnisse beschränken

und aufheben 12). -

13) Dgl. Galli a. a. O.; Berg a. a. O.; Lehmann a. a. O.; auch

Szumanski S. 15.

4) Dgl. Btr. Bd. 40 S. 162; DJ5. 1915 S. 1205; CS. 1915 S. 153,

1584; 1916 S. 50; DStr3. 1915 S. 370; Dürschel S. 171; Strupp S. 96;
Rö#. v. 26. 10. 1015, v. 15. 11. 1915, v. 15. 5. 1915 (Conrad S. 70ff.);

Rtr. B5.40 S. 256; RG. v. 26. 11. 1915 (Recht 1916 S. 14); un-

entschieden Rosenberg (Recht 1916 S. 71).
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Die kommandierenden Generale können also auf Grund des

5 öb B36. auch außerhalb der Gesetze Derordnungen erlassen,

sofern diese nur im Interesse der öffentlichen Sicherbeit ergehen,

und zwar auch dann, wenn ein gleichartiges oder ähnliches Der-

bot aus Gründen der öffentlichen Ordnung bereits vor dem

Kriegszustand von der Dolizeibehörde erlassen worden ist oder

sich sonst in den Gesetzen befindet. Sie können die Derordnungen

im Sinne des §ob B36. sonach contra und praeter legem treffen.

c) Die Derfassung als Schranke der Derordnungen der

Militärbefehlshaber aus § ob B56.

g 43.

Im Gegensatz zu dem der vollziehenden Gewalt entfließenden

Derordnungsrecht der kommandierenden Generale bilden also

die gewöhnlichen formellen Gesetze für das Derordnungsrecht

auf Grund des §ob keine Schranken. Was von den gewöhnlichen

Gesetzen gilt, läßt sich jedoch nicht gleichermaßen von den Staats-

grundgesetzen, den Derfassungen, behaupten. Dielmehr findet

das Derordnungsrecht der Militärbefehlshaber aus § ob B36.

an der Reichsverfassung und den Derfassungen der Einzelstaaten

seine Grenze, sofern nicht einzelne oder alle im § 5 B36. ge-

nannten Derfassungsartikel suspendiert worden sind 15). Hürschel

q. a. O. begründetdies zutreffend folgendermaßen: „Das B36.

ist selbst ein Kusführungsgesetz zur preußischen Derfassung und

gründet sich auf diese; es geht ganz offenbar davon aus, daß

auch während des Belagerungszustandes im allgemeinen die

Derfassung gelten soll, und gestattet im Anschluß an HKrt. 111

nur die Hußerkraftsetzung bestimmter in der Derfassung gewähr-

15) Dql. Pürschel S. 175; Strupp SÖ. 94; Lehmann S. 24; a. M.
Arndt DS. 1915 S. 1000; Conrad C#. 1915 S. 465.
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leisteter Rechte; damit bringt es zum Kusdruck, daß die anderen

nicht genannten Rechte der Derfassung beachtet werden müssen.

Es wäre merkwürdig, wenn gerade der Militärbefehlshaber auf

Grund des § ob davon ausgenommen sein sollte. Wollte man

dies annehmen, so wäre der § 5 überflüssig gewesen.“ Schließlich

ist es doch meines Erachtens einzig und allein Hinn und Zweck

des B36., die außerordentlichen Machtbefugnisse der Militär=

befehlshaber während des Belagerungszustandes gesetzlich zu

regeln, damit die Militärdiktatur während des Belagerungs-

zustandes nicht zur reinen Willkürherrschaft wird. Es ist daher

auch aus diesem Grunde schon nicht anzunehmen, daß das B56.

die Militärbefehlshaber auf Grund des 8 9b zum Erlaß von

Derboten ermächtige, für die weiter keine Schranke besteht, als

daß sie nur im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassen werden

dürfen, besonders wenn man bedenkt, daß kaum ein Gebiet

des öffentlichen und privaten Lebens vorhanden ist, das nicht

für das Interesse der öffentlichen Sicherheit von Bedeutung

sein könnte.

Huch das Zeichsgericht scheint die Militärbefehlshaber auf

Grund des §ob B36. nicht außerhalb der Derfassung stellen zu

wollen. Denn es sagt in seinem für den Umfang des Derbots-

rechts aus § ob bedeutsamen Urteil vom 21. Mai 1915 (Bd. 40

S. 250): „Sobald das Interesse der öffentlichen Sicherheit in

Irage kommt, ist der Militärbefehlshaber bei dessen Kusübung

zu Derboten jeglicher Art berechtigt, auch zu solchen, welche

linderungen des bestehenden Rechtszustandes bedeuten, gesetz-

lich gewährleistete Befugnisse der einzelnen einschränken oder

aufheben u. dgl., und zu denen vor der Erklärung des Kriegs-

zustandes die an das Gesetz gebundenen Träger der vollziehenden

Gewalt nicht berechtigt gewesen sein würden.“ In dieser und

anderen von dem Umfang des Derbotsrechts aus § ob B36.
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handelnden Entscheidungen des Reichsgerichts ist nirgends davon

die Rede, daß der Militärbefehlshaber auf Grund des 8 9b Ver—

fassungsgarantien aufzuheben berechtigt sei; das zitierte Urteil

spricht lediglich von Aufhebung gesetzlich gewährleisteter Be—

fugnisse. Das Reichsgericht hat teilweise sogar die Gebundenheit

der Militärbefehlshaber an die Derfassung ohne weiteres voraus-

gesetzt. Dies läßt sich daraus schließen, daß es in einem Erkenntnis

vom 11. Januar 1016 eine Beschlagnahme seitens der Militär-

befehlshaber als gültig betrachtet, weil sie lediglich in das Der-

bot aller rechtsgeschäftlichen Derfügungen über den Gegenstand

gekleidet sei, die mit der Entäußerung oder dem Erwerb des

Eegenstandes verbunden sind; denn darin würde, so sagt es,

eine Enteignung, also eine Derletzung des Eigentumsrechtes

nicht liegen 160). Wenn man die Beschlagnahme in diesem Sinne

rechtlich definiert, erklärt es sich auch, daß die gemäß dem Er-

mächtigungsgesetz vom 4. Kugust 1914 ergangene Bundesrats-

verordnung vom 24. Juni 1015 (RBl. S. 357) die Juständigkeit

der Militärbefehlshaber zum Erlasse von Beschlagnahmever-

fügungen ohne weiteres voraussetzt 1)). Die Annahme dieser

Zuständigkeit durch obige Derordnung spricht nicht gegen die hier

vertretene Ansicht. Strupp, der im allgemeinen den oben ein-

genommenen Standpunkt teilt, hält den Militärbefehlshaber

zur Übertretung der Derfassungsbestimmungen für den Jall

befugt, daß ein „echter staatlicher Motstand“ vorliegt. Es ist

aber nicht einleuchtend, aus welchen Gründen der Militärbefehls-

haber dies Notstandsrecht besitzen soll. Strupp denkt dabei an-

scheinend an das sogenannte Staatsnotrecht oder Notstandsrecht

der Derwaltung, das einige Staatsrechtslehrer annehmen, und

nach welchem die Derwaltungen sich in Fragen der Erhaltung

16) Siehe Recht 1915 S. 156.
17) Dgl. § 8 der Derordnung v. 24. 6. 1915.
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und Sicherheit des Staates über die Verfassung hinwegsetzen

dürfen. Ein solches Staatsnotrecht besteht jedoch im heutigen

Derfassungsstaate nach der herrschenden und allein richtigen

Lehre nicht 18). Es besteht auch kein Knlaß, es dem Militärbefehls=

haber einzuräumen. Ebenso verhält es sich mit dem Grundrechte

der Polizei, das dem Militärbefehlshaber nach Lehmann a. a. G.

im Salle eines dringenden, unmittelbaren Notstandes die Be-

fugnis zu sonst nicht zugelassenen Eingriffen in die Hreiheit und

Rechtssphäre der Bürger gibt. Dieses Grundrecht der Dolizei

wird von der herrschenden Staatsrechtslehre nicht anerkannt.

Man kann auch ohne diese Notrechte auskommen. Selbst nach

v. Delargus, der dem Militärbefehlshaber auf Grund des § 4

B36. in Derbindung mit Hrt. 63 Pprdl. sehr weitgehende Be-

fugnisse zuspricht, bildet die Derfassung auf jeden Fall eine Schranke

für die Knordnungen des Militärbefehlshabers.

Bei den vorstehenden Kusführungen über die Gebundenheit

der Militärbefehlshaber an die Derfassung ist aber immer zu

berücksichtigen, daß die Militärbefehlshaber gemäß § 5 B56.

die Befugnis besitzen, die Hrt. 5, 6, 7, 27, 28, 20, 30 und 36 DrdU.

bzw. die entsprechenden Hrtikel der betreffenden einzelstaatlichen

Derfassung und die an ihre Stelle tretenden Reichsgesetze oder

einzelne derselben zeit= oder distriktweise außer Kurs zu setzen 19).

Machen die Militärbefehlshaber von dieser Befugnis Gebrauch,

so sind sie selbstredend auch auf Grund des § ob imstande, Der-

fassungsgarantien außer Kraft zu setzen.

18) Dgl. Laband II S. 80 ff.; dagegen Otto Mauer 1 S. 11.

19) Dgl. unten S. 95 ff. Uunsich setzt der Erlaß von Derboten aus

§ ob nicht die Suspension von Derfassungsartikeln bzw. Reichsgesetzen
voraus. Siehe Rö. v. 22. 10. 1915 (Conrad S. 30).
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d) Gebundenheit der Militärbefehlshaber an die im

Gesetz angedrohte Strafart beim Erlaß von Derord-

nungen aus §&amp; ob B56.

§ 44.

Daraus, daß der kommandierende General bei Erlaß von

Derboten auf Grund des §ob B36. nicht gegen die Bestimmungen

der Derfassung verstoßen darf, ergibt sich eine weitere Schranke

für ihn bei Kusübung des genannten Derordnungsrechts. Die

Strafart, die der kommandierende General bei Zuwiderhandlungen

gegen ein Derbot aus § ob androht, muß mit der im Gesetze

genannten Strafart übereinstimmen; anderenfalls ist die be-

treffende Derordnung unwirksam. Er darf also nur die im §b#

B36. und in dem bänderungsgesetz zum B#5G. vom 11. Dezember

 (TLex Schiffer) bestimmten Strafarten androhen 20). Denn

er ist zur Abänderung der Strafbestimmung des §ob B36. nicht

befugt. Er würde sonst über die ihm durch die Derfassung ge-

zogenen Grenzen hinausgehen, da das B36. durch Krt. 68 RD.

ein Bestandteil der Reichsverfassung, also Derfassungsgesetz, ge-

worden ist 27).

e) Der Begriff der öffentlichen Sicherheit im Sinne

des § ob in seiner Bedeutung für den Umfang des

Derordnungsrechts aus § ob B56.

g 45.

Wie die Verfassung auf der einen Seite, so bildet auf der anderen

Seite das Interesse der öffentlichen Sicherheit eine Schranke der

20) Vgl. RG. v. 21. 9. 1915 (Conrad S. 43), v. 22. 10. 1915, v.

0. 11. 1915 (Recht 1916 S. 14); Strupp S. 115; Menner JW. 1916

S. 204; Pürschel S. 177; Damerow JM## 1915 S. 15; Tonrad L##. a. a. O.;

a. H. Delius PrVBI. Bò. 36 S. 764.

21) Ist nun eine andere Strafart angedroht, so ist durch Inter-
pretation nachzuprüfen, ob die Derordnung nicht trotzdem nach § 4B50.
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Derordnungen auf Grund des § ob B36. die Derordnungen

im Sinne des §0b B3. müssen nämlich, wie der Wortlaut des

§ ob ergibt, im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassen sein.

Will man erfahren, wie weit das Derordnungsrecht der kom-

mandierenden Generale aus § Ob B50. reicht, welchen positiven

Umfang es hat, dann muß man also vorerst prüfen, was man

unter dem Begriff der öffentlichen Sicherh eitim Sinne des §ob#

B36. zu verstehen hat. Im, folgenden sei daher der Begriff der

öffentlichen Sicherheit im Sinne des § ob B36. in seiner Be-

deutung für den Umfang des hier in Rede stehenden Derordnungs-

rechts erläutert und umgrenzt.

Den Begriff der öffentlichen Sicherheit im Sinne des §0b B30.

hat man in erster Linie im militärischen und politischen Sinne zu

verstehen, wenn auch die Sicherheit des Dublikums mit zu berück-

sichtigen bleibt. Diese tritt aber nicht so sehr bei den Derboten

aus § ob in den Dordergrund, wie beispielsweise bei den Holizei-

verordnungen. Eine Beschränkung des Begriffs der öffentlichen

Sicherheit im Sinne des § ob auf das militärische und politische

Gebiet ist jedenfalls unbegründet 22). Kuch das Reichsgericht will

deen Begriff der öffentlichen Sicherheit im Sinne des § ob B36.

nicht auf die militärische und politische Sicherbeit beschränkt

wissen. Insbesondere können auch wirtschaftliche Maßnahmen

auf dem Gebiete der Lebensmittelversorgung dem Interesse

der öffentlichen Sicherheit dienen, wenngleich nur mittelbar,

nämlich dadurch, daß sie der Erhaltung der öffentlichen Ruhe

und Ordnung und der Erhaltung der Wehrkraft dienen. — Im

Interesse der öffentlichen Sicherheit können auch Derbote er-

gültig ist. Ist auch dies nicht der Jall, so ist die Derordnung rechts-
unwirksam. So das RG., vgl. oben Anm. 20; a. fl. Strupp S. 115.

22) Dgl. Strupp S. 97; Pürschel S. 161; Rstr. Bd. 40 S. 91; R.
v. 20. 9. 1915 (Tonrad S. 53); ferner Conrad LS. 1915 S. 468, 460.
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lassen werden, die in die privaten Rechte bestimmter Personen-

kreise eingreifen. Dies solgt daraus, daß der kommandierende

General beim Erlaß von Verboten aus 8 9b B3G. nicht an die

Gesetze gebunden ist.

Man ersieht daraus, daß der Begriff der öffentlichen Sicher-

beit im Sinne des §b B36. sehr weit zu fassen ist. Hieraus läßt

sich für den Umfang des Derordnungsrechts der kommandierenden

Generale auf Grund des § ob der Schluß ziehen, daß dieses sich

auf alle Gebiete des privaten und öffentlichen Lebens erstreckt 23).

1) Die Unzulässigkeit der Durchführung der Derord-

mungen des Militärbefehlshabers im Wege direkten

5wanges auf Grund des §&amp; ob B36.

g 46.

Mit Rücksicht auf die Fassung des 8 9b BZG., der Grundlage

des hier behandelten Derordnungsrechts der Militärbefehlshaber,

ist es für unzulässig zu erachten, daß die Militärbefehlshaber auf

Grund des §ob ihre Knordnungen im Wege des direkten Iwanges

durchführen 24). Einen direkten 3wang zur Durchführung ihrer
Anordnungen können die Militärbefehlshaber auf Grund des

§ ob aus dem Grunde nicht ausüben, weil der §#ob nur Juwider-

handlungen gegen Derbote der Militärbefehlshaber unter Strafe

stellt. Die Militärbefehlshaber haben mithin nur die ihnen als

Inhabern der vollziehenden Gewalt zustehenden Iwangsbefugnisse,

23) Unerheblich ist, ob das Derbot im Sinne des §Fob deenm Interesse

der öffentlichen Sicherheit wirklich dient, wenn es nur zu diesem Sweck

bestimmt oder mitbestimmt ist. Jedenfalls muß jedoch die betreffende
Derordnung zu dem gedachten JSwecke geeignet erscheinen. Dgl. Rtr.
Bd. 40 S. 80.

24) Dgl. Szumanski S. 14; Hürschel S. 178; a. M. anscheinend R.
v. 24. 6. 1915 (Recht 1015 S. 401).



D. Derordnungsrecht der komm. Generale auf Grund des SFob. 70

sofern die einschlägigen Gesetze den Organen der Derwaltung

solche Jwangsbefugnisse zugestehen 25).

g) Lorm der Erlassung und Deröffentlichung der auf

Grund der § ob B56. ergehenden Derordnungen der

Militärbefehlshaber.

1. Uichtbeobachtung irgendwelcher Sormvorschriften

bei Erlaß und Hublikation der Derordnungen.

§ 47.

Oaraus, daß es sich im Jalle des § ob, wie oben dargelegt ist,

um ein selbständiges, von der Inhaberschaft der vollziehenden

Gewalt vollkommen unabhängiges Derordnungsrecht handelt,

bei dessen Kusübung die kommandierenden Generale nicht an

die Gesetze gebunden sind, folgt insbesondere auch, daß diese

bei Erlassung und Deröffentlichung ihrer Derordnungen aus

§s Ob keinerlei Sormvorschriften zu beobachten brauchen 26).

Eine besondere Jorm wäre bei Erlaß und Deröffentlichung nur

dann zu beobachten, wenn das B#506.6 selbst oder etwa Hrt. 68 RD.

eine solche vorschriebe; beide Gesetzesvorschriften enthalten aber

keine Bestimmungen über die Jorm von Erlaß und Deröffent-

lichung der Derordnungen aus § ob. Die Wirksamkeit eines

Derbotes im Sinne des §&amp; oöb ist demnach unabhängig von der

Beobachtung irgendwelcher Jormvorschriften. Namentlich be-

dürfen die Derordnungen auf Grund des §ob zu ihrer Gültigkeit

nicht solcher besonderer Lormen, wie sie für die Dolizeiverordnungen

vorgeschrieben sind, wenn die Militärbefehlshaber auch mit den

25) Dgl. für Dreußen 8§ 152ff.CD#.
26) Dgl. RG. v. 15. 5. 1915, v. 10. 12. 1915, v. 21. 1. 1916, v. 10. 1.

16, v. 20. 6. 1915, v. 8. 11. 1915, v. 8. 2. 1916, v. 8. 9. 1915 (Conrad

S. 59 ff.); Strupp S. 102; Pürschel S. 170; Galli a. a. O. S. 107; Siebert

a. a. O. S. 105, Menner JW. 1016 S. 81; Damerow JW#. 10915 S. 15;

unentschieden Ebermayer bei Stenglein S. 371; abweichend Szymanski
S. 15.
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Derboten im Sinne des § oöb ebenfalls sicherheitspolizeiliche Be-

fugnisse ausüben.

2. Einzelheiten über Lorm der Erlassung und Der-

öffentlichung der Derordnungen.

g 48.

Im einzelnen ist über die Lorm der Erlassung und Deröffent-

lichung der Verordnungen des 8 9b B3G. folgendes zu bemerken:

Es kann eine Verordnung auf Grund des 8 9b B3G. in jeder

Sorm ergehen, die objektiv geeignet ist, sie unmittelbar zur Kennt-

nis der Person oder des Dublikums — je nachdem letzteres oder

erstere #dressaten der Derordnung sind — zu bringen 27). Dabei

bedarf es nicht einer Bekanntgabe der Derordnung in allen einzelnen

Orten, auf die sich ihr Geltungsbereich erstrecken soll. Kuch braucht

der Erlaß der Derordnung nicht schriftlich zu sein; es genügt

Mühndlichkeit.

Insbesondere bedaef es ferner nicht beim Erlaß eines Der-

botes aus §b der bhinzufügung der Strafdrohung, da das Gesetz

selbst die Strafe androht, sofern eben nur ein solches Derbot

übertreten wird 283). Der die Derordnung erlassende komman-

dierende General braucht namentlich auch nicht auf §ob B36.

als die gesetzliche Grundlage in dem Derbot Bezug zu nehmen,

obschon eine solche Bezugnahme stets zweckn,äßig sein wird. In

gleicher Weise ist es ohne Bedeutung, ob der JSweck „im Interesse

der öffentlichen Sicherheit“ im Derbot ausdrücklich erwähnt wird,

wenngleich dies sehr wünschenswert erscheint 29). Es muß jedoch

2) Dgl. Strupp a. a. O.; Tramer in Recht 1015 S. 83; Siebert a. a. O.;
Dürschel S. 184; R. v. 3. 5. 1015 (OJ5. 1015 S. 822); a. fl. Stenglein

3. Kufl. Mcte 0 zu § ob; Szumanski a. a. G.

28) Dgl. Ro. v. 7. 6. 1915 (Conrad S. 56); Pürschel S. 182.

29) Dgl. R . v. 15. 5.1915, v. 28. 12. 1015 (Conrad S. 55ff.); Rstr.

Bd. 40 S. 90; S. 256; Strupp S. 100; Dürschel a. a. O.; unentschieden

Conrad LC5. 1915 S. 473; a. fl. Siebert a. a. O.; Szumanski a. a. O.
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gefordert werden, daß der Zweck aus dem Inhalt der Vorschrift

oder aus den sonstigen Umständen in einer für das Publikum er-

kennbaren Weise hervorgeht. Lerner muß die Derordnung stets

in irgendeiner Weise erkennen lassen, daß sie vom zuständigen

Militärbefehlshaber ausgeht. Es ist jedoch die Namensunterschrift

des die Derordnung erlassenden kommandierenden Generals

oder gestungskommandanten nicht notwendig 30).

In dem Falle, daß die Derordnung aus § ob weder auf den

#ob B36. Bezug nimmt noch eine -weckerwähnung enthält,

fragt es sich, woran man bei Jweifeln erkennen kann, ob das

Derbot im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassen ist oder

nicht. Dies ist meines Erachtens nur in Wege der Interpretation

möglich, die vor allem zu prüfen hat, welcher Jusammenhang

zwischen dem Derbot und den Umständen besteht, unter welchen

es erlassen ist, und daraus zu entnehmen hat, welchem Sweck das

Derbot zu dienen bestimmt ist. Diese Sweckbestimmung braucht,

wie oben schon angedeutet worden ist, keine ausschließliche zu

sein, um die Doraussetzungen des § öb zu begründen; sie kann

mit anderen -Swecken in Derbindung treten. Enthält die Der-

ordnung keine erkennbare Jweckbestimmung, so ist sie rechts-

ungültig 31).

30) Dgl. R. v. 26. 4. 1915 (C5. 1015 S. 758), v. 1. 7. 1915 (C3.

 5 S. 1286); Dürschel S. 180.

31) Dgl. RO. v. 7. 6. 1915, v. 15. 5. 1915, v. 14. 2. 1016 (Conrad

S. 55 ff.); REstr. Bd. 40 S. 90, 162, 256; Strupp S. 90, 101; RG.

v. 10. 4. 1915, v. S. 7. 1915 (Tonrad S. 68). Beachtlich ist, daß ein

Unterschied zu machen ist zwischen Derordnungen, die im Interesse
der öffentlichen Sicherheit ergehen (§b B3.) und solchen, die ledig-
lich in Kusübung allgemeiner polizeilicher Befugnisse zur Kufrecht-
erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung erlassen werden (in
Dreußen § 4 B36. in Derbdg. mit HLR. § 10 II 17).

Münster, Derordnungsrecht der komm. Eenerale. 6
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Dritter Kbschnitt.

Der Rechtscharakter der auf Grund des §b B36. ergehenden

Derordnungen der kommandierenden Generale und Festungs-

kommandanten.

a) Die Derordnungen aus § ob B536. als militärische

Derwaltungsmaßnahmen und die sich daraus für das

Strafrecht ergebenden Solgerungen.

l 40.

Was den rechtlichen Charakter der Derordnungen auf Grund

des § ob B36. anlangt, so liegt mit Rücksicht auf ihre gesetzliche

Grundlage, die Strafbestimmung des § oOb BZG. der Gedanke

nahe, diese Derordnungen seien Strafvorschriften. Don einer

Reihe von Rechtsschriftstellern wird denn auch die nsicht ver-

fochten, es handle sich bei den Derboten aus §#o# um Strafrechts-

sätze 3„). Die Mehrzahl der Rechtspublizisten und insbesondere

die Rechtsprechung des Reichsgerichts steht aber auf dem Stand-

punkt, daß man es bei den vom Militärbefehlshaber auf Grund

des § Ob B36. erlassenen Derordnungen mit militärischen Der-

waltungsmaßnahmen und nicht mit Strafvorschriften zu tun hat 38).

Denn die kommandierenden Generale und Sestungskommandanten

erlassen die Derbote im Sinne des § ob B30. aus militärischer

Machtvollkommenheit heraus. Das Derbot hat nichts in dieser

hinsicht mit der Strafsatzung des § 9b B36. zu tun, sondern

steht vollständig außerhalb des § ob, der mit dem Derbote nur

insofern in Derbindung steht, als er dessen Ubertretung oder

ein Kuffordern oder Anreizen dazu untec Strafe stellt. Wenn

sich auch aus der Strafbestimmung des § Ob B36. auf ein selb-

32) Dgl. Bovensiepen in C5. 1915 S. 814; Strupp S. 105.

33) Dgl. Dürschel S. 224; Galli Dstr5ö 1015 S. 332; Ebermayuer
in C3. 1915 S. 650ff.; Conrad S. 72, R. v. 15. 5. 1915, v. 10. 2. 1910,

Recht 1015 S. 516 Kr. 842.
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ständiges Recht der Militärbefehlshaber zum Erlaß von Verboten

im Interesse der öffentlichen Sicherheit schließen läßt, so ist damit

noch nicht gesagt, daß diese Derbote Strafrechtsvorschriften sein

müssen.

1. Das Strafgesetz bildet § Ob B36. allein.

l 50.

Im engen Jusammenhang mit der obigen Erörterung steht

die Srage, ob § Ob B36. allein das „Strafgesetz“ bildet oder ob

die militärische Derwaltungsanordnung und die Strafandrohung

des § ob zusammen das Strafgesetz ausmachen. Nach Ansicht des

Reichsgerichts kommt lediglich der 8 9b als Strafgesetz in Betracht.

So heißt es in dem Erkenntnis des Reichsgerichts vom 1. Juli

1915 (Conrad S. 76ff.): „Als das Strafgesetz kommt nur 8 9b

BZG. in Frage, nicht aber die erwähnten Verordnungen. Diese

geben nur dem § ob seinen vollen Gehalt und bestimmen die

Doraussetzungen seiner Anwendbarkeit, die sich innerhalb des im

&amp; 90 unschriebenen Tatbestandsrahmens halten müssen. Die

Strafandrohung findet sich im § 9 B36.; daran ändert auch

die Tatsache nichts, daß die erwähnten Derordnungen Straf-

androhungen enthalten.“ Lerner sagt das Reichsgericht mit

Bezug auf den Hrt. 4 Siff. 2 des bayrischen Kriegszustandsgesetzes,

der eine dem § ob B36. ganz äbnliche Bestimmung ist: „Die

Strafvorschrift des Krt. 4 Jiff. 2 steht in ihrer Eigenschaft als

Strafgesetz der militärischen Dorschrift ebenfalls als selbständiges

Rechtsgebilde gegenüber, hat als solches mit der Begründung

und dem Bestande der Rechtswirksamkeit der militärischen Dor-

schrift nichts zu kun und hat nur die Zufgabe, durch ihre Straf-

androhung einen SIwang zur Beobachtung der militärischen Dor-

schrift auszuüben und so deren Wirkung zu sichern. Wenn auch

die Anwendbarkeit des Krt. 4 Siff. 2 im besonderen Jalle das

67
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Bestehen einer militärischen Dorschrift voraussetzt, so gehört doch

die einzelne Dorschrift nicht zum Strafgesetz“ 34).

Wie man sieht, hängt die Entscheidung der hier aufgeworfenen

Srage davon ab, was man juristisch unter einem Blankettgesetz

versteht. An und für sich enthält das Strafgesetz oder besser die

Strafandrohung unter der äußeren Form eines Rechtssatzes deren

zwei: die Norm, die ein bestimmtes Derhalten verbietet, und

einen Rechtssatz, der den Staat berechtigt, dieses Derhalten mit

Strafe zu belegen 35). Die Blankettstrafgesetze, zu denen unstreitig

der § Ob B36. zählt, sind nun aber Strafandrohungen ohne

Norm (nicht Strafnorm, wie Strupp a. a. G. will). Danach

bildet der § ob B36. allein, ohne das militärische Derbot, das

eigentliche Strafgesetz, das die Juwiderhandlung gegen eine von

anderer Seite gesetzte oder zu setzende Norm mit Strafe bedroht.

Diese Morm kann nun Herordnung oder Gesetz, kann zivilrechtlich,

strafrechtlich oder, wie hier, verwaltungsrechtlich sein. Das Der-

bot des Militärbefehlshabers liegt mithin ganz außerhalb des

Strafgesetzes und bildet nur eine Doraussetzung der Strafbarkeit,

dagegen kein Tatbestandsmerkmal.

2. Die Derordnung aus §Uob B36. ist ein „AHatumstand"“

im Sinne des §959 StB.

g 51.

Die obenstehende Untersuchung ist vor allem für die Ent-

scheidung der Srage wichtig, ob Unkenntnis des Derbotes des

kommandierenden Generals vor Strafe schützt oder nicht. Stellt

34) Dgl. Beiblatt zum Baur. ImBl. v. 12. 8. 1915 S. 285ff.;
ROtr. Bd. 40 S. 410; auch Bd.#16 S. 171, Bd. 31 S. 227, Bd. 46

S. 308—9, 330; dagegen Bayr. O CG. v. 28. 1. 1015 (Beiblatt z. Bayr.

IMBl. 1915 S. 27), v. 20. 1. 1916 (Beibl. JUBl. S. 80).

35) Dgl. Srank StGB. S. 12.
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man sich auf den Standpunkt der herrschenden Lehre, daß der

außerstrafrechtliche Irrtum dem Tatirrtum gleichsteht, also vor

Strafe schützt, und folgt man der Auffassung, daß § ob allein das

Strafgesetz bildet und das Derbot des Militärbefehlshabers ledig-

lich Derwaltungsmaßnahme ist, dann schließt Irrtum über das

Bestehen und die Tragweite einer Derordnung auf Grund des

g 9b den strafbaren Dorsatz auf jeden Jall und die strafbare Jahr-

lässigkeit dann aus, falls diese entschuldbar ist 36). Denn ein

derartiger Irrtum betrifft nicht das Strafgesetz, sondern einen

außerhalb des Strafgesetzes liegenden Teil des öffentlichen Rechts,

nämlich einen Derwaltungsrechtssatz, mithin einen Tatumstand

im Sinne des §&amp; 50 Hbf. 1 StSB. Nach § 50 Hbf. 1 Ste. sind

demjenigen, der bei Begehung einer strafbaren Handlung das Dor-

handensein von Tatumständen, welche zum gesetzlichen Tatbestande

gehören, nicht kannte, diese Umstände nicht zuzurechnen. Ju Tatum-

ständen, die zum gesetzlichen Tatbestande gehören, rechnet man

gemeinhin auch dem Strafrecht nicht angehörige Rechtssätze. Gemäß

l590 Kbs. 2 Ste#B. gilt jedoch bei der Bestrafung fahrlässig be-

gangener handlungen die Bestimmung des § 50 fbf. 1 nur insoweit,

als die Unkenntnis selbst nicht durch JSahrlässigkeit verschuldet ist.

Oanach ist fahrlässige Unkenntnis des Derbotes aus 8 9b B3ZG.
—

36) Dgl. RG. v. 10. 5. 1915, v. 51. 5. 1915, v. 17. 1. 1916, v. 30. 5.

1915 (Tonrad S. 89); Restr. B5. 40 S. 323 (327), auch Bd.# 42 S. 26,

vgl. Lrank a. a. O. S. 136; ferner Goldschmidt JIW. 1015 S. 1226;

a. H. folgerichtig Strupp S. 110; Bovensiepen a. a. O.; Bayur. OLG.

v. 28. 1. 1915 (siehe Knm. 34).

37) Hierbei fragt es sich, ob eine Pflicht zur Erkundigung nach den
VDerboten der komm. Generale aus §&amp; Ob besteht, und wieweit man

diese Dflicht auszudehnen hat. Uach gemeiner Meinung hat man
eine allgemeine Erkundigungspflicht anzunehmen, die im verschärften
Maße für Händler und Gewerbetreibende existiert, die sich auch bei
Behörden und Kuskunftspersonen zu informieren haben. (Dal. Bö.
v. 13. 1. 1916 — CöS. 1916 S. 450; Dürschel S. 227.) Wer diese Er-

kundigungspflicht verletzt, handelt fahrlässig und macht sichnach Sob#strafbar.
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strafbar 37). Ist die Unkenntnis des Derbotes aus § ob ent-

schuldbar, dann bleibt der dem Derbot zuwiderhandelnde straflos.

Strupp und ebenso das Bayrische Oberste Landesgericht nehmen

inkonsequenterweise ebenfalls unverschuldete Unkenntnis als Schuld-

ausschließungsgrund an. Man ersieht daraus, daß die Kuffassung,

das militärische Derbot zusammen mit dem Fo#b stelle das Straf-

gesetz dar, sich praktisch nicht konsequent durchführen läßt.

5. § 2 Hbs. 2 RSt GGB. ist auf die Derordnungen aus

 JSob B36. nicht anwendbar.

g 52.

Ferner ist die obige Erörterung wichtig für die Frage nach der

Anwendbarkeit des § 2 bs. 2 StGB. auf die Derordnungen der

Militärbefehlshaber aus 38 ob. Nach # 2 Hbf. 2 BRöte#B. ist bei

Derschiedenheit der Gesetze von der Seit der begangenen hand-

lung bis zu deren Kburteilung das mildeste Gesetz anzuwenden.

Die Anwendbarkeit dieser Dorschrift des StEB. muß man nach

der hier vertretenen Knsicht von der Rechtsnatur der Derbote

im Linne des § ob unbedingt binsichtlich der Derordnungen aus

§ oöb verneinen; denn danach ist das Derbot des Militärbefehls-

habers kein Strafgesetz im Sinne des § 2 Ubs. 2 St GB., sondern

eine Derwaltungsanordnung. Wenn diese geändert wird, liegt

mithin keine k#nderung des Gesetzes nach § 2 Hbsf. 2 StGGB. vor 38).

4. Die Derordnungen aus §ob stellen landesrechtliche

Normen dar.

z 53.

Es folgt weiter aus der hier vertretenen Kuffassung vom Rechts-

charakter der Derordnungen aus § ob, daß diese Derordnungen

38) Dgl. Dürschel S. 238; R . v. 22. 2. 1915, v. 1. 7. 1015 (Conrad

S. 76); a. K. folgerichtig Strupp Ö. 114; auch Seuferth in J. 1015
S. 612.
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nicht Reichsrecht, sondern Landesrecht darstellen. Denn sie bilden

nicht einen Bestandteil des §ob B#., welcher, wie oben gezeigt,

kraft Krt. 68 RD. zum Reichsgesetz geworden ist. Sie sind viel-

mehr von einer Landesbehörde, nämlich dem kommandierenden

General bzw. Lestungskommandanten gesetztes Recht 39). Daß

die kommandierenden Generale und die Lestungskommandanten

Landesbeamte und nicht Reichsbamte sind, ist oben bereits dar-

gelegt worden.

Rosenberg hält demgegenüber die Derbote der Militärbefehls-

haber auf Grund des §üob für reichsrechtliche Dorschriften; denn

der Militärbefehlshaber übe sein Recht als Organ des Bundes-

feldherrn aus, er sei deshalb ein Reichsorgan.

Zuwiderhandlungen gegen die militärischen Derbote des § ob

stellen sich aber nicht etwa deswegen, weil diese landesrechtliche

Normen sind, als Derletzung einer in den Landesgesetzen ent-

haltenen Rechtsnorm dar; vielmehr kommen Ubertretungen der

militärischen Derbote aus § ob lediglich als Dergehen gegen

ds oöb B36. in Srage. Denn nur § ob allein bildet das Straf-

gesetz;z die Derordnung des Millitärbefehlshabers ist lediglich

eine Derwaltungsmaßnahme, kein Tatbestandsmerkmal der Straf-

bestimmung des §ob. Rus dieser Kuffassung folgt in prozessualer

Beziehung insbesondere, daß bei Derletzung der Derordnungen

des Militärbefehlshabers aus § ob das Reichsgericht, nicht das

Oberlandesgericht zuständig ist 40) für die Derhandlung und

39) Dgl. Salck DStr3. 1015 S. 265; Laband IV S. 58ff. 5. Kufl.;
Rö v. 17. 5. 1916 (Conrad S. 100); Kriegsrechtspruchsammlung

1914%/15 S. 74; Dürschel S. 240f.; Jalck a. a. O. S. 521; a. M. Rosen-

berg (Recht 1916 S. 71ff.); vgl. auch Menner JW. 1010 S. 88; vol.
ferner oben S. 55 u. 62.

40) Dgl. § 156 Hbf. 1 Nr. 2, § 123 Nr. 3 GVG.; Pürschel a. a. O.;

Galli a. a. O.; im Ergebnis Rosenberg a. a. O., jedoch mit der Be-

gründung, daß eine nach Reichsrecht und nicht nach Landesrecht straf-
bare handlung den Gegenstand der Untersuchung bilde, nämlich das
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Entscheidung über die Rechtsmittel der Revision gegen Urteile

der Strafkammern in erster Instanz.

b) Ausdehnung des Begriffs „Derbot“ im Sinne des

89b auf „Gebote“.

g 54.

Der 8 9b B3G. spricht nun zwar allein von „Verboten“ im

Interesse der öffentlichen Sicherheit. Dies ist jedoch nicht so zu

verstehen, als wenn die Derordnungen der Militärbefehlshaber

aus § ob nur in einem Derbieten bestehen können. Kuf Grund

des §&amp; 0b können vielmehr auch Gebote erlassen werden, in

denen positiv ein Tun vorgeschrieben und das Unterlassen

dieses Tuns unter Strafe gestellt wird und nicht ein bestimmtes

un in negativer Weise untersagt wird 5).

Galli a. a. O. will auf Grund des § Ob nur solche Gebote zu-

lassen, die nach Inhalt und Kbsicht zugleich ein Derbot darstellen.

Eine solche Einschränkung ist aber ganz ungerechtfertigt.

o) Individuelle und generelle Sassung der Derbote

auf Grund des 89b.

l 55.

Die Derbote der Militärbefehlshaber aus § ob können sowohl

generell und abstrakt als auch individuell und konkret gefaßt

sein. Sie können mit anderen Worten in der Lorm einer Der-

fügung sowie auch in der Lorm einer Derordnung ergehen 45).

Derbot des Militärbefehlshabers; Reichsrecht sei das Derbot deshalb,
weil es von Reichsorganen ausgehe.

41) Dgl. Rötr. Bd. 40 S. 80; R. v. 7. 4. 1916, v. 2.5.1916 (Con-

rad S. 58); Schlauer Dstr###1014 S. 564; Siebert a. a. O.; Strupp
S. 105; Ebermayer bei Stenglein S. 571; Pürschel S. 168; abweichend
Galli DStr3. 1915 S. 108.

22) Vgl. Strupp S. 92; Galli a. a. O. S. 107; Pürschel S. 168; ferner

Anschütz bei Holtzendorff S. 602f., 611 u. oben S. 48f.
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Das Reichsgericht verwendet geflissentlich neben dem Kusdruck

VDerbot den Terminus „Knordnung“ als gleichbedeutend mit

jenem. Die Anordnung umfaßtaber nach der juristischen Ter-

minologie die Verordnung und die Verfügung; sie bildet den

diesen beiden Begriffen gemeinsamen Oberbegriff.

d) Ausscheiden rein militärischer Befehle aus dem

„Kreis der Derbote im Sinne des &amp; ob B36.

56.

In Anbetracht dessen, daß gemäß § 6 B36. der § o#b auch auf

Militärpersonen nwendung findet, erhebt sich die Frage, ob

rein militärische Befehle auch als Derbote im Sinne des g 9b

zu gelten haben. Dies ist jedoch entschieden abzulehnen 43).

Militärische Dienstbefehle fallen selbst dann nicht unter die Der-

bote im Sinne des § ob, wenn sie wie diese auf Erwägungen

der öffentlichen Sicherheit zurückzuführen sind. Dies folgt aus

dem Wesen des Derordnungsrechts auf Grund des § 0b, das

darin besteht, daß die Militärbefehlshaber für die Jivilbevölke-

rung Derbote im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassen.

Der Kriegszustand will auf das rein militärische Gebiet überhaupt

nicht übergreifen; die den Militärbefehlshabern durch das B50.

verliehenen Machtbefugnisse gegenüber der Jivilbevölkerung

haben mit seinen rein militärischen Befugnissen gar nichts zu tun.

Die Befugnisse, die die Militärbefehlshaber auf Grund des B30.

gegenüber der bürgerlichen Bevölkerung erhalten, stehen und

fallen mit dem Belagerungszustand. Infolgedessen gehören rein

militärische Befehle nicht zu den Derboten im Sinne des § ob,

auch dann nicht, wenn sie sich an die Jivilbevölkerung richten.

43) Dgl. Ebermayer bei Stenglein S. 371; Galli a. a. O. S. 106fff.;

Dürschel S. 168f.
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e) Das richterliche DHrüfungsrecht gegenüber den Der-

ordnungen aus § 0b.

857.

Im hinblick auf die eigenartige Rechtsnatur der Verordnungen

aus 8 9b erscheint es zweifelhaft, inwieweit dem Richter ein

prüfungsrecht gegenüber diesen Derordnungen zusteht. hier

gilt zunächst folgender allgemeiner Rechtsgrundsatz: dem Richter
steht kein Drüfungsrecht darüber zu, ob das verbot notwendig

und zweckmäßig ist und inwieweit es dem Interesse der öffent-

lichen Sicherheit wirklich dient. Nur wenn jede SIweckerwähnung

oder Bezugnahme auf §ob B36. im Derbote des Militärbefehls-

habers fehlt, steht dem Richter ein Hrüfungsrecht darüber zu,

ob das Derbot im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassen

ist. Diese IJweckbestimmung ist vor allem aus dem Jusammen-

hang und Wortlaut des Derbotes zu entnehmen 4).

Szumanski und Hrank a. a. O. verlangen in Ronsequenz ihrer

Ansicht, daß die Militärbefehlshaber bei Derordnungen aus

§5 ob an die Gesetze gebunden sind, auch Hrüfung der Gesetz-

mäßigkeit der Derbote. Jerner erstreckt sich das richterliche Prüfungs

recht noch darauf, ob die örtliche und sachliche Juständigkeit ge-

wahrt ist, und ob die Tat innerhalb des Geltungsbereichs der

Derbote begangen ist. Endlich ist vom Richter nachzuprüfen, ob

die Derordnungen richtig bekannt gemacht sind 45).

Ob der kommandierende General von seiner Derordnungs-

44) Dgl. PDürschel S. 241 f.; Strupp S. 90; Conrad S. 56, 57, 72,
siehe oben S. 81; abweichend Szumanski S. 16; Irank in L3. 1015

S. öff.
45) Dgl. Damerow JW#. 115 a. a. O.; Pürschel a. a. O.; Rö. v.

25. 11. 1915 (Recht 1916 S. 15), auch Rö. v. 14. 2. 1916 (Conrad

S. 56); z. T. abweichend Cramer a. a. O. — Die lburteilung der Der-

gehen gegen § ob liegt den Fivilgerichten ob, falls keine besonderen
Kriegsgerichte gemäß § 10 B3„6. gebildet worden sind.
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gewalt einen wirklich zweckmäßigen Gebrauch gemacht hat, dafür

ist er lediglich den ihm vorgesetzten Dienststellen gegenüber ver-

antwortlich.

Dierter Kbschnitt.

Das Strafgesetz des § Ob B36.

a) Der objektive Tatbestand des § 0b.

l 58.

Das Strafgesetz des § ob B36. zerfällt in zwei äußere oder

objektive Tatbestände. Einmal erfüllt den objektiven Catbestand

des 8 9b, wer ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder

während desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der

öffentlichen Sicherheit erlassenes Derbot übertritt. Sodann ver-

stößt auch derjenige gegen 89b B3G., der zur Übertretung eines

solchen Derbotes auffordert oder anreizt.

1. Die erste Begehungsform des § öb B36.

Don den einzelnen Merkmalen des objektiven Catbestands

der ersten Begehungsform des § ob sind oben bereits die Be-

griffe des Derbotes und der öffentlichen Sicherheit näher erörtert

worden. Zu den Doraussetzungen des objektiven Tatbestandes

des § ob gehört namentlich noch, daß das Derbot bei Erklärung

des Belagerungszustandes oder während desselben erlassen ist,

und daß es vom örtlich zuständigen Militärbefehlshaber ausgeht 46).

2. Die zweite Begehungsform des 8§ 9b B36.

Bei der zweiten Begehungsform des § ob fragt es sich ins-

besondere, wie die Catbestandsmerkmale des Kufforderns und

46) Darüber, wer als Militärbefehlshaber im Sinne des § ob an-

zusehen ist, vgl. oben S. 10ff.
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Anreizens im Sinne des 8 9b begrifflich zu deuten sind. Die

Aufforderung im Sinne des 8 9b liegt nach RGstr. Bo. 49 S. 283

„in der einseitigen Kundgebung des Verlangens, daß der andere

eine Cätigkeit entfalte, die, objektiv betrachtet, nach dem Be-

wußtsein des Kuffordernden eine Übertretung des Derbotes

enthalten haben würde.“ Wie sich der Kufgeforderte dem Der-

langen gegenüber verhält, ist belanglos 47)). Nach der subjektiven

Seite ist zu betonen, daß das Begriffsmerkmal „Kuffordern“

Dorsatz verlangt; es genügt jedoch auch bedingter Dorsatz (dolus

eventualis). Ist die AQufforderung von Erfolg gewesen, hat sie

die Übertretung des Derbotes zur Lolge gehabt, so kommt An-

stiftung bzw. Mittäterschaft (§8 47ff. RSt OB.) in Frage 418).

Ist das Kuffordern hiernach direktes Derlangen an einen anderen,

das Derbot zu übertreten, so stellt sich das SKnreizen demgegenüber

als eine indirekte geistige Einwirkung dar, die den anderen zur

Begehung der Cat geneigt zu machen geeignet ist 49). Ob der

andere die Anreizung wirklich verstanden hat und weshalb die

Anreizung keine strafbare Handlung hat nach sich ziehen können,

ist dabei ohne Bedeutung. Der läter muß jedoch im Falle des

§ ob wissen, daß der andere, falls er der Knreizung nachgibt

oder der Kufforderung Lolge leistet, gegen ein vom Militärbefehls-

haber erlassenes Derbot im Sinne des § ob verstößt. hat die

Knreizung die Ubertretung des Derbotes wirklich zur Lolge ge-

habt, so liegt insofern auch hier für den Anreizenden Anstiftung,

Täterschaft oder Mittäterschaft vor.

4) Dgl. R.v. 8. 7. 1915, v. 28. 9. 1915 (Conrad S. 90); Hürschel

S. 254; ferner Ro. v. 25. 10. 1915, v. 16. 5. 1916 (Conrad S. 98).

45) Dgl. Strupp S. 116; Pürschel S. 238; RG. v. 28. 9. 1015 (Tonrad

S. 90); Ebermayer bei Stenglein S. 372; auch Srank StG. S. 220.
4%) Dgl. Ebermayer bei Stenglein a. a. O.; Strupp a. a. O.; Srank

a. u. O.; ferner RG. v. 10. 2. 1916, v. 6. 5. 1916, v. 10. 12. 1915 (Con-

rad S. 100fff.).
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3. Dollendung und Dersuch des Vergehens gegen

8 9b B3G.

Hinsichtlich der Hrage nach Dollendung und Dersuch des Der-

gehens gegen § ob ist zu betonen, daß der äußere Catbestand

des 8 9b in der ersten Begehungsform auf jeden Jall Dollendung

verlangt. Denn hätte der Dersuch besonders unter Strafe gestellt

werden sollen, so hätte dies, da es sich im Jalle des § ob um

ein Dergehen handelt, besonders gesagt werden müssen (88 1,

43 RStGB.).

Der Dersuch des Dergehens gegen § 0b ist somit straflos 50).

Szumanstki und Pürschel a. a. O. nehmen die Strafbarkeit des

Dersuchs des Dergehens gegen § ob für den Fall an, daß die

einzelne Knordnung den Dersuch ausdrücklich verbietet. Die

Militärbefehlshaber vermögen aber durch ihre Derordnungen

den §0b B36. nicht in dieser Weise zu ändern, da das B# ., wie

erwähnt, ein Derfassungsgesetz ist und die Derordnungen der

Militärbefehlshaber an der Derfassung, mithin auch am B36.,

eine Schranke finden.

b) Der subjektive Tatbestand des § ob B36.

650.

Was den subjektiven Tatbestand des Dergehens gegen § 9b

B36. anbetrifft, so kann die Übertretung des letzteren sowohl

eine vorsätzliche wie auch eine fahrlässige sein. Kuf jeden Sall

setzt aber die Strafbarkeit wegen Ubertretung eines gemäß § 0b

erlassenen Derbotes ein Derschulden des Täters voraus.

1. Dorsätzliche Ubertretung des Derbotes aus 3 05b.

Der Dorsatz ist nach der herrschenden Strafrechtslehre zu defi-

nieren als die Kenntnis der zum gesetzlichen Catbestand ge-

50) Dgl. R . v. 12. 8. 1915 (Conrad S. 70); Rstr. Bd. 40 5. 253,

257; abweichend Szumanski S. 15; Dürschel S. 235.
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hörenden oder die Strafbarkeit erhöhenden Tatumstände 51).

Demgemäß gehört nach Unsicht des Reichsgerichts bei der Über-

tretung des § ob zum Dorsatz „die bewußte Dornahme derjenigen

Handlungen, in denen der Catbestand einer Juwiderhandlung

gegen §ob B36. in Derbindung mit dem Derbote des Militär-

befehlshabers zu finden ist“ 52). Das Bewußtsein der Rechts-

widrigkeit gehört im Jalle des § ob B36. nicht zum Dorsatz.

Wie bei allen Delikten, die nicht eine bestimmte Kbsicht fordern,

so reicht auch bei § Ob B50. dolus eventualis (bedingter Dorsatz

oder dolus indeterminatus) aus.

2. Sahrlässiges Zuwiderhandeln gegen 8 9b B3G.

Über fahrlässiges Zuwiderhandeln gegen 8 9bsagt das BZ36G.

zwar nichts, es ist aber verfehlt, daraus zu schließen, daß nur vor—

sätzliche Zuwiderhandlungen durch 8 9b getroffen sein sollen.

Denn ein Satz, daß die fahrlässige Verletzung eines Strafgesetzes

nur strafbar sei, falls dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist,

existiert nicht. Während nun nach der Ansicht der einen die Ver—

bote aus 8 9b wegen ihres vorwiegend polizeilichen Charakters

stets fahrlässig übertreten werden können, erklärt die andere,

besonders vom Reichsgericht vertretene Ansicht den Jusammen-

hang der gesetzlichen Bestimmung sowie Inhalt, Wortlaut und

Iweck der einzelnen Dorschriften für maßgebend dafür, ob die

bloß fahrlässige Juwiderhandlung gegen § ob strafbar ist oder

nicht. Die letztere Ansicht trifft allein das Richtige 53). Denn nicht

51) Dgql. Irank S. 134.
52) Dgl. Ro. v. 8. 9. 1915, v. 8. 10. 1015, v. 1. 6. 1015, ferner v.

26. 7. 1915 (Conrad S. 85 ff.); Pürschel S. 230; Galli Dtr##. #a. a. O.

S. 332; Menner JW#. 1916 S. 85; auch Röstr. Bd. 50 S. 270; Irank
a. a. O. S. 145.

53) Dgl. Re. v. 12. 4. 1915, v. 2. 7. 1915, v. 1. 2. 1916 (Conrad

S. 85); Ebermauer bei Stenglein S. 372; Dürschel a. a. O.; Menner
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alle Anordnungen aus 8 9b ergehen in vorwiegend polizeilichem

Interesse. Es gibt auch Anordnungen im Interesse der öffent—

lichen Sicherheit, die nicht überwiegend polizeilicher Art sind

und die deshalb ihrem Inhalte nach nur eine vorsätzliche Ju-

widerhandlung zulassen. Infolgedessen muß unbedingt jedesmal

geprüft werden, ob der Gegenstand des Derbotes sicherheits-

polizeilicher Natur ist, oder ob Inhalt, Sinn und Wortlaut fahr-

lässiger Übertretung entgegenstehen. Der Begriff der Jahr-

lässigkeit ist hier der gleiche wie bei anderen Delikten.

c) Teilnahme an einem Dergehen gegen #§ Ob B36.

l0.

Im übrigen finden auf das Strafgesetz des §ob die allgemeinen

strafrechtlichen Grundsätze in gleicher Weise Knwendung wie

auf andere Strafgesetze. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich

der Teilnahmehandlungen (§8 47ff. RSt GB.), von denen alle

Sormen wie Mittäterschaft, Anstiftung und Beihilfe, in Betracht

kommen 54). Die Beihilfe setzt auf beiden Seiten vorsätzliches

üÜbertreten des Derbotes des Militärbefehlshabers voraus.

E. Die Befugnis der Kommandierenden Eenerale

und Festungskommandanten zur Erklärung des

verschärften Belagerungszustandes auf Grund des
8 5 B56.

(61.

Die im voraufgegangenen erörterten, recht umfangreichen

Befugnisse der kommandierenden Generale und Sestungs-

a. a. O.; SzUumanski S. 15; dagegen Bayr. OCG. v. 28. 1. 1915 (D35.

5 S. 202); Strupp S. 112; Goldschmidt JW# 1015 S. 1226 Kr. 2;
siehe auch oben S. 85.

51) Dgl. R e. v. 1. 6. 1915 (Recht 1915 S. 346); Pürschel §. 235ff.;

Strupp S. 115.
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kommandanten aus den §§ 4 und ob B36. sind noch insofern

einer Steigerung fähig, als auf Grund des § 5 B365, eine Reihe

von Derfassungsartikeln für die Dauer des Belagerungszustandes

suspendiert werden können. § 5 B36. lautet vollständig: „Wird

bei Erklärung des Belagerungszustandes für erforderlich erachtet,

die Krtikel 5, 6, 7, 27, 28, 20, 50 und 36 der Derfassungsurkunde

oder einzelne derselben zeit= und distriktweise außer Kraft zu

setzen, so müssen die Bestimmungen darüber ausdrücklich in die

Bekanntmachung über die Erklärung des Belagerungszustandes

aufgenommen oder in einer besonderen, unter der nämlichen

Form (8 3) bekanntzumachenden Derordnung verkündet werden. —

Die Suspension der erwähnten Hrtikel oder eines derselben ist

nur für den Bezirk zulässig, der in Belagerungszustand erklärt

ist, und nur für die Dauer des Belagerungszustandes.“ Wird

von dieser Befugnis zur Kufhebung der hier aufgeführten Krtikel

der DrD U. Gebrauch gemacht, so spricht man von „verschärftem

oder qualifiziertem Belagerungszustand“.

Der §5 B50e. ist ebenso wie die §8 4 und ob B30. durch Krt. 68

RD. Reichsrecht geworden; denn die in § 5 B36. ausgesprochene

Berechtigung zur Suspension von Derfassungsartikeln gehört ohne

Iweifel zu den Wirkungen der Erklärung des Kriegszustandes“!).

Es handelt sich jedoch hier nicht, wie in den Sällen der §§ 4 und 9b

B36., um eine obligatorische Wirkung der Erklärung des Be-

lagerungszustandes, sondern um eine fakultative, da die Wirkung

aus § 5 B36.nichtnotwendig und unmittelbar mit der Erklärung

des Belagerungszustandes eintritt, sondern erst nach einer be-

sonders dazu bestimmten Erklärung. Sie ist „Jusatzmaßregel“,

wie Haenel 1 S. 4357 sie nennt.

1) Dcl. oben S. 1f.
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Erster Kbschnitt.
Das Subjekt des Rechts zur verhängung des verschärften

Belagerungszustandes.

le "2.

Was das Subjekt des Rechts zur Derhängung des verschärften

Belagerungszustandes betrifft, so steht allgemein fest, daß der

Kaiser auf Grund des § 5 in Derbindung mit Hrt. 68 RD. befugt

ist, den verschärften Belagerungszustand zu erklären, d. h. die

in § 5 genannten Krtikel der DrD U. bzw. die an ihre Stelle treten-

den Reichsgesetze aufzuheben. Es ist nun die Srage, ob der Kaiser

allein zur Suspension im Sinne des §5 B536. befugt ist, oder ob

diese Befugnis auch dem kommandierenden General und Festungs-

kommandanten zusteht. Die herrschende Lehre steht durchaus

auf dem Standpunkt, daß neben dem Kaiser auch die komman-

dierenden Generale und Lestungskommandanten suspensions-

befugt sind 2). In der Begründung dieser Ansicht weichen jedoch

ihre einzelnen Dertreter erheblich voneinander ab. Selbst das

Reichsgericht begründet seine mit der herrschenden Lehre über-

einstimmende Unsicht verschieden. So heißt es im Urteil des Reichs-

gerichts vom 22. Oktober 1915 (Conrad S. 26 f.): „Jwar trifft

es zu, daß das durch § 5 a. a. O. gewährte Recht zunächst dem-

jenigen zusteht, der nach dem Gesetz den Belagerungs-(Kriegs-)

Zustand erklären kann, mithin gemäß Krt. 68 dem Kaiser. Es

ist jedoch kein Grund ersichtlich, weshalb diese Juständiqgkeit eine

ausschließliche und eine Ubertragung seitens des ursprünglichen

Crägers der Befugnis auf die kommandierenden Generale un-

2) Dgl. Haenel I S. 444; Haldu S.56; v. Nicolai S. 36; Unschütz

Dströ. 1914 S. 454; Szumanski S. 17; Hürschel S. 120ff.; Strupp
S. 65; R. v. 12. 7., 1015; v. 22. 10. 1915, v. 20. 11. 1015, v. 24. 1. 1910

(Tonrad S. 26ff.); Stenogr. Berichte der II. Kammer 1850/51,
Derhandlungen S. 780—85; dagegen Ebermayer bei Stenglein S. 371.

Münster, Derordnungsrecht der komm. Generale. 7
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zulässig sein sollte. Weder der Wortlaut des Gesetzes noch dessen

Zweck stehen entgegen, vielmehr spricht letzterer für die gegen—

teilige Snnahme, da eine Kußerkraftsetzung der fraglichen Be-

stimmungen zur eit der Erklärung des Kriegszustandes entbehrlich,

später aber infolge veränderter Derhältnisse, namentlich „distrikt-

weise“, sofort und unmittelbar erforderlich sein kann, dann aber

die Herbeiführung der Raiserlichen Qnordnung, wenn überhaupt

nur unter möglicherweise verhängnisvoller Derzögerung zu ver-

wirklichen wäre. AKuch die Natur und der Inhalt des in Rede

stehenden Rechtes ergeben nichts, was begrifflich mit einer Über-

tragbarkeit unvereinbar sein würde, so daß der erkennende Senat

kein Bedenken trägt, deren Möglichkeit zu bejaben, wie dies auch

in der Rechtslehre die herrschende Ansicht ist.“ Demgegenüber

sagt das Erkenntnis des RG. vom 24. Januar 1916 (Conrad

S. 20): „Mit der Derkündung des Kriegszustandes durch die

Naiserliche Derordnung vom 31. Juli 1914 (RöBhl. S. 263) ist

die vollziehende Gewalt an sich, in ihrem begrifflichen Umfang,

auf die Militärbefehlshaber übergegangen, zu vergleichen Hrt. 68

RD. in Derbindung mit § 4 B36. DOieses Gesetz fußt auf der

preußischen Derfassungsurkunde, sein 3 5 entspricht inhaltlich

dem Krt. 111 daselbst. In beiden Bestimmungen handelt es

sich um die Kusübung der vollziehenden Gewalt im Sinne des

Krt. 45 der DrDU. Der stellvertretende kommandierende General

des IX. Krmeekorps konnte deshalb kraft der ihm durch das

Gesetz urmittelbar übertragenen Befugnis nach §&amp; 5 a. a. O.

für seinen Bezirk oder Teile desselben die dort bezeichneten Krtikel

der preußischen Derfassungsurkunde oder die jetzt an ihrer Stelle

mefgebenden Reichsgesetze rechtswirksam restlos außer Kraft

setzen.“ Scwohl die eine wie die andere Kuffassung des Reichs-

gerichts findet im Gesetz keine Grundlage und Stütze. Eine Dele-



E. Befugnis d. komm. Eenerale zur Erklär. d. verschärften Bel.-Sust. 00

gation an die Militärbefehlshaber würde durchaus nicht im Wesen

und Sweck des Gesetzes liegen. Es ist aber weiter auch nicht ein-

zusehen, warum der Militärbefehlshaber gerade auf Grund der

nach § 4 auf ihn übergegangenen vollziehenden Gewalt die Be-

fugnis aus § 5 haben sollte, wo §&amp; 4 doch lediglich eine Über-

tragung der Befugnisse der Derwaltungsorgane an die Militär-

befehlshaber bedeutet, die ebenso wie diese bei Kusübung der

Befugnisse streng an die Gesetze gebunden sind. Anderenfalls

erschiene die Bestimmung des §/ 5 B356. völlig überflüssig. Diel-

mehr wird man mit Szumanski und Pürschel a. a. O. davon

auszugehen haben, daß im §&amp; 5 eine besondere, neue Befugnis,

nämlich die zur Suspension der dort genannten Derfassungsartikel

geschaffen wird. Da nun aus der Jassung des § 5 nichts bezüglich

des Subjekts der Befugnis ersichtlich ist und andererseits die

Suspension auch gleichzeitig mit der Erklärung des Belagerungs-

zustandes erfolgen — wenn auch nicht muß, so doch —kann,

liegt der Ochluß nahe, daß auch der zur Erklärung des Belagerungs-

zustandes Berechtigte die Befugnis aus § 5 haben soll, d. i. zu-

nächst der Kaiser. Wie aber in § 4 B36. nichts über das Subjekt

der dort gewährten Befugnisse besonders gesagt ist, so liegt der

Sall auch bei 8 5 B36. Kuch zur Kusübung der Befugnisse aus

§85 sind die kommandierenden Generale und Lestungskommandanten

ebenso wie in den Sällen der §§ 4 und ob B36. für zuständig zu

erachten. Wenngleich § 1 B56. durch Krt. 68 RD. seine Gültig-

keit verloren hat, so ist das B 3 G. doch von dem Standpunkt aus

zu verstehen, wie es bis zum Inkrafttreten des Krt. 68 RD. lautete.

Durch Krt. 68 RD. ist den in § 1 B50. genannten Militärbefehls-

habern lediglich das Recht zur Erklärung des Belagerungszustandes

entzogen worden. Die Befugnis zur Derhängung des verschärften

Belagerungszustandes ist den dort genannten Millitärbefehls-
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habern, also den kommandierenden Generalen und Sestungs-

kommandanten bingegen verblieben 5).

Sweiter Kbschnitt.

Seitpunkt und Sorm der Derkündung des verschärften

Belagerungszustandes.

 65.

Über den Seitpunkt der Derkündung des verschärften Belage-

rungszustandes sagt der § 5 B50. nichts bestimmtes. Nach richtiger

Ansicht kann diese sowohl gleichzeitig mit der Erklärung des ein-

fachen Belagerungszustandes als auch später erfolgen 4). Der

Kusdruck des Gesetzes „bei Erklärung des Belagerungszustandes“

ist nicht als Bezeichnung der Seit aufzufassen, wie aus dem Wort-

laut des Satz 2 §5 B50. erhellt (. „oder in einer besonderen,

unter der nämlichen Lorm [§ 5] bekannt zu machenden Der-

ordnung verkündet werden“").

Was schließlich die Lorm der Derkündung des verschärften

Belagerungszustandes angeht, so sagt § 5 B356. selbst, daß sie

die nämliche sein muß wie die der Derkündung des einfachen

Belagerungszustandes. Diese ist im § 5 B36. bestimmt. Wie

oben bereits dargetan worden ist, hat man die Dorschrift des 83 BZG.

nur insoweit als ius cogens anzusehen, als es darauf ankommt,

daß die Erklärung des Belagerungszustandes oder hier des ver-

schärften Belagerungszustandes überhaupt zur Kenntnis der

Bevölkerung und der Behörden gebracht wird 3). Im binblick

3) Im einzelnen gilt von der Juständigkeit der komm. Generale

und Lestungskommandanten nach § 5 B56. dasselbe wie in den Sällen
der §§ 4 und ob B536., vgl. oben S. löff.

4) Dgl. Hald## S. 5f.; Olshausen in Goltd. Krchiv 1914 S. 502;
Dürschel S. 122; Strupp S. 65.

5) Dgql. oben S. off.
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auf die reichsrechtliche Geltung des 8 5 B3ZG. ist zu beachten,

daß in den nichtpreußischen Eliedstaaten des Reiches nicht die

im §5 genannten Krtikel der preußischen Derfassungsurkunde,

sondern die entsprechenden Bestimmungen der betreffenden

einzelstaatlichen Derfassung oder sonstigen Gesetze in die

Erklärung des verschärften Belagerungszustandes aufzunehmen

sind.

Derfehlt ist es, den § 5 B30. in Anbetracht der Wortfassung,

in die ihn der Gesetzgeber gekleidet hat, als eine Dorschrift an-

zusehen, die lediglich über die Sorm der Erklärung des verschärften

Belagerungszustandes eine Bestimmung treffe, während die

Krtikel der Derfassung von vornherein keine Schranken für

die Derordnungsgewalt der Militärbefehlshaber bildeten #).

Diese Ansicht übersieht, daß das B36. nur Kusführungs-

gesetz zu Krt. 111 Prb U. ist, der ausdrücklich die Suspensions-

befugnis vorschreibt; es kann aber nicht das Kusführungsgesetz

zu rt. 111 eine über diesen rtikel hinausgehende Befugnis

erteilen.

Dritter Kbschnitt.

Die einzelnen in § 5 B356. genannten Krtikel der DrD. und

ihre teilweise Ersetzung durch Reichsgesetze.

6 64.

Zum Schlusse sei nun kurz erörtert, inwieweit die einzelnen

im 35 B36. genannten Hrtikel der DrDU. durch reichsgesetzliche

Dorschriften ersetzt sind. Junächst benennt § 5 B3„6. die Hrt. 5

und 6 DrbU. Diese lauten: Krt. 5. „Die persönliche Freiheit ist

gewährleistet. Die Bedingungen und Lormen, unter welchen

56) Dgl. Gutachten des Geh. Regierungsrats Pfeffer von Salomon
Gitiert bei Özumanski S. 17); im Ergebnis ähnlich Arndt DI3Z. 1914
S. 1155.
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eine Beschränkung derselben, insbesondere eine Derhaftung, zu-

lässig ist, werden durch das Gesetz bestimmt.“ — Hrt. 6.: „Die

Wohnung ist unverletzlich. Das Eindringen in dieselbe und haus-

suchungen sowie die Beschlagnahme von Briefen und Dapieren

sind nur in den gesetzlich bestimmten Jällen und Lormen gestattet."“

Nach Laband IV S. 48 5. Kuflage ist an die Stelle dieser Krtikel

der Dr Dll. das I. Buch 8. und 9. kbschnitt der Reichsstrafprozeß-

ordnung getreten?). Dies ist jedoch nur bedingt richtig.

Die Gesetze, die gemäß den Hrtikeln 5 und 6 DrD U. die Sälle

der Beschränkung der persönlichen Freiheit bestimmen, sind die

preußischen Gesetze vom 12. Lebruar 1850 über den Schutz der

persönlichen Sreiheit und betreffend die Stellung unter Dolizei-

aufsicht. Nur soweit diese Gesetze die Beschränkung der persön-

lichen Lreiheit während eines vor den ordentlichen Gerichten

schwebenden Strafverfahrens regeln, sind sie durch den 8. und

9. Hbschnitt des I. Buches der RÖtpO. ersetzt. Unberührt durch

die genantnen Bestimmungen der RtD. bleiben hingegen

die §§ 60—10 des Gesetzes über den Schutz der persönlichen Srei-

heit, die von Beschränkungen dieser Sreiheit außerhalb des Straf-

verfahrens wie von der polizeilichen Derwahrung von DPersonen

zum eigenen Schutz oder zur Kufrechterhaltung der öffentlichen
Sittlichkeit, Sicherheit und Kuhe — der sogenannten „Schutz-

haft" — und von dem Eindringen in die Wohnung zur Nacht-

zeit handeln 2). Das I. Buch 8. und 9. Kbschnitt der Rötp.

ist also nur zum Ceil an die Stelle der Krt. 5 und 6 Prdl. ge-

treten. Nach Strupp a. a. G. sind demnach sowohl die genannten

Bestimmungen der RStDO. als auch die Krt. 5 und 6 DrdU.

7) Ebenso GOlshausen Goltd. Krch. Bd. 61 S. 503; hHaldu S. 59;
Brüß S. 75; auch v. Micolai S. 31.

8) Dgl. Stier-Somlo (Text) S. 147; Dürschel S. 106; Strupp S. 71;
ROtr. B5. 15 S. 358; bezüglich des Großherzogt. Baden v. Nicolai
S. 31.
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im Jalle des §+ 5 B36. außer Kraft zu setzen. In Anbetracht der

rechtlichen Stellung der Strafprozeßordnung erscheint es aber

fraglich, ob die oben genannten Kbschnitte derselben von den

kommandierenden Generalen und Lestungskommandanten auf

Grund des § 5 B36. überhaupt suspendiert werden können.

Die Strafprozeßordnung will doch nur das gerichtliche Derfahren

regeln, welches in denjenigen Sällen Platz greift, in denen es

sich um Untersuchung und Bestrafung von Oelikten handelt,

deren Kburteilung zur Juständiqkeit der ordentlichen Gerichte

gehört. Kuch die Bestimmungen des 8. und 9. Kbschnittes des

I. Buches der RotpO. sind nur Susammenstellungen von Normen

darüber, wie die ordentlichen Gerichte im Lalle der Beschlagnahme,

Ourchsuchung der Wohnung, Derhaftung und vorläufigen Hest-

nahme sich zu verhalten haben. Don der Derpflichtung zur Ein-

baltung dieser Bestimmungen der Strafprozeßordnung vermögen

die kommandierenden Generale und Lestungskommandanten die

ordentlichen Gerichte keinenfalls zu befreien. Denn der §5 B36.

gewährt den besagten Militärbefehlshabern nur das Recht, ihre

eigenen Befugnisse, die ihnen auf Grund der auf sie übergegangenen

vollziehenden Gewalt sowie sonst nach dem B#6. zustehen, durch

Kußerkraftsetzung der dort genannten Derfassungsartikel zu er-

weitern. Den Machtbereich anderer Behörden, wie namentlich

der Gerichte, können sie jedoch kraft des § 5 B06. nicht aus-

dehnen. Sie können die Gerichte auch nicht im Wege der An—

ordnung dazu anhalten, die Bestimmungen der Rötp. außer

acht zu lassen, zumal da die Gerichte nicht wie die Derwaltungs-

behörden durch Erklärung des Belagerungszustandes zu Unter-

behörden der Militärbefehlshaber werden (§ 4 Satz 2 B36.).

Die beiden erwähnten Instanzen stehen gleichberechtigt und

selbständig nebeneinander. Selbst wenn die einschlägigen Be-

stinemungen der Strafprozeßordnung von den kommandierenden
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Generalen suspendiert sind, bleiben die Gerichte dennoch zu ihrer

Anwendung verpflichtet. Danach gelangt man zu dem Schluß,

daß es außerhalb des Machtbereichs der kommandierenden Gene-

rale und gestungskommandanten liegt, die Vorschriften des

I. Buches 8. bis 9. Kbschnitt der RÖtDO.aufzuheben9).

Nach Suspension der Krt. 5 und 6 bzw. der an ihre Stelle

tretenden Gesetze können die kommandierenden Generale und

Sestungskommandanten die individuelle Sreiheit der einzelnen

jedoch nicht beliebig einschränken, ohne an irgendwelche gesetz-

lich vorgeschriebene Formen und Bedingungen gebunden zu

sein. Dielmehr haben sie bei Kusübung ihres Rechts zu Ein-

griffen in die persönliche Sreiheit des Staatsbürgers sich inner-

halb der Grenzen zu halten, die ihnen durch das Reichsgesetz,

betr. die Derhaftung und Kufenthaltsbeschränkung auf Grund

des Kriegszustandes und des Belagerungszustandes, vom 4. De-

zember 1916, in Kraft seit dem 20. Dezember 1916 (RBl. S. 1320),

gezogen sind 10). Dieses Gesetz, das Geltung für das ganze Reich

einschließlich Bauerns besitzt, bestimmt zunächst, daß im LJalle des

Kriegszustandes eine Derhaftung und Krufenthaltsbeschränkung

von dem Inhaber der vollziehenden Gewalt gegen einen Deutschen

nur noch verfügt werden darf, falls diese Maßregeln „zur Hb-z

wendung einer Gefahr für die Sicherheit des Reichs erforderlich“"

sind (§ 1 des Ges.). Lerner ist nach § 2 des Ges. der haftbefehl

in schriftlicher Sorm und unter Angabe der zur Derhaftung führen-

den Catsachen zu erlassen. Kuch eine Knordnung der Zufenthalts-

beschränkung muß schriftlich erfolgen (§ 11 des Ges.). Der durch

à) Siehe Dürschel S. 107; Mittermaier DJ##. 1917 S. 115; auch
Heisenberger in L3. 1917 S. 518.

0) Dgl. Stenogr. Berichte über d. Derh. d. Reichstags S. 1859 B,
1868 C., 2082 A; Reichstag Aktenstücke Nr. 451, Ur. 406 S. 975 ff.

(1916).
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diese Derfügungen des Militärbefehlshabers Betroffene ist über

das Rechtsmittel der Beschwerde an das Reichsmilitärgericht zu

belehren (§ 3 des Ges.), das in der Besetzung von vier Richtern

und drei Offizieren über diese entscheidet. Ebenso wie die RatpO.

schreibt das zitierte Gesetz (§ 4) vor, daß der Derhaftete spätestens

am Tage nach seiner Derhaftung durch einen Richter zu ver-

nehmen ist, was auch für den SJall einer Kufenthaltsbeschränkung

gilt (§ 11 des Ges.). Schließlich trifft das Gesetz noch besondere

Bestimmungen über Hußerkrafttreten des haftbefehls (§§ 7—10

des Ges.) und der Kufenthaltsbeschränkung, über Zestellung

eines Derteidigers (§8 7—10 des Ges.) und über Knrechnung der

Schutzhaft auf die zu erkennende Strafe (§ 12 des Ges.) 11).

Unberührt in seiner Gültigkeit bleibt durch die Suspension des

Krt. 5 DrDU.der§#0 des Reichsgesetzes über das Daßwesen vom

12. Oftober 1867. NUach §#0 dieses Gesetzes kann die Daßpflichtig-

keit, wenn die Sicherheit des Bundes oder eines einzelnen Bundes-

staates oder die öffentliche Ordnung durch Krieg, innere Un-

ruhen oder sonstige Ereignisse bedroht erscheint, überhaupt oder

für einen bestimmten Bezick, oder zu Reisen aus und nach be-

stimmten Staaten des Kuslandes durch Knordnung des Bundes-

präsidiums vorübergehend eingeführt werden.

Weiterhin bezeichnetder§5B50. den Krt. 7 DrD.als sus-

pendierbar. Krt. 7 DrD U. lautet: „Miemand darf seinem gesetz-

lichen Richter entzogen werden. Kusnahmegerichte und außer-

ordentliche Kommissionen sind unstatthaft.“ Dieser Hrtikel ist

ersetzt durch § 16 Satz 1 und 2 GDG. Da jedoch § 16 Satz 3 GbD.

bestimmt, daß die gesetzlichen Bestimmungen über Kriegsgerichte

und Standrechte durch Satz 1 und 2 des §3 16 GD. nicht berührt

11) Einzelnes über das Schutzhaftgesetz vgl. bei preiser 53. 1917

S. Jöff.; über das Derhältnis von Schutzhaft und Untersuchungshaft

siehe Seisenberger a. a. O.
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werden, ist die Kußerkraftsetzung des Hrt. 7 DrD U. im Salle der

Einsetzung von außerordentlichen Kriegsgerichten durch die

kommandierenden Generale und Festungskommandanten (§ 10

BG.) nicht erforderlich 12). Es ist unerfindlich, inwiefern die

Bildung von außerordentlichen Kriegsgerichten gemäß § 10 B36.

nicht von Satz 5 § 16 GD. getroffen werden soll, wie Strupp

a. a. O. und Pürschel a. a. G. behaupten. § 16 Satz 5 GDG.

erhält sowohl die landesrechtlichen als auch die reichsrechtlichen

Dorschriften aufrecht. ls lex posterior macht aber § 16 Satz 3

GOb. die Lormvorschcift des § 10 B50., daß der Krt. 7 Drd.

bei AQnordnung von Kriegsgerichten aufzuheben ist, bedeutungs-

los.

Sodann sind nach 85 B#36. die frt. 27 und 28 DrDU. suspendier-

bar. Hrt. 27 heißt: „Jeder Hreuße hat das Recht, durch Wort,

Schrift, Oruck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu

äußern. — Die ensur darf nicht eingeführt werden; jede andere

Beschränkung der Dreßfreiheit nur im Wege der Gesetzgebung.“

AKrt. 28 lautet: „Dergehen, welche durch Wort, Schrift, Druck

und bildliche Darstellung begangen werden, sind nach den all-

gemeinen SÖtrafgesetzen zu bestrafen.“ K#n# Stelle dieser Be-

stimmungen der DrdU. ist das Reichsgesetz über die Dresse vom

7. Mai 1874 getreten 13). Nach § 30 dieses Gesetzes sind die für

Seiten der RKriegsgefahr, des Krieges, des erklärten Kriegs-=

(Belagerungs-) Lustandes oder innerer Unruhen (lufruhrs) in

bezug auf die Dresse bestehenden besonderen gesetzlichen Be-

12) Dgl. Laband a. a. O.; COlshausen a. a. O. S. 504; Ebermayer

bei Stenglein Mote 1 zu §10 B36.; haldu a. a. O.; v. Nicolai S. 35;

v. Schlayer DFJ. 19014 S. 1046; Mamroth DStrö#. 19014 S. 640; a. Hk.
Dürschel S. 115; Strupp S. 70.

13) Dgl. Laband a. a. O.; Klöppel a. a. O. S. 202; Brüß a. a. O.;

Groschuff a. a. O. S. 80; v. Nicolai S. 32; Pürschel S. 115; Strupp

S. 82; a. M. Arndt DIZ. 1914 S. 1099.
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stimmungen gegenüber dem Reichspreßgesetze bis auf weiteres

ausdrücklich aufrechterhalten worden. Durch Kufhebung des

Reichspreßgesetzes erhalten die kommandierenden Generale und

Lestungskommandanten die Befugnis, die Hreßfreiheit, soweit

sie es für notwendig und zweckmäßig erachten, einzuschränken.

Der §5 B36. führt ferner die Krt. 29 und 30 PrVu. auf

Diese lauten: Krt. 20: „lle Hreußen sind berechtigt, sich ohne

vorherige obrigkeitliche Erlaubnis friedlich und ohne Waffen in

geschlossenen Räumen zu versammeln. — Diese Bestimmung

bezieht sich nicht auf Dersammlungen unter freiem himmel,

welche auch in bezug auf vorgängige Erlaubnis der Derfügung

des Gesetzes unterworfen sind.“ Hrt. 30: „Glle Dreußen haben

das Recht, sich zu solchen Swecken, welche den Strafgesetzen nicht

zuwiderlaufen, in Gesellschaften zu vereinigen. — Das Gesetz

regelt, insbesondere zur Kufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-

heit, die Qusübung des in diesem und in dem vorstehenden Hrtikel

(20) gewährleisteten Rechts. — Dolitische Dereine können Be-

schränkungen und vorübergehenden Derboten im Wege der

Gesetzgebung unterworfen werden.“ Diese Krtikel der Prdü.

sind durch Reichsvereinsgesetz vom 10. Kpril 1008 ersetzt, in

welchem die Dereins= und Dersammiungsfreiheit ihre gesetzliche

Regelung gefunden haben. Diese können also die kommandieren-

den Generale und Lestungskommandanten nach erfolgter Sus-

pension des Reichsvereinsgesetzes nach ihrem freien Ermessen

Schließlich ist der Krt. 56 DrD U. nach § 5 B36. aufhebbar.

Krt. 36 heißt: „Die bewaffnete Macht kann zur Unterdrückung

innerer Unruhen und zur Kusführung der Gesetze nur in den

vom Gesetz bestimmten Sällen und Lormen und auf Requisition

der Zivilbehörde verwendet werden. In letzterer Beziehung hat

das Gesetz die Ausnahme zu bestimmen.“ Bei dieser Dorschrift
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der DrdU. findet keine Ersetzung durch reichsgesetzliche Bestim-

mungen statt. Die kommandierenden Generale und HLestungs-

kommandanten besitzen nun zwar schon als Inhaber der voll-

ziehenden Gewalt gemäß § 4 B356. die Befugnis zur Requisition

des Militärs. Da jedoch auch für die Militärbefehlshaber bei

Kusübung der vollziehenden Gewalt der GErundsatz der gesetz-

mäßigen Derwaltung gilt, so dürfen diese das Militär nur in

den durch Gesetz bestimmten Lällen und Lormen heranziehen.

Damit die Militärbefehlshaber nun aber unumschränkt die hilfe

des Militärs in Anspruch nehmen können, ist die Aufhebung des

Krt. 36 DrdU. unbedingt notwendig 14). Es ist also unrichtig,

wenn v. Nicolai behauptet, daß die Suspension des rt. 36 PrVu.

ein Superfluum sei, da die Militärbefehlshaber ohnehin auf

GErund des §4 sich der Mitwirkung des Militärs bedienen könnten.

Soweit die kommandierenden Generale und Lestungskomman=

danten die in § 5 genannten Derfassungsartikel bzw. die an ihre

Stelle tretenden Reichsgesetze außer Mraft setzen, sind sie bei

Kusübung des ihnen auf Grund der §8 4 und ob B36. zustehenden

Derordnungsrechts nicht an die Derfassung und die Gesetze des

Reichs und der Einzelstaaten gebunden, während sonst die Der-

fassung sowohl für die Derordnungen aus § 4 B36. als auch für

die Derordnungen aus 89b B3ZG. und die Gesetze für die Der-

ordnungen aus § 4 B3. auf jeden Sall eine Schranke bilden.

Die hier gegebene Darstellung des Derordnungsrechts der

kommandierenden GEenerale und SLestungskommandanten zeigt,

daß die Derordnungsbefugnisse dieser Militärbefehlshaber auf

14) Dgl. Haldy S. 61; Pürschel S. 110; Strupp S. 85; dagegen
v. Nicolai S. 54. Dgl. für Dreußen die Königl. Derordnungen v. 26. 12.
1808 u. v. 17. 8. 1835.
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Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand von 1851

außerordentlich weit reichen, wie dies im Lalle des Kriegszustandes,

wo der Bestand und die Sicherheit des Reiches auf dem Spiele

stehen, nicht anders sein kann. Andererseits geht aber auch aus

den hier gemachten Kusführungen hervor, daß die Derordnung-=

gewalt der kommandierenden Generale und Lestungskommandanten

während des Kriegszustandes keineswegs unbegrenzt und schranken-

los ist, wie manche Schriftsteller annehmen.



Anhang.

Gesetz über den Belagerungszustand. Vom 4. Juni 1851.

(Dreuß. GS. 1851, S. 451.)

 l1.

Sür den Jall eines Krieges ist in den von dem Leinde bedrohten

oder teilweise schon besetzten Drovinzen jeder Lestungskommandant

befugt, die ihm anvertraute Lestung mit ihrem Rauonbezirke,

der kommandierende General aber den Bezirk des Krmeekorps

oder einzelne Teile desselben zum zweck der erteidigung in

Belagerungszustand zu erklären.

82.

uch für den Lall eines Kufruhrs kann bei dringender Gefahr

für die öffentliche Sicherheit der Belagerungszustand sowchl in

Kriegs= als in FSriedenszeiten erklärt werden.

Die Erklärung des Belagerungszustandes geht alsdann vom

Staatsministerium aus, kann aber provisorisch und vorbehaltlich

der sofortigen Bestätigung oder Beseitigung durch dasselbe in

dringenden Sällen rücksichtlich einzelner Orte und Oistrikte

durch den obersten Militärbefehlshaber in denselben auf den Kn-

trag des Derwaltungschefs des Regierungsbezirkes, wenn aber

Gefahr im Derzuge ist, auch ohne diesen AKntrag erfolgen.

In Festungen geht die provisorische Erklärung des Belagerungs-

zustandes von dem Lestungskommandanten aus.

 l5.

Die Erklärung des Belagerungszustandes ist bei Trommel-

schlag oder Trompetenschall zu verkünden und außerdem durch

Mitteilung an die Gemeindebehörde, durch Anschlag an öffent-
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lichen Plätzen und durch öffentliche Blätter zur allgemeinen

enntnis zu bringen. — Die Aufhebung des Belagerungszustandes

wird durch Anzeige an die Gemeindebehörde und durch die

öffentlichen Blätter zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

84.

Mit der Bekanntmachung der Erklärung des Belagerungs-

zustandes gebt die vollziehende Gewalt an die Militärbefehls-

haber über. Die Jivilverwaltungs= und Gemeindebehörden haben

den Knordnungen und Kufträgen der Militärbefehlshaber Solge

zu leisten.

Lür ihre Knordnungen sind die betreffenden Militärbefehlshaber

persönlich verantwortlich.

85.

Wird bei Erklärung des Belagerungszustandes für erforderlich

erachtet, die Hrtikel 5, 6, 7, 27, 28, 20, 30 und 36 der Derfassungs-

urkunde oder einzelne derselben zeit= oder distriktweise außer

Kraft zu setzen, so müssen die Bestimmungen darüber ausdrücklich

in die Bekanntmachung über die Erklärung des Belagerungs-

zustandes aufgenommen, oder in einer besonderen unter der

nämlichen Lorm (5 3) bekanntzumachenden Derorönung verkündet

werden.

Die Suspension der erwähnten Krtikel oder eines der-

selben ist nur für den Bezirk zulässig, der in Belagerungszustand

erklärt ist, und nur für die Dauer des Belagerungszustandes.

86.

Die Militärpersonen stehen während des Belagerungszustandes

unter den Gesetzen, welche füc den Kriegszustand erteilt sind. —

Auch finden auf dieselben die 88 8 und 9 dieser Verordnung EAn-

wendung.
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87.

In den in Belagerungszustand erklärten Orten oder Distrikten

hat der Befehlshaber der Besatzung (in den Lestungen der Kom-

mandant) die höhere Militärgerichtsbarkeit über sämtliche zur

Besatzung gehörenden Militärpersonen.

Kuch steht ihm das Recht zu, die wider diese Hersonen er-

gebenden kriegsrechtlichen Erkenntnisse zu bestätigen. Zusge-

nommen hiervon sind nur in Sriedenszeiten die Todesurteile;

diese unterliegen der Bestätigung des kommandierenden Generals

der Drovinz.

binsichtlich der Kusübung der niederen Gerichtsbarkeit ver-

bleibt es bei den Dorschriften des Militärstrafgesetzbuchs.

88.

Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder

Distrikte der vorsätzlichen Brandstiftung, der vorsätzlichen Der-

ursachung einer Überschwemmung, oder des Angriffs oder des

Widerstandes gegen die bewaffnete Macht oder bgeordnete

der ivil= oder Militärbehörde, in offener Gewalt und mit

Waffen oder gefährlichen Werkzeugen versehen, sich schuldig macht,

wird mit dem Lode bestraft. Sind mildernde Umstände vor-

handen, so kann statt der Todesstrafe auf zehn= bis zwanzigjährige

Zuchthausstrafe erkannt werden.

89.

Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder Distrikte

a) in Beziehung auf die Zahl, die Marschrichtung oder an—

geblichen Siege der Feinde oder Aufrührer wissentlich falsche

Gerüchte ausstreut oder verbreitet, welche geeignet sind,

die Sivil= oder Militärbehörden hinsichtlich ihrer Maßregeln

irrezuführen, oder
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b) ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während

desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffent-

lichen Sicherheit erlassendes Derbot übertritt oder zu solcher

üÜbertretung auffordert oder anreizt, oder

c) zu dem Derbrechen des Kufruhrs, der tätlichen Wider-

sätzlichkeit, der Befreiung eines Gefangenen oder zu anderen

§ 8 vorgesehenen Derbrechen, wenn auch ohne Erfolg,

auffordert oder anreizt, oder

d) Personen des Soldatenstandes zu Derbrechen gegen die

Subordination oder Dergehungen gegen die militärische

Sucht und Ordnung zu verleiten sucht,

soll, wenn die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe

bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werden.

Gesetz, betreffend Abänderung des Gesetzes über den
Belagerungszustand vom 4. Juni 1851. Dom I1. De-

zember 1015. (BRhl. 1915, S. 813.)

81.

Bei Zuwiderhandlungen gegen 8 9b des preußzischen Gesetzes

über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 (Gs. 1851

S. 451) kann, wenn der Kriegszustand vom Kaiser erklärt ist

(Art. 68 der Reichsverfessung), bei Dorliegen mildernder Umstände

auf haft oder auf Geldstrafe bis zu 1500 Mark erkannt werden.

82.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

8 10.

Wird unter Suspension des Art. 7 der Derfassungsurkunde zur

Anordnung von Kriegsgerichten geschritten, so gehört vor die-
münster, Derordnungsrecht der komm. Generale. 8
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selben die Untersuchung und Kburteilung der Verbrechen des

Hochverrats, des Landesverrats, des Mordes, des Kufruhrs, der

tätlichen Widersetzung, der zerstörung von Eisenbahnen und

Telegraphen, der Befreiung von Gefangenen, der Meuterei, des

Raubes, der Plünderung, der Erpressung, der Derleitung der

Soldaten zur Untreue und der in den §§ 8 und 9 mit Strafe be-

drohten Derbrechen und Dergehen, insofern alle genannten Der-

brechen und Dergehen nach der Erklärung und Bekanntmachung

des Belagerungszustandes begangen oderfortgesetzteDerbrechen sind.

Ist die Suspension des Krt. 7 der Derfassungsurkunde nicht

vom Staatsministerium erklärt, so bleibt in Sriedenszeiten bei

den von dem Kriegsgerichte eingeleiteten Untersuchungen die

Dollstreckung des Urteils ausgesetzt, bis die Suspension vom

Staatsministerium genehmigt ist.

s 11.

Die Kriegsgerichte bestehen aus fünf Mitgqliedern, unter denen

zwei von dem Dorstande des Jivilgerichtes des Ortes zu be-

zeichnende richterliche Sivilbeamte und drei von dem Militär-

befehlshaber, welcher an dem GCrte den Befehl führt, zu er-

nennende COffiziere sein müssen. Die Offiziere sollen mindestens

Hauptmannsrang haben; fehlt es an GCffizieren dieses höheren

Ranges, so ist die Jahl aus Offizieren des nächsten Grades zu er-

gänzen. ·

Sofernineinervomseindeeingeschlossenensestungdieer-

forderliche Zahl von richterlichen Zivilbeamten nicht vorhanden

ist, soll dieselbe von dem kommandierenden Militärbefehlshaber

aus den Mitgliedern der Gemeindevertretung ergänzt werden.

Ist kein richterlicher Zivilbeamter in der Festung vorhanden, so

ist stets ein Kuditeur Zivilmitglied des Kriegsgerichts.

Die Zahl der Kriegsgerichte richtet sich, wenn eine ganze Provinz
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oder ein Teil derselben in Belagerungszustand erklärt ist, nach dem

Bedürfnis, und den Gerichtssprengel eines jeden dieser Gerichte

bestimmt in derartigen Sällen der kommandierende General.

8 12.

Den Vorsitz in den Sitzungen der Kriegsgerichte führt ein

richterlicher Beamter.

Von dem Vorsitzenden werden, bevor das Gericht seine Ge-

schäfte beginnt, die zu Mitgliedern desselben bestimmten Offiziere

und eintretendenfalls diejenigen Zivilmitglieder, welche dem

Richterstande nicht angehören, dahin vereidigt,

daß sie die Obliegenheiten des ihnen übertragenen Richter-

amtes mit Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit, den Gesetzen

gemäß, erfüllen wollen.

Der Militärbefehlshaber, welcher die dem GCffiziersstande an-

gebörigen Mitglieder des Kriegsgerichts ernennt, beauftragt als Be-

richterstatter einen Kuditeur oder in dessen Ermangelung einen Offi-

zier. Dem Berichterstatter liegt ob, über die Anwendung und hand-

habung des Gesetzes zu wachen und durch Anträge die Ermittlung

der Wahrheit zu fördern. Stimmrecht hat derselbe nicht.

Kls Gerichtsschreiber wird zur Lührung des Drotokolls ein von

dem Dorsitzenden des Kriegsgerichts zu bezeichnender und von

ihm zu vereidigender Beamter der JZivilverwaltung zugezogen.

 13.

Hür das Derfahren vor den Kriegsgerichten gelten folgende

Bestimmungen:

1. Das Derfahren ist mündlich und öffentlich; die Offentlich-

keit kann vom Kriegsgerichte durch einen öffentlich zu ver-

kündigenden Beschluß ausgeschlossen werden, wenn es dies aus

Gründen des öffentlichen Wohls für angemessen erachtet.
87
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2. Der Beschuldigte kann sich eines Verteidigers bedienen. —

Wählt er keinen Verteidiger, so muß ihm ein solcher von Amts

wegen von dem Vorsitzenden des Gerichts bestellt werden, in-

sofern es sich um solche Verbrechen oder Vergehen handelt, bei

welchen nach dem allgemeinen Strafrecht eine höhere Strafe als

Gefängnis bis zu einem Jahre eintritt.

5. Der Berichterstatter trägt in Anwesenheit des Beschuldigten

die demselben zur Last gelegte Tatsache vor.

Der Beschuldigte wird aufgefordert, sich darüber zu erklären; dem-

nächst wird zur Erhebung der anderweiten Beweismittel geschritten.

Sodann wird dem Berichterstatter zur Gußerung über die

Resultate der Dernehmungen und die Kuwendung des Gesetzes

und zuletzt dem Beschuldigten und seinem Derteidiger das Wort

gestattet.

Das Urteil wird bei sofortiger, nicht öffentlicher Beratung des

Gerichts nach Stimmenmehrheit gefaßt und unmittelbar darauf

dem Beschuldigten verkündigt.

4. Das Gericht erkennt auf die gesetzliche Strafe, oder auf Srei-

sprechung, oder Derweisung an den ordentlichen Richter.

Der Sreigesprochene wird sofort der haft entlassen. Die

Derweisung an den ordentlichen Richter findet statt, wenn das

Kriegsgericht sich nicht für kompetent erachtet; es erläßt in diesem

Lalle über die Lortdauer oder Aufhebung der haft im Urteile

zugleich besondere Derfügung.

5. Das Urteil, welches den Tag der Derhandlung, die Namen

der Richter, die summarische Erklärung des Beschuldigten über

die ihm vorgehaltene Beschuldigung, die Erwähnung der Beweis-

aufnahme und die ECntscheidung über die Tatfrage und den

Rechtspunkt sowie das Gesetz, auf welches das Urteil begründet

ist, enthalten muß, wird von den sämtlichen Richtern und dem

Gerichtsschreiber unterzeichnet.
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6. Gegen die Urteile der Kriegsgerichte findet kein Rechtsmittel

statt. Die auf Codesstrafe lautenden Erkenntnisse unterliegen

jedoch der Bestätigung des in § 7 bezeichneten Militärbefehlshabers,

und zwar in Sriedenszeiten der Bestätigung des kommandierenden

Generals der Drovinz.

7. lle Strafen, mit Kusnahme der Lodesstrafe, werden binnen

24 Stunden nach der Derkündigung des Erkenntnisses, Todesstrafen

binnen gleicher Srist nach Bekanntmachung der erfolgten Bestätigung

an den Ungeschuldigten zum Dollzug gebracht.

8. Die Todesstrafe wird durch Erschießen vollstreckt. ind Er-

kenntnisse, welche auf Codesstrafe lauten, bei Hufhebung des

Belagerungszustandes noch nicht vollzogen, so wird die Strafe

von den ordentlichen Gerichten in diejenige Strafe um-

gewandelt, welche, abgesehen von dem Belagerungszustande,

die gesetzliche Jolge der von dem Kriegsgerichte als erwiesen

angenommenen Lat gewesen sein würde.

8 14.

Dir Wirksamkeit der Kriegsgerichte hört mit der Beendigung

des Belagerungszustandes auf.

g 15.

Nach aufgehobenem Belagerungszustande werden alle vom

Kriegsgerichte erlassenen Urteile samt Belagstücken und dazu

gehörenden Herhandlungen sowie die noch schwebenden Unter-

suchungssachen an die ordentlichen Gerichte abgegeben; diese

haben in den von dem Kriegsgericht noch nicht abgeurteilten Lachen

nach den ordentlichen Strafgesetzen, und nur in den Sällen des

650 nach den in diesem getroffenen Strafbestimmungen zu er-

kennen.
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g 16.

Auch wenn der Belagerungszustand nicht erklärt ist, können im

Salle des Krieges oder Kufruhrs bei dringender Gefahr für die

öffentliche Sicherheit die Krtikel 5, 6, 27, 28, 20, 30 und 36 der

Derfassungsurkunde oder einzelne derselben vom Staats-

ministerium zeit= und distriktweise außer Kraft gesetzt werden.

* 17.

Über die Erklärung des Belagerungszustandes sowie über jede,

sei es neben derselben (8 5) oder im Jalle des § 16 erfolgte Sus-

pension auch nur eines der §§ 5 und 16 genannten Krtikel

der Derfassungsurkunde muß den Kammern sofort, beziehungs-

weise bei ihrem nächsten Jusammentreten, Rechenschaft gegeben

werden.

g 18.

Alle diesem Eesetze entgegenstehenden Dorschriften werden auf-

gehoben.

Das gegenwärtige GEesetz tritt an die Stelle der Derordnung

vom 10. Mai 1840 und der Dehklaration vom 4. Juli 1840.

(GS. S. 165 und 250.)

Gesetz, betreffend die Derhaftung und Kufenthalts-
beschränkung auf Grund des Kriegszustandes und des

Belagerungszustandes. Dom 4. Dezember 1016.

(NOhl. 1016, S. 1320.)

* 1.

Gegen einen Deutschen ist die Knordnung der haft oder einer

Kufenthaltsbeschränkung durch die vollziehende Gewalt auf Grund

des Kriegs-- oder Belagerungszustandes nur dann zulässig, wenn
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sie zur Abwen dung einer Gefahr für die Sicherheit des Reiches

erforderlich ist.

8 2.

Der haftbefehl ist schriftlich zu erlassen und dem Verhafteten

bei der Derhaftung und, falls dies nicht möglich ist, unverzüglich

nach der verhaftung bekannt zu geben; auf Derlangen ist ihm

eine Kbschrift zu erteilen. Im Haftbefehl sind die der Verhaftung
zugrunde liegenden Tatsachen anzugeben.

83.

Gegen die Verhaftung steht dem Verhafteten jederzeit das

Rechtsmittel der Beschwerde an das Reichsmilitärgericht zu. Bei

Zustellung des Haftbefehls ist der Verhaftete hierüber zu belehren.

Das Reichsmilitärgericht entscheidet in der Besetzung von vier

richterlichen und drei militärischen Mitgliedern.

Das Reichsmilitärgericht kann eine mündliche Verhandlung an—

ordnen und muß dies tun, falls der Verhaftete es beantragt.

Es kann den Verhafteten durch einen beauftragten oder ersuchten

Richter vernehmen lassen.

84.

Der Verhaftete muß spätestens am Tage nach seiner Verhaftung

durch einen Richter darüber vernommen werden, ob und welche

Einwendungen er gegen seine Verhaftung zu erheben hat.

85.

Der haftbefehl ist aufzuheben, wenn sein Grund oder Zweck

hinfällig geworden oder der Kriegs- oder Belagerungszustand auf-

gehoben ist, oder wenn 3 Monate nach dem Tage der Verhaftung

verflossen sind.

Die Lortdauer der haft nach Ablauf von je 3 Monaten kann
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nur auf Grund einer erneuten Sachprüfung und eines neuen haft-

befehls angeordnet werden. Überdies muß, auch wenn eine Be-

schwerde nicht eingelegt ist, eine Entscheidung des Reichsmilitär-

gerichts (§ 3) über die Sortdauer der haft herbeigeführt werden.

86.

Auf die Dollstreckung der haft finden die Dorschriften des

§ 116 der Strafprozeßordnung entsprechende Knwendung.

87.

Der Derhaftete kann jederzeit einen Derteidiger zuziehen. Die

Dorschriften der §§ 157 Kbf. 2 und 138 der Strafprozeßordnung

finden entsprechende Kuwendung.

88.

Der Amtsrichter, in dessen Bezirk die Verhaftung erfolgt ist

oder der Verhaftete sich befindet, kann dem Verhafteten auf

Antrag oder von Amts wegen einen Verteidiger bestellen. Die

Bestellung muß erfolgen, wenn der Verhaftete sie nach zwei-

wöchiger Dauer der haft beantragt; über dieses Antragsrecht ist

der Derhaftete bei seiner Dernehmung zu belehren. Die Bestellung

ist zurüczzunehmen, wenn demnächst ein anderer Derteidiger ge-

wählt wird und dieser die Wahl annim mt.

89.

ODem Derteidiger ist die Einsicht der über die Derhaftung er-

wachsenen Zkten zu gestatten. Dem Derhafteten ist schriftlicher

und mündlicher Derkehr mit dem Derteidiger gestattet.

g 10.

Der gesetzliche Dertreter des Derhafteten und der Ehemann

einer Derhafteten ist als Beistand zuzulassen und auf sein Der-

langen zu hören.
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8 11.

Die Bestimmungen der 882bis 5 und7bis 10 dieses Gesetzes

finden auf die Hufenthaltsbeschränkungen entsprechende lnwendung.

8 12.

Eine auf Grund dieses Gesetzes erlittene haft kann in einem auf

Strafe lautenden Urteil ganz oder teilweise zur Knrechnung ge-
bracht werden.

g 13.

Hebt das Reichsmilitärgericht die Hhaft oder Hufenthalts-

beschränkung auf, weil die Voraussetzungen ihrer Anordnung

oder Kufrechthaltung nicht gegeben waren, so hat es dem Ge-

schädigten einen Entschädigungsanspruch zuzuerkennen.

Das Reichsmilitärgericht kann einen Entschädigungsanspruch

auf Antrag auch in anderen Sällen zuerkennen, auch wenn es nicht

selbst die Hhaft oder die Kufenthaltsbeschränkung aufgehoben hat.

Der Anspruch richtet sich, wenn die haft oder Hufenthalts-

beschränkung durch einen militärischen Befehlshaber oder einen

Reichsbeamten erfolgt ist, gegen das Reich, in anderen Sällen

gegen denjenigen Bundesstaat, dessen Beamter die Knordnung

getroffen hat. Im übrigen gelten für diesen Anspruch und seine

Durchführung die Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 14. Juli

1004. Die erforderlichen Kusführungsbestimmungen erläßt der

Bundesrat.

Gesetz über den Kriegszustand. Dom d. Dezember 1016.

(RöBl. 1016, S. 15331.)

Einziger Krtikel.

Bis zum Erlaß des in Krt. 68 der Reichsverfassung an-

gekündigten Gesetzes über den Kriegszustand wird gegenüber den
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Knordnungen der Militärbefehlshaber eine militärische Zentral-

instanz als ZKufsichtsstelle und Beschwerdestelle errichtet.

Die näheren Knordnungen ergehen durch Keiserliche Der-

ordnung.

Dorstehende Bestimmung findet auf das Königreich Bayuern

keine nwendung.

VDerordnung zur Kusführung des Gesetzes über den

Kriegszustand. Dom 4. Dezember 1016. (RBl. 1010,
S. 1332.)

81.

Hufsichts= und Beschwerdestelle gegenüber den Anordnungen,

die die Militärbefehlshaber auf Grund des in der Derordnung

vom 31. Juli 1014 (Reichs-Gesetzblatt S. 263) erklärten Kriegs=

zustandes treffen, ist ein Obermilitärbefehlshaber mit dem Sitze

in Berlin.

5 2.

Für die Beschwerden an den GEbermilitärbefehlshaber gilt

folgendes:

1. Die Beschwerde ist zulässig gegen Derfügungen, die im

Einzelfall zum Gegenstand haben: ·

a) Beschränkungen der persönlichen Freiheit, soweit nicht das

Gesetz, betreffend die Derhaftung und Kufenthalts-

beschränkung auf Grund des KRriegszustandes und des

Belagerungszustandes vom 4. Dezember 1916, Unwendung

findet;

b) Jensurmaßnahmen gegenüber der Presse, sowie gegenüber den

Theatern, Cichtspieltheatern und anderen Schaustellungen;

c) Beschränkungen der Dereins= und Dersammlungsfreiheit.

2. Das Beschwerderecht steht dem zu, gegen den die Der fügung

des Militärbefehlshabers gerichtet ist.
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S. Die Beschwerde wird bei dem Militärbefehlshaber eingelegt,

der die Derfügung getroffen hat.

Erachtet er die Beschwerde für begründet, so hat er ihr ab-

zubelfen, andernfalls sie sofort dem Obermilitärbefehlshaber vor-

zulegen.

4. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, jedoch

kann der Dollzug der angefochtenen Derfügung sowohl vom

Militärbefehlshaber als auch vom Obermilitärbefehlshaber aus-

gesetzt werden.

5. Erachtet der Obermilitärbefehlshaber die Beschwerde für

begründet, so kann er die erforderliche Derfügung selbst treffen

oder dem Militärbefehlshaber übertragen.





Bei R. v. Decher's Derlag

G. Schench, Königl. hofbuchhändler, Berlin sW. 19

ist erschienen:

prof. Dr. J. Goldschmidt:

Derfassung und Derfahren

der außerordentlichen

Kriegsgerichte
despreußischen Gesetzes

über den Belagerungszustand

vom 4. Juni 1851

(Unter Beachtung des bayrischen Rechts)

 — — GZGeheftet M. 2.50 (mit Kriegszuschlag) — —

Diese im „Archiv für Strafrecht und Strafprozeß“ er-

schienene wichtige Abhandlung des bekannten Berliner

Gelehrten darf als eine wertvolle Bereicherung der

Kriegsliteratur über dieses Gesetz und zugleich als eine

Ergänzung des Werkes von Dr. Wilhelm Münster über

das „Derordnungsrecht der kommandierenden GEene-

rale“ angesprochen werden. Wir empfehlen daher diese

kleine KArbeit zur besonderen Beachtung.



R. v. Decker's Verlag

G. Schenchk, Königl. Hofbuchhändler
Berlin SW. 19

Zusammenstellung
der

Aus= und Durchfuhrverbote
(nach dem Statistischen Warenverzeichnis)

der Sentralstellen für Kusfuhrbewilligungen
sowie der Bestimmungen über die Einfuhr

Kbgeschlossen am 18. September 1017
Don

Dr. Otto Repenning
wissenschaftlicher Assistent der Handelshammer zu Hamburg

Die Susammenstellung umfaßt die jetzt geltenden Kus-, Durch= und Einfuhr-
bestimmungen mit den dazu erlassenen Kusnahmen sowie ein Derzeichnis der
Sentralstellen für Zusfuhrbewilligungen.

Die De öffentlichung unterscheidet sich von den bisherigen im wesentlichen

dadurch, daß die Grundlage das

Statistische Warenverzeichnis
bildet, dessen amtliche im R. v. Decker'schen Derlage erscheinende Kusgabe schon
ländere Seit vergriffen ist und für das diese Susammenstellung als
willkommener Ersatz gelten darf! Den einzelnen Nummern des Der-

zeichnisses sind die Bemerkungen über die Kus= und Durchfuhrverbote angefügt;
und dadurch ist gliichzeitig ermöglicht worden, auch die Waren kenntlich zu
machen, die den Derboten nicht unterliegen.

In einem besonderen Uäbschnitt sind die Sentralstellen behandelt. Ferner
umfaßt die Veröffentlichung, wie aus der Überschrift zu ersehen ist, die gel-
tenden Einfuhrbestimmungen und zwar die Derbote, die Kus-
nmahmen, die zentralisierten Waren, die erlassenen Sollerleichte-
rungen und die Bestimmungen über den Sahlungsverkehr. Sie ent-

hält zudem die Anweisungen für die Anträge und die Benutzung der Be-
willigungen.

Die Susammenstellung dient nicht nur dem Kaufmann, sondern in gleicher
Weise dem Industriellen für die Beschaffung seiner Rohstoffe aus dem Zus-

lande und de Ders#ndung der Fertigfabrikate in das ZKusland als notwendige

Handhabe. Sie vermittelt ebenfalls dem Spediteur die erforderliche Kenntnis
für den Transport der ihm anvertrauten Güter über die Erenzen des Reiches.

Wenn auch die Susammenstellung selbst nicht einen amtlichen Charakter
trägt, so dürfe sie doch immerhin als durchaus zuverlässige Quelle für den Nach-
schlagenden anzusehen sein, da der Derfasser sich bereits seit Kriegsbeginnin amt-
licher Eigenschaft mit dieser Materie befaßt.
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„In hindenburgs Vaterland, in diesem Deutschland, das mit

unsterblichem Ruhm seinen Kampf fast gegen die ganze übrige Welt

auskämpft, wirdmakedoniens König, äsiens Eroberer, zahlreichere
Freunde und Bewunderer finden als jemals zuvor.“

Kus dem Vvorwort Sven Bedins.

Geschichte Alexanders des Großen

Joh. Oust. Droysen
Mit einem Dorwort von

Sven hedin
und einer Einleitung von Dr. Arthur Rosenberg

Mit dem einzigen bisher bekannt gewordenen Klexander-Horträt, der sogenannten

Zzaraherme im TLoupvre als Litelbild und einer Karte der Feldzüge Klexanders

Neue wohlfeile Ausgabe. 600 Seiten stark. In Dappband M. 4.50.

Geschenkausgaben in halbleinen M. 7.50 und in hHalbleder M. 15.50

1.—10. Tausend

Kus den Urteilen der Hresse:

„Deutsche Repvue“: Dronsens „AKlexander“ gehört zu den klassischen

Werken der deutschen Geschichtschreibung. Kein beredteres Seugnis für
seine ungeminderte Lebenskraft und Bedeutung läßt sich denken als das

vVorwort, das Sven Hedin, der große Forscher, der treue Freund der deut-

schen Sache, der neuesten ZQuflage mitgegeben hat und das als persönliches Be-
Kenntnis des Verfassers nicht minder wichtig ist wie durch die Bestimmtheit, mit der hier

das nun acht Jahrzehnte alte Buch mitten in die Susammenhänge und Interessen der Gegen-

wart, des ungeheueren Weltkrieges hineingestellt wird . der verlag,dem wir schon

die schöne neue Kusgabe Carlyles „Friedrich des Großen“ verdanken, hat sich mit dieser

billigen und zugleich überaus würdig ausgestatteten Kusgabe des preußi-
schen „Alexander“ ein wirkliches verdienst erworben.

Dr. Rans Benzmann im „Tag“: Mit Fug und Recht hat man dieses

Buch den großen, klassischen werken deutscher Geschichtschreibung zur Seite

gestellt, den Werken von Mommsen und Curtius über die römische und griechische

Geschichte, der „Geschichte der römischen Kaiser“ von Domaszewski und anderen Es

erwies sich von vornherein als eine derjenigenseltenen und ausgezeichneten

historischen veröffentlichungen, die lange Jahre hindurch ihren wert un-

verändert beibehalten. Jetzt erscheint die wertvolle Krbeit in sechster Kuflage, mit

einem Dorwort von Sven hHedin, dem Lenner jener weiten Eegenden des westlichen

Ksiens, in denen sich die Kriege Klexanders abspielten, und mit einer Einleitung von

Dr. Arthur Rosenberg .. . In wahrhaft erbebender Weise wird diese große soldatische und

Feldherrnnatur in den Schilderungen Droysens beleuchtet.
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„. .. Denn die feindliche Abermacht war wenig unter drei gegen eins, die Güte

der Truppen war nicht sehr ungleich, nur der General war von vollendeter ÜÜber-
legenheit und die niederlage eine vernichtung..RapoleonfreilichüberzogEuropa
auf eine weile; aber niemals verteidigte er ein kleines Preußen gegen das ge-

samte Europa, jahraus, jahrein, sieben Jahre lang, bis Europa es satt war und

das Unternehmen aufgab als ein unausführbares.“

AKus „Carlyle, Friedrich der Große, Band I, vorerinnerung“

liegt nun 0

Geschichte Friedrichs des Sweiten
von Dreußen

genannt

Friedrich der Große
von

Thomas Carlyle
Einzige deutsche autorisierte Ubersetzung von J. Neuberg und F. Althaus
5. Ruflage. Meu bearb. und mit einem Nachwort versehen von Militärinten-

danturrat Karl Linnebach. Mit 12 Kartenstizzen zum Siebenjähr. Krieg

vollständig vor:

Sechs Bände von je ca. 600 Seiten Umfang

In Dappband M. 48.—, in Hhalbpergament M.60.—

vorzugsausgabe (bis auf wenige Exemplare vergriffen) in 100 nume-

rierten Exemplaren auf Bütten in hellbraunem halbleder M. 240.—
Deutscher Kurier: Da erscheint gerade jetzt ein altes Werk neu, der erste Band
von Ahomas Carlules genialer Geschichte Friedrichs des Großen. Ein Heldenbuch, in
dem es strahlt von Kraft des preußischen Königtums von der Größe eines

Mannes, der sein Dolk gegen die Welt ringsum verteidigt und es in Not
und Entbehrung emporhebt. «
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